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Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe 

Nachbarschaftsverband 
Heidelberg-Mannheim 
z. Hd. Frau Anna George

Collinistraße 1
68163 Mannheim

Per Mail an:  

nachbarschaftsverband@mannheim.de 

Karlsruhe 28.07.2022 

Name Micha Kronibus 

Durchwahl 0721 926-7992 

Aktenzeichen 21-2511.3-9/62 

BH Dossenheim 

 Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim; FNP-Fortschreibung für die 

Gemeinde Dossenheim; Behördenbeteiligung gem. § 4 I BauGB 

Sehr geehrte Frau George, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 06.07.2022 beteiligen Sie uns als Träger öffentlicher Belange am 

o. g. Verfahren, wofür wir uns bedanken. In unserer Funktion als höhere Raumord-

nungsbehörde nehmen wir folgendermaßen Stellung: 

Im Zuge der seit 07.07.2020 wirksamen Gesamtfortschreibung des Flächennutzungs-

plans für den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim wurde beschlossen, die 

Flächennutzungsplanung (FNP) für die Gemeinde Dossenheim in einem separaten 

Verfahren fortzuschreiben. Dieses Erfordernis ergab sich im Wesentlichen aus der 

Tatsache, dass die im gültigen FNP dargestellte Wohnbaufläche „Augustenbühl“ ein 

hohes naturschutzfachliches Konfliktpotential aufweist. Die notwendige Prüfung mög-

licher Alternativen erfolgt im Rahmen des laufenden Verfahrens. 

Bedarfsprüfung 

Im Rahmen der Gesamtfortschreibung des FNP wurde durch den Nachbarschafts-

verband Anfang 2020 auf Basis des Rechenmodells aus dem „Hinweispapier für die 

Plausibilitätsprüfung für Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen der Genehmi-
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gungsverfahren zu Flächennutzungsplänen“ des Landes Baden-Württemberg eine 

Bedarfsberechnung für das Verbandsgebiet vorgenommen, wonach in der Gemeinde 

Dossenheim bis zum Jahr 2033 von einem absoluten Wohnflächenbedarf von 16,8 ha 

auszugehen ist. Auf Basis der Bevölkerungszahl vom 31.12.2020 errechnet sich auf 

Basis der aktuellen Bevölkerungsvorausrechnung bis 2035 ein Bedarf von ca. 11,3 

ha.  Mit dem Rechenmodell des Verbands Region Rhein-Neckar, welches Teil des 

laufenden 1. Änderungsverfahrens zum Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar ist, 

errechnet sich ein Bedarf von ca. 13,5 ha.  

Die in Rede stehende Darstellung von Wohnbauflächen in einer Größenordnung von 

ca. 15 ha bewegt sich demnach im Bereich der angesprochenen Bedarfsberechnun-

gen und wird von unserer Seite mitgetragen. Eine leichte Überschreitung gegenüber 

den aktuellen Berechnungen von 11,3 bzw. 13,5 ha erachten wir als unproblematisch, 

zumal im Rahmen der FNP-Gesamtfortschreibung für die Kommunen im Nachbar-

schaftsverband ein deutlicher Bedarfsüberhang von ca. 120 ha zu konstatieren war. 

Bewertung der Einzelflächen 

Im Rahmen des vorliegenden Planungsschritts wurden fünf mögliche Flächen für die 

Wohnbauentwicklung einschließlich der bisherigen Darstellung „Augustenbühl“ im 

Rahmen einer Alternativenprüfung vergleichend betrachtet. Darüber hinaus wurde ein 

neuer Zuschnitt der „Gewerbegebietserweiterung Süd“ geprüft.  

Wir kommen hinsichtlich der Flächen zu folgender Bewertung: 

- Fläche 02-01, Nördlich des Keltenwegs/Augustenbühl (11,4 ha): Belange der

Raumordnung nicht betroffen,

- Fläche 02-02, Gewerbegebietserweiterung Süd (6,0 ha, neuer Zuschnitt): Be-

lange der Raumordnung nicht betroffen,

- Fläche 02-03, Heimat/Oberfeld (9,1 ha): überwiegend Grünzäsur und Vorrang-

gebiet für die Landwirtschaft, im östlichen Teil Regionaler Grünzug,

- Fläche 02-04, Schwertäcker (3,0 ha): vollständig Grünzäsur,

- Fläche 02-05, Westerweiterung südlich der Schwabenheimer Straße (24,0 ha):

überwiegend Regionaler Grünzug und Vorranggebiet für die Landwirtschaft,

- Fläche 02-06, Westerweiterung nördlich der Schwabenheimer Straße (9,2 ha):

vollständig Regionaler Grünzug und Vorranggebiet für die Landwirtschaft.
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Die Flächen 02-01 und 02-02 weisen als gültige Darstellungen im FNP keine raum-

ordnerischen Konflikte auf. Bei den Flächen 02-03 und 02-04 ergeben sich Überlage-

rungen mit der südlich der Gemeinde gelegenen Grünzäsur sowie im Falle der Fläche 

02-03 auch mit einem Vorranggebiet für die Landwirtschaft. Bei den Flächen 02-05

und 02-06 ergeben sich Überlagerungen mit dem westlich der Gemeinde gelegenen 

Regionalen Grünzug und dem Vorranggebiet für die Landwirtschaft.  

Somit sind bei sämtlichen Alternativflächen Ziele der Raumordnung betroffen, welche 

einer Besiedlung zunächst entgegenstehen. Hierbei ist insbesondere ein Eingriff in 

die Grünzäsur zwischen Dossenheim und HD-Handschuhsheim raumordnerisch als 

problematisch zu bewerten. Grünzäsuren sollen das Zusammenwachsen von Sied-

lungsgebieten zu verhindern, dienen als Klimaschneisen, Lebens- sowie Vernet-

zungsräume für Tiere und Pflanzen sowie als siedlungsnahe Erholungszonen. Als 

kleinräumiger Ansatz des Schutzes bedeutsamer Freiraumrestflächen sind sie von 

besonderer Bedeutung. Entsprechend des vorliegenden Gutachtens werden die Flä-

chen 02-03 und 02-04 auch in umweltfachlicher Hinsicht kritisch bewertet. 

Mit Blick auf die im weiteren Verfahren zu erwartenden raumordnerischen Konflikte, 

sollten Alternativflächen weiterverfolgt werden, regen wir bei hinreichender Konkret-

heit der Planung eine Abstimmung über mögliche Lösungswege unter Beteiligung des 

Verbands Region Rhein-Neckar und der höheren Raumordnungsbehörde an. Für 

entsprechende Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Micha Kronibus 
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II. Nachricht von Ziff. I. per E-Mail an:

Verband Region Rhein-Neckar 

Herrn Eduard Kohleber 

eduard.kohleber@vrrn.de 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 

Frau Mareike Ludwig 

m.ludwig@rhein-neckar-kreis.de 

Gemeinde Dossenheim 

Fachdienst 2.2 

gemeinde@dossenheim.de 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Micha Kronibus 

III. R21 z. V.
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Ixmann-Müller, Silke 61

Von: George, Anna 61
Gesendet: Freitag, 19. August 2022 07:56
An: Ixmann-Müller, Silke 61
Betreff: WG: FNP Dossenheim

Von: Hock, Norbert Dr. (RPK) <Norbert.Hock@rpk.bwl.de>  
Gesendet: Donnerstag, 18. August 2022 14:25 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Cc: Kubala, Birge Dr. (RPK) <Birge.Kubala@rpk.bwl.de>; Mantar, Marco (RPK) <Marco.Mantar@rpk.bwl.de>; Müller, 
Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de>; George, Anna 61 <Anna.George@mannheim.de> 
Betreff: WG: FNP Dossenheim 

Sehr  geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom  6.7.2022  baten Sie uns um Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans für 
Dossenheim. 

Nach § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen so 
durchzuführen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen in Störfallbetrieben hervorgerufene 
Auswirkungen u.a. auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende Gebiete und andere schutzbedürftige 
Gebiete so weit wie möglich vermieden werden.  

Die in der Fortschreibung des Flächennutzungsplans betroffenen Gebiete  liegen in der Nähe des Störfallbetriebs 
Evonik Operations GmbH. 
Das Unternehmen betreibt in der Gutenbergstrasse 2 in 69221 Dossenheim Produktionsanlagen zur Herstellung von 
Feinchemikalien und pharmazeutischen Wirkstoffen sowie Lageranlagen für Gefahrstoffe. Der Betrieb unterliegt 
aufgrund der gehandhabten Mengen an gefährlichen Stoffen in Bezug auf Anhang 1 der Störfallverordnung neben 
den Grundpflichten auch den erweiterten Pflichten der Störfallverordnung.  
Bei der Betrachtung verschiedener möglicher Störfallszenarien stellte sich heraus, dass bei einem Brand im Werk 
aufgrund toxischer Brandgase gesundheitliche Auswirkungen auf die Bevölkerung im ungünstigsten Fall bis zu einem 
Abstand von 220 Metern um das Werk zu befürchten sind. Zur Bildung schädlicher Brandgase könnte es im Brandfall 
in der Anlage durch die eingesetzten stickstoffhaltigen, schwefelhaltigen und chlorhaltigen organischen brennbaren 
Stoffe kommen.   

Die geplanten neuen  Gebiete liegen jedoch außerhalb  des genannten kritischen Bereichs, daher bestehen aus 
unserer Sicht derzeit keine Bedenken gegen das geplante Vorhaben. 

Mit freundlichen Grüßen 
Norbert Hock  

_______________________________________________  
Dr. Norbert Hock 
Regierungspräsidium Karlsruhe 
Ref. 54.1 - Industrie, Schwerpunkt Luftreinhaltung 
Waldhofer Str. 100, 69123 Heidelberg 
Tel.: 06221/1375-201 
Email: Norbert.Hock@rpk.bwl.de  

Postanschrift  
Regierungspräsidium Karlsruhe 
76247 Karlsruhe  
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Von: George, Anna 61 <Anna.George@mannheim.de>  
Gesendet: Mittwoch, 3. August 2022 13:46 
An: Rüdel, Kathrin (RPK) <Kathrin.Ruedel@rpk.bwl.de> 
Cc: Kubala, Birge Dr. (RPK) <Birge.Kubala@rpk.bwl.de>; Mantar, Marco (RPK) <Marco.Mantar@rpk.bwl.de>; Müller, 
Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Betreff: AW: FNP Dossenheim 

Sehr geehrte Frau Rüdel, 

hiermit bestätigen wir Ihnen die gewünschte Fristverlängerung bis zum 19.08.2022. Wie telefonisch besprochen, 
werden die Beteiligungsunterlagen bis dahin auf unserer Homepage weiterhin abrufbar sein.  

Bei Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Anna George 

   ___________________________________ 

   Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim 
   Tel.: 0621/2937850        
   E‐Mail: anna.george@mannheim.de 
   www.nachbarschaftsverband.de 

Von: Rüdel, Kathrin (RPK) <Kathrin.Ruedel@rpk.bwl.de>  
Gesendet: Mittwoch, 3. August 2022 13:36 
An: George, Anna 61 <Anna.George@mannheim.de> 
Cc: Kubala, Birge Dr. (RPK) <Birge.Kubala@rpk.bwl.de>; Mantar, Marco (RPK) <Marco.Mantar@rpk.bwl.de> 
Betreff: FNP Dossenheim 

GZ George/02‐000,  Schreiben vom 6.7.2022 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonst. TÖB 

Sehr geehrte Frau George, 
leider wurde Ihr o.g. Anschreiben innerhalb des Regierungspräsidiums Karlsruhe fehlgeleitet und liegt dem Referat 
54.1 nun seit heute vor.   
Der bereits langjährig für die Fa. Evonik in Dossenheim (Störfallbetrieb nach BImSchG und 12. BImSchV) zuständige 
Kollege Herr Dr. Norbert Hock befindet sich nur noch bis zum 10.8.22 in den Ferien. Als seine Vertreterin bitte ich Sie 
deshalb, Ihre gesetzte Frist (12.8.22) um sieben Tage zu verlängern. Wenn die Unterlagen auf der Internetseite dann 
noch einsehbar sind, wäre auch das sehr hilfreich. Bitte geben Sie mir per E‐Mail Bescheid.  
Vorab vielen Dank. 

Mit freundlichem Gruß 
_______________________________________________  
Kathrin Rüdel 
Referat 54.1 – Industrie Schwerpunkt Luftreinhaltung 
Regierungspräsidium Karlsruhe  
Außenstelle Heidelberg, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg 
Tel.:  06221 - 1375207  
www.gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de 

Adresse für den Schriftverkehr:  
Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 54.1, 76247 Karlsruhe  
Fax 0721/93340283 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG 
L A N D E S A M T F Ü R  G E O L O G I E ,  R O H S T O F F E  U N D B E R G B A U

Albertstraße 5 - 79104 Freiburg i. Br., Postfach, 79095 Freiburg i. Br. 

E-Mail: abteilung9@rpf.bwl.de - Internet: www.rpf.bwl.de
Tel.: 0761/208-3000, Fax: 0761/208-3029 

Nachbarschaftsverband 
Heidelberg-Mannheim  
Glücksteinallee 11  
68163 Mannheim 

Freiburg i. Br., 

Durchwahl (0761) 

Name: 

Aktenzeichen:

04.08.2022 
208-3046
Frau Koschel
2511 // 22-03081

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 

A  Allgemeine Angaben 

Fortschreibung des Flächennutzungsplanes des Nachbarschaftsverbandes 
Heidelberg-Mannheim  

Gemarkung der Gemeinde Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis 
(TK 25: 6517 Mannheim-Südost, 6518 Heidelberg-Nord)  

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihr Schreiben Az. 02-000 vom 06.07.2022 

Anhörungsfrist 12.08.2022 

B  Stellungnahme 

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 

1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 

Keine 

2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 

Geotechnik 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können unter http://maps.lgrb-bw.de/ 
abgerufen werden. 

Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten Planungen 
(z. B. Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang der Eingriffe in den Untergrund 
näher bekannt sind. Eine Gefahrenhinweiskarte (insbesondere bezüglich eventueller 
Massenbewegungen und Verkarstungsstrukturen) kann, nach vorheriger - für Kommunen 
und alle übrigen Träger öffentlicher Belange gebührenfreier - Registrierung, unter 
http://geogefahren.lgrb-bw.de/ abgerufen werden. 

Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 

Mineralische Rohstoffe 

Von rohstoffgeologischer Seite wird daraufhin gewiesen, dass sich die Planungsgebiete 
am Westrand von Dossenheim im Bereich eines nachgewiesenen Kiesvorkommens 
(Kiese und Sande des Neckars) auf der vom LGRB bearbeiteten Karte der mineralischen 
Rohstoffe von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (KMR 50), Blatt L 6516 Mannheim, L 6518 
Heidelberg-Nord und L 6716 Speyer befinden. 

Die auf der KMR 50 dargestellten Rohstoffvorkommen und die dazugehörigen Vorkom-
mensbeschreibungen sowie die Rohstoffgewinnungsstellen können über den 
LGRB-Geodatendienst (LGRB-Kartenviewer, http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_kmr) 
visualisiert werden [Themen: „KMR 50: Rohstoffvorkommen,“ und „KMR 50: Rohstoffge-
winnung im Tagebau (Flächen)“; Visualisierung – und ggf. Ausdruck – der Vorkommens-
beschreibung durch Nutzung des Info-Buttons beim Thema „KMR 50: Rohstoffvorkom-
men“]. Erforderlichenfalls können die thematischen Geodaten der KMR 50 – ebenso wie 
andere Geodaten des Themenbereichs Rohstoffgeologie – auch als WMS-Dienst regist-
rierungs- und kostenfrei in die eigene GIS-Umgebung eingebunden werden 
(https://produkte.lgrb-bw.de/catalog/list/?wm_group_id=20000). Ergänzend wird auf die 
Ausführungen unter http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/neuigkeiten und auf die 
Hinweise in den LGRB-Nachrichten 07/2016 
(https://www.lgrb-bw.de/download_pool/lgrbn_0716.pdf) und 04/2018 
(https://www.lgrb-bw.de/download_pool/lgrbn_2018-04.pdf) verwiesen. 

Bei Baumaßnahmen in größerer Menge anfallender, überschüssiger Erdaushub sollte auf 
seine Verwendbarkeit als Baustoff geprüft und dementsprechend eingesetzt werden. 

Gegen die Planungen bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwendungen. 
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Grundwasser 

Die Plangebiete liegen teilweise innerhalb von Wasserschutzgebieten. Auf die Bestim-
mungen der Rechtsverordnungen wird verwiesen. 

Bergbau 

Gegen die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes bestehen von bergbehördlicher 
Seite keine Einwendungen. 

Geotopschutz 

Im Bereich der Planflächen sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 

Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 

Anke Koschel 
Dipl.-Ing. (FH) 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  

Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden.  

Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 

Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
„TöB“ und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologiedaten 

Für geologische Untersuchungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz 
(GeolDG) beim LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen unter https://www.lgrb-
bw.de/geologiedaten/index_html?lang=1 zur Verfügung. 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 

Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr- bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

 Als Tabelle: https://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb
 Als interaktive Karte: https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb
 Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte: https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope
 Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen

Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: https://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (https://maps.lgrb-bw.de).  

Unsere Tätigkeit als TöB – Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung – haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter https://lgrb-
bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf veröffentlicht. Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 

Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  

Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
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Dienstgebäude Berliner Str. 12 ꞏ 73728 Esslingen am Neckar ꞏ Telefon 0711 904-0 ꞏ Telefax 0711 904-45444 

abteilung8@rps.bwl.de ꞏ www.rp.baden-wuerttemberg.de ꞏ www.service-bw.de 

Haltestelle Bahnhof Esslingen a. N. 
 

LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE 
IM REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART 

Regierungspräsidium Stuttgart ꞏ Postfach 20 01 52 ꞏ 73712 Esslingen a. N. 

Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mann-

heim 

Glücksteinallee 11  

68163 Mannheim 

Datum 21.07.2022 

Name Dr. Inga Kretschmer 

Durchwahl 0721 926 -4834 

Aktenzeichen RPS83-1-255-2/277/2 

 (Bitte bei Antwort angeben) 

 Rhein-Neckar-Kreis, Dossenheim, FNP "Fortschr. d. FNP des Nachbarschafts-

verbandes Heidelberg-Mannheim für die Gemeinde Dossenheim"; Ihre Mail vom 

06.07.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

vielen Dank für die zugesandten Planunterlagen und die Beteiligung zur o.g. Planung. 

Zu den Belangen der Denkmalpflege nimmt das Landesamt für Denkmalpflege als 

Träger öffentlicher Belange (TÖB) wie folgt Stellung: 

Bau- und Kunstdenkmalpflege: 

Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sind, soweit dies aus den Planunterla-

gen ersichtlich ist, nicht direkt betroffen. 

Archäologische Denkmalpflege: 

Durch die Planungen sind archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 und Prüffälle 

gem. DSchG BW betroffen. Im Folgenden werden diese nach den von Ihnen ausge-

wiesenen Projektflächen sortiert aufgelistet. 
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Fläche 02-01: 

 Direkt betroffen: Römerzeitliche Siedlung (Listen Nr. 10, ADAB ID 101598404,

Anlage 1)

Fläche 02-02: 

 Angrenzend an: Neolithisches Gräberfeld (Listen Nr. 14, ADAB ID 101598477,

Anlage 1)

Fläche 02-05: 

 Direkt betroffen: Mittelalterliche Wüstung (Listen Nr. MA 8, ADAB ID

97032979, Anlage 1)

Fläche 02-06: 

 Direkt betroffen: Mittelalterliche Wüstung (Listen Nr. MA 8, ADAB ID

97032979, Anlage 1)

Wir bitten um nachrichtliche Übernahme in die Planunterlagen. 

An der Erhaltung der ausgewiesenen archäologischen Kulturdenkmale besteht grund-

sätzlich ein öffentliches Interesse. Zudem ist über die räumliche Ausdehnung unmit-

telbar angrenzender Kulturdenkmale in der Regel nicht exakt zu urteilen. Die im Bo-

den tatsächlich vorhandene Substanz kann sich in erheblichem Maße darüber hinaus 

erstrecken.  

Sollte an den Planungen in der vorliegenden Form festgehalten werden, regen wir 

Folgendes an: 

Um allseitige Planungssicherheit zu gewährleisten und spätere Bauverzögerungen zu 

vermeiden, sollten frühzeitig im Vorfeld der Erschließung archäologische Voruntersu-

chungen durchgeführt werden. Zweck dieser Voruntersuchungen ist es festzustellen, 

ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgender Rettungsgrabungen bedarf. Dazu bie-

tet das Landesamt für Denkmalpflege den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Ver-

einbarung zu den Rahmenbedingungen an, d.h. insbesondere zu Fristen für die Un-

tersuchungen und zur Kostenbeteiligung des Veranlassers.  
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Die archäologische Voruntersuchung des geplanten Baugebietes bedarf im Regelfall 

aufgrund seiner Größe einer baurechtlichen Genehmigung, die auch eine erforderli-

che naturschutzrechtliche Genehmigung (nebst ggf. weiterer betroffener Fachberei-

che) umfasst. Der Vorhaben-/Erschließungsträger beantragt alle erforderlichen Ge-

nehmigungen bei den zuständigen Behörden und unterrichtet das LAD, sobald diese 

vorliegen.  

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass im Falle notwendiger Rettungsgrabungen 

durch das LAD die Bergung und Dokumentation der Kulturdenkmale ggf. mehrere 

Wochen in Anspruch nehmen kann und durch den Vorhabenträger finanziert werden 

muss.  

Darüber hinaus wird grundsätzlich auf die Einhaltung der Bestimmungen der §§ 20 

und 27 DSchG verwiesen. Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologi-

sche Funde oder Befunde entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbe-

hörde oder Gemeinde umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Stein-

werkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauer-

reste, Brandschichten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vier-

ten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 

die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart (Referat 84.2) 

mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswid-

rigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation ar-

chäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu 

rechnen.  

Für weitere Informationen zur vorliegenden Stellungnahme wenden Sie sich bitte an 

das Landesamt für Denkmalpflege: Inga Kretschmer (inga.kretschmer@rps.bwl.de) 

Mit freundlichen Grüßen  

Dr. Inga Kretschmer, RPS (LAD Ref. 84.2) 
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Nachrichtlich: 

UDB im LRA Rhein-Neckar-Kreis 

Ab dem 1. Januar 2022 haben wir zur Beteiligung des Landesamtes für Denkmal-

pflege als Träger öffentlicher Belange ein landesweites Funktionspostfach eingerich-

tet. Wir bitten Sie, Ihre Anfragen zukünftig an TOEB-BeteiligungLAD@rps.bwl.de zu richten. 
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E-Mail : info@vrrn.de       Internet: www.vrrn.de

Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 
Glücksteinallee 11 
68163 Mannheim 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeiter Telefon-Durchwahl Datum 
06.07.2022 Kohleber -215 16.08.2022 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Nachbarschaftsverban-

des Heidelberg-Mannheim für Dossenheim 

Hier: Stellungnahme des VRRN im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 

BauGB 

Sehr geehrter Herr Müller, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 06.07.2022 beteiligten Sie uns als Träger öffentlicher Belange am o. g. 

Verfahren. Als Regionalverband bedanken wir uns für die Beteiligung und nehmen wie folgt 

Stellung. 

Mit der vorliegenden Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Nachbarschaftsverban-

des Heidelberg-Mannheim sollen auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung planungs-

rechtliche Voraussetzungen für die Entwicklung von Wohnbauflächen in der Gemeinde Dos-

senheim geschaffen werden.  

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange sollen für den bereits als Wohnbaufläche ausgewiesenen Bereich des „Augustenbühls“, 

der besonders hohe naturschutzfachliche Konfliktpotenziale aufweist, alternative Flächen für 

die wohnbauliche Entwicklung in Dossenheim geprüft werden. In vorliegendem Verfahrens-

schritt geht es insbesondere um die Frage, welche Bereiche für eine Wohnnutzung eher in 

Frage kommen würden und welche Bereiche aufgrund anderer Belange weniger bzw. nicht 

geeignet sind. 

Verband Region Rhein-Neckar    Postfach 10 26 36   68026 Mannheim 
Verband Region Rhein-Neckar 

Körperschaft des 
öffentlichen Rechts 

Postanschrift: 
Postfach 10 26 36 
68026 Mannheim 

Hausanschrift: 
M1, 4-5 

68161 Mannheim 

Tel.: 0621 10708-0 
Fax: 0621 10708-255 

Bankverbindung: 
Sparkasse Rhein Neckar Nord 

IBAN: DE 16 6705 0505 0030 2671 09 
BIC: MANSDE66XXX 
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Regionalplanerische Bewertung 

Im Zuge der laufenden 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar wurde eine 

regionsweit einheitliche Berechnungsmethode für die Ermittlung der kommunalen wohnbauli-

chen Flächenbedarfe eingeführt. Dem damit ermittelten Bedarf werden die vorhandenen 

wohnbaulichen Flächenpotenziale gegenübergestellt, um so den rechnerischen Bedarf für die 

Ausweisung zusätzlicher Wohnbauflächen zu beziffern und entsprechende Bereiche in der 

Raumnutzungskarte im Rahmen der 1. Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-

Neckar von regionalplanerischen Restriktionen freizustellen. 

Im Ergebnis dieser Flächenbilanzierung besteht in der Gemeinde Dossenheim ein rechneri-

scher Bedarf, um in der Raumnutzungskarte zusätzliche Flächenpotenziale für die wohnbau-

liche Entwicklung zu schaffen, da der für einen Zeitraum von 15 Jahren ermittelte Wohnbau-

flächenbedarf von 13,6 ha anhand der vorhandenen Flächenpotenziale von 8,1 ha nicht ge-

deckt werden kann. Somit stehen nicht ausreichend Spielräume zur Verfügung, die unter re-

gionalplanerischen Aspekten die Möglichkeiten für zukünftig benötigte Baugebiete zuließen. 

Jedoch wird aus regionalplanerischer Sicht v.a. im verdichteten Kernraum der Metropolregion 

Rhein-Neckar die Notwendigkeit gesehen, zur Deckung vorhandenen Bedarfs Wohnbauflä-

chen zur Verfügung zu stellen und mit flächeneffizienten Siedlungsdichtestrukturen zu entwi-

ckeln. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen der 1. Offenlage seitens der Verbandsver-

waltung des VRRN Entwicklungsbereiche hinsichtlich ihrer regionalplanerischer und schutz-

gutbezogenen Eignung geprüft.  

Die im Rahmen der vorliegenden Änderung des Flächennutzungsplans aufgezeigten Flächen-

alternativen liegen allesamt innerhalb von regionalplanerischen Restriktionsbereichen. Jedoch 

ist aus Sicht des VRRN eine potenzielle Siedlungsentwicklung in den kleinteiligen Grünzäsu-

ren grundsätzlich als konfliktträchtiger zu bewerten als in den großräumigen Regionalen Grün-

zügen. Im Ergebnis wurde daher im Rahmen der Abwägung eine Fläche am südwestlichen 

Ortsrand in einer Größenordnung von ca. 10 ha von regionalplanerischen Restriktionen frei-

gestellt. Unsere Bewertung im Rahmen der Regionalplanänderung deckt sich insofern mit den 

vorliegenden fachlichen Aussagen des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim in 

Bezug auf die Alternativenprüfung. Die Rücknahme von freiraumsichernden Vorranggebiets-

ausweisungen in der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar steht 

jedoch in der genannten Größenordnung unter dem Vorbehalt, einer auf Ebene des Flächen-

nutzungsplans noch durchzuführenden Rücknahme naturschutzrechtlich nicht entwickelbarer 

Wohnbauflächenpotenziale im Bereich des Augustenbühls. 

Zusammenfassend lässt vonseiten der Regionalplanung festhalten, dass zur Deckung des 

wohnbaulichen Bedarfs aus fachlicher Sicht eine Siedlungsentwicklung im Bereich „Wester-

weiterung Süd“ präferiert wird. Die bestehenden Ziele des Regionalplans bleiben jedoch bis 
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zur Genehmigung der Regionalplanänderung weiterhin bestehen, weshalb der Planung – auch 

im bevorzugten Bereich der „Westerweiterung Süd“ – nach wie vor ein formaler Zielkonflikt 

entgegensteht.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. Eduard Kohleber 

Nachrichtlich per E-Mail an: 

Regierungspräsidium Karlsruhe, Höhere Raumordnungsbehörde 

Herr Micha Kronibus 

Micha.kronibus@rpk.bwl.de 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Eduard Kohleber 
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Postanschrift Postfach 104680, 69036 Heidelberg 
Telefon-Zentrale +49 6221 522-0 
Fax-Zentrale +49 6221 522-1477 

Internet www.rhein-neckar-kreis.de 
E-Mail post@rhein-neckar-kreis.de 
De-Mail post@rhein-neckar-kreis.de-mail.de 

Bankverbindung BIC SOLADES1HDB 
IBAN DE10 6725 0020 0000 0480 38 
ÖPNV-Haltestellen 
Hans-Bunte-Straße, Wieblingen-Pfaffengr, Kranichweg 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Amt für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz 

Dienstgebäude 69123 Heidelberg, Kurpfalzring 106 

Aktenzeichen 42.20.St 

Bearbeiter/in Herr Straub 
Zimmer-Nr. 214 
Telefon +49 6221 522-2145
Fax +49 6221 522-92145
E-Mail f.straub@Rhein-Neckar-Kreis.de

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Postfach 10 46 80, 69036 Heidelberg 

Nachbarschaftsverband 
Heidelberg-Mannheim  
Glücksteinallee 11 
68163 Mannheim 

Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr: 07:30 – 12:00 Uhr, 
 Mi: 07:30 – 17:00 Uhr 
 und Termine nach Vereinbarung 

Datum 27.07.2022 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Nachbarschaftsverbandes 
Heidelberg- Mannheim für Dossenheim 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gegen geplante Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für Dossenheim bestehen 
von Seiten des Amtes für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz keine prinzipiellen 
Bedenken. 

Bei dem Plangebiet 02-06 Dossenheim – Westerweiterung nördl. d. Schwabenheimer 
Straße wird im Steckbrief Städtebau festgestellt, dass sich das Gebiet in unmittelbarer 
Nähe zu dem bestehenden Gewerbegebiet und Umspannwerk befindet. Es wird 
angeregt im weiteren Planungsverlauf zu prüfen, ob es hier zu Immissionskonflikten 
zwischen der geplanten Wohnnutzung und der bestehenden gewerblichen Nutzung 
insbesondere hinsichtlich Gewerbelärm kommt. Auf die Anforderungen der TA Lärm 
wird hingewiesen. Orientierungswerte für Abständen zwischen Industrie- und 
Gewerbegebieten und schutzbedürftigeren Nutzungen sind auch in der DIN 18005-1 
„Schallschutz im Städtebau“ unter Punkt 5.2. aufgeführt. Im nördlichen Bereich quert 
eine Hochspannungsleitung die Fläche. Hier regen wir an zu prüfen ob die 
Anforderungen der Sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. 
BImSchV) eingehalten werden. 

Das Plangebiet 02-05 Dossenheim – Westerweiterung südl. d. Schwabenheimer Straße 
grenzt an das Plangebiet 02-02 Dossenheim – Gewerbegebietserweiterung Süd. Es 
wird auch hier angeregt im weiteren Planungsverlauf zu prüfen ob es zu 
Immissionskonflikten insbesondere hinsichtlich Gewerbelärm und der geplanten 
Wohnnutzung kommt.  

Mit freundlichen Grüßen 

F. Straub
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Postanschrift Postfach 104680, 69036 Heidelberg 
Telefon-Zentrale +49 6221 522-0 
Fax-Zentrale +49 6221 522-1477 

Internet www.rhein-neckar-kreis.de 
E-Mail post@rhein-neckar-kreis.de 
De-Mail post@rhein-neckar-kreis.de-mail.de 

Bankverbindung BIC SOLADES1HDB 
IBAN DE10 6725 0020 0000 0480 38 
ÖPNV-Haltestellen 
Hans-Bunte-Straße, HD-Pfaffengrund, Kranichweg 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis 
Wasserrechtsamt 

Dienstgebäude 69123 Heidelberg, Kurpfalzring 106 

Aktenzeichen 605.7173:Nachbarschaftsverband HD-MA 15 

Bearbeiter/in Herr Sauer 
Zimmer-Nr. 128 
Telefon +49 6221 522-1245 
Fax +49 6221 522-91245 
E-Mail t.sauer@rhein-neckar-kreis.de 

Sprechzeiten: nach Vereinbarung 

Datum 23.08.2022 

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Postfach 10 46 80, 69036 Heidelberg 

Nachbarschaftsverband 
Heidelberg-Mannheim 
Postfach 10 00 35 

68133 Mannheim 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an Bauleitverfahren und vergleich- 

baren Satzungsverfahren ( § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch ) 

hier: Fortschreibung des Flächennutzungsplanes des Nachbarschaftsverbandes 

Heidelberg-Mannheim für die Gemeinde Dossenheim 

Dortige Mail vom 06.07.2022 

A: Allgemeine Angaben 

Verwaltungsverband: Nachbarschaftsverband 
Heidelberg-Mannheim 

Änderungsplanung: „Wohnbaufläche 
Augustenbühl“ 

Fristablauf für die Stellungnahme:   31.08.2022 (Verlängerung) 

B: Stellungnahme 

- Fachliche Stellungnahme

1. Rechtliche Vorgabe aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall

nicht überwunden werden können.

1.1 Art der Vorgabe 

Bodenschutz: Schutz des Bodens und seiner Funktionen 
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Hochwasserschutz: Bauen in festgesetzten Überschwemmungsgebieten 

Grundwasserschutz: Siehe 3. 

1.2 Rechtsgrundlage 

Bodenschutz: 

§§ 1-4 BBodSchG

§§ 1 u. 2 LBodSchAG i. V. m. § 1 BBodSchG

§§ 1 Abs. 6 Ziffer 1 und Ziffer 7a, 9 Abs. 1 Nr. 20 und 202 BauGB

Hochwasserschutz: § 78 Abs. Nr. 1 und 2 WHG 

1.3 Möglichkeiten der Überwindung ( z.B. Ausnahmen oder Befreiungen ) 

2. Beabsichtigte eigene Planung und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren

können, mit Angaben des Sachstandes.

3. Bedenken und Anregungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan,

gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechts-

grundlage.

Grundwasserschutz/Wasserversorgung      SB: Frau Döringer  Tel.: 522-1257 

Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim plant die Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans für Dossenheim. Im Zuge der Fortschreibung wird eine al-
ternative Fläche für die aktuell bestehende Entwicklungsfläche Wohnbaufläche 
„Augustenbühl“ geprüft. Zusätzlich ist vorgesehen, den Zuschnitt einer gewerbli-
chen Entwicklungsfläche teilweise zu verändern. 

Die gewerbliche Entwicklungsfläche erstreckt sich über die beiden Wasserschutz-
gebiete „ZV GWV Eichelberg, Wilhelmsfeld“ (WSG-Nr.: 226.042), Zone IIIB und 
„WGV Lobdengau, Ladenburg“ (WSG-Nr.: 226.044), Zone IIIB.  
Die Entwicklungsfläche Augustenbühl liegt im Westen im WSG „ZV GWV Eichel-
berg, Wilhelmsfeld“, Zone IIIB. Von den geprüften Alternativflächen liegt die Fläche 
02-06 ebenfalls in Zone IIIB des WSG „ZV GWV Eichelberg, Wilhelmsfeld“. Die
Fläche 02-05 erstreckt sich neben dem WSG „ZV GWV Eichelberg, Wilhelmsfeld“
(Zone IIIB) auch über die Zone IIIB des WSG „WGV Lobdengau, Ladenburg“. Flä-
che 02-04 liegt in Zone IIIB des WSG „WGV Lobdengau, Ladenburg“.
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Nach den gültigen WSG-Verordnungen ist die Ausweisung neuer Wohn-, Ge-
werbe- und Industriegebiete in den Zonen IIIB nur eingeschränkt zulässig. Eine 
Zulässigkeit ist nur dann gegeben, wenn  

 die Bebauung mit den Schutzzielen der Rechtsverordnung vereinbar ist,

 Verbote der Verordnung der Ausweisung nicht entgegenstehen,

 in den Festsetzungen zum Bebauungsplan auf die Bestimmungen der
Rechtsverordnung hingewiesen wird und

 die geplante Bebauung den Belangen der Grundwasserneubildung nicht ent-
gegensteht.

Um den Bestimmungen der Schutzgebietsverordnungen zu entsprechen, ist für 
Flächen im Wasserschutzgebiet ein funktionierendes Konzept der Niederschlags-
wasserbeseitigung zu erstellen, das der Grundwasserneubildung nicht entgegen-
steht. Eine Verunreinigung des Grundwassers, insbesondere durch das Abtragen 
von potentiell vorhandenen das grundwasserschützenden Deckschichten ist dabei 
auszuschließen. In der Umweltprüfung sind diese Randbedingungen entspre-
chend zu berücksichtigen. Daneben sind in der Umweltprüfung die Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Wasserfassungen der Wasserschutzgebiete zu prüfen. 

Weitere wichtige Bestimmungen der WSG-Verordnung im Hinblick auf das Vorha-
ben sind: 

 Das Errichten und Erweitern von baulichen Anlagen ist nur zulässig, sofern
kein Eingriff in das Grundwasser erfolgt.

 Maßnahmen, die eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubil-
dung oder des nutzbaren Dargebots zur Folge haben, sowie das Erschließen
von Grundwasser sind verboten.

 Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb landwirtschaftli-
cher, gartenbaulicher und forstwirtschaftlicher Nutzung ist verboten. Sofern
durch Vorkehrungen sichergestellt ist, dass ein Eindringen wassergefährden-
der Stoffe in den Boden/ das Grundwasser nicht erfolgen kann ist eine mög-
liche Zulässigkeit in der Schutzzone IIIB gegeben.

Die Inhalte der WSG-Verordnungen sind dringend zu berücksichtigen. Eine Zuläs-
sigkeit des Vorhabens besteht nur, wenn die Planung mit den Bestimmungen der 
Rechtsverordnung vereinbar ist. 

Aus Sicht des Grundwasserschutzes und der Wasserversorgung wird grundsätz-
lich die Inanspruchnahme von Flächen bevorzugt, die außerhalb der festgesetzten 
Schutzgebiete für die Wasserversorgung liegen. 

In der weiteren Planung sind grundsätzlich die Grundsätze des Wasserrechts ((§§ 
1, 5 und 6 WHG) zum Schutz des Grundwassers und zum Erhalt der Grundwas-
serneubildung zu beachten. Hierzu zählen unter anderem: 

- Vermeidung von nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften
- Sparsame Verwendung von Wasser
- Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts und des natürlichen

Rückhaltevermögens (§ 5 WHG Allgemeine Sorgfaltspflichten)
- Nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer als nutzbare Güter zu deren Schutz

(§§ 1- Zweck und 6 WHG  - Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirt- schaf
tung)

Im Wassergesetz Baden-Württemberg wird durch die §§ 1 und 12 folgendes er-
gänzt: 
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- Sparsamer und effizienter Umgang mit Wasser 
- Wirksamer Schutz der Gewässer vor stofflichen Belastungen

(§ 1 WG  - Allgemeine Grundsätze)
- Berücksichtigung der Grundwasserneubildung, der Gewässerökologie und des

Hochwasserschutzes bei Baumaßnahmen und anderen Veränderungen der
Erdoberfläche

- Zulassung von Benutzungen des Grundwassers nur im Rahmen der Neubil-
dung (§ 12 WG – Grundsätze der Bewirtschaftung)

Konzepte zur Niederschlagswasserableitung/-Versickerung sind auch im Hinblick 
auf diese Forderungen zu entwickeln. 

Kommunalabwasser/Gewässeraufsicht  

Kommunalabwasser   SB: Herr Ernst:    Tel.: 522-1214 

Aus der Sicht des Sachgebiets Kommunalabwasser gibt es keine grundlegenden 
Bedenken gegen die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes bezüglich des In-
nenentwicklungskonzepts.   

Gemäß des Merkblattes DWA-M 102-4 soll die Wasserhaushaltsbilanz für die Be-
wirtschaftung des Niederschlagswassers zukünftig stärker Beachtung finden.  
Demnach soll der Wasserhaushalt (Verdunstung, Versickerung und Abfluss) im be-
bauten Zustand dem des unbebauten Referenzzustands möglichst nahekommen. 
Die Maßnahmen zur Bewirtschaftung des lokalen Wasserhaushalts dienen entspre-
chend auch der Minderung der Abflusswirksamkeit von Flächen bei Starkregen. 

Allgemeine Problematik: 
- Die Versiegelungen offener Bodenflächen führen zur Verringerung der Versicke-

rungsquote und der Grundwasseranreicherung bzw. der -neubildung.
- Durch die Versiegelung erhöht sich der Oberflächenabfluss, womit die hydrauli-

sche Belastung des Kanalsystems zunimmt.

Vermeidung/ Minimierung/ Ausgleich: 
- Vermeidung von unnötigen Versiegelungen
- Versickerung des unbelasteten Niederschlagswassers (z.B. von Hof- und Dachflä-

chen) innerhalb des Plangebietes.
- Verwendung wasserdurchlässiger Beläge für Lager- und Stellplätze, sofern eine

Verschmutzung des Grundwassers auszuschließen ist
- Dachbegrünungen zur Steigerung der Verdunstung (naturnahe Regenwasserbe-

wirtschaftung).

Gewässeraufsicht SB: Herr Eskic:  Tel.: 522-1732 

Von Seiten der Gewässeraufsicht gibt es keine grundlegenden Bedenken gegen die 
Aufstellung des Flächennutzungsplans in Dossenheim.  

Nach Betrachtung der Beschreibungen zu den einzelnen Flächen gibt es zu einzel-
nen Flächen noch Hinweise die beachtet werden müssen.  
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Der Teil A „Augustenbühl“ grenzt im Norden an den Mantelbach.  
Der Mantelbach ist ein Gewässer II.Ordnung. Ein Gewässerrandstreifen ist nach § 
29 WG einzuhalten. Der Gewässerrandstreifen beträgt innerorts 5m und außerorts 
10m. 
Für den Bereich des Mantelbachs liegen keine Hochwassergefahrenkarten vor. Al-
lerdings ist mit Überflutungen zu rechnen.  

Fläche 1 Dossenheim West:  
Das Plangebiet grenzt im Norden an den Mantelbach.  
Der Mantelbach ist ein Gewässer II.Ordnung. Ein Gewässerrandstreifen ist nach § 
29 WG einzuhalten. Der Gewässerrandstreifen beträgt innerorts 5m und außerorts 
10m. 
Für den Bereich des Mantelbachs liegen keine Hochwassergefahrenkarten vor. Al-
lerdings ist mit Überflutungen zu rechnen.  

Fläche 2 Dossenheim West:  
Das Plangebiet grenzt nicht an ein Gewässer. Ein Gewässerrandstreifen ist nicht 
betroffen. Überflutungsflächen liegen nach den HWGK’s auch nicht vor.  

Fläche 3 Oberfeld / Heimat:  
Das Plangebiet grenzt nicht an ein Gewässer. Ein Gewässerrandstreifen ist nicht 
betroffen. Überflutungsflächen liegen nach den HWGK’s auch nicht vor.  

Fläche 4 Schwertäcker: 
Die Planungsgebiet „Schwertäcker“ liegt im südlichen Bereich von Dossenheim und 
grenzt an die B3. Wesltich des Plangebietes grenzt ein Sportplatz und ein Sportge-
lände. Nach den veröffentlichen Hochwassergefahrenkarten wird der westliche Teil 
des Plangebietes von einem HQ50 bis HQextrem überflutet.   
Nach § 78 Abs. 1 WHG ist in festgesetzten Überschwemmungsgebieten die Aus-
weisung von neuen Baugebieten im Außenbereich verboten.   

Nach § 78 Abs. 2 WHG kann die zuständige Behörde abweichend von Absatz 1 die 
Ausweisung neuen Baugebiete ausnahmsweise genehmigen, wenn 

1. Keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen
werden können.

2. Das neu auszuweisende Gebiete unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet an-
grenzt.

3. Eine Gefährdung von Leben und Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht
zu erwarten sind.

4. Der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstands nicht nachteilig beein-
flusst werden.

5. Die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren ge-
hendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,

6. Der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird,
7. Keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind,
8. Die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und
9. Die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser

nach § 76 Abs. 2 Satz 1, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebiets zu-
grunde liegt, keine baulichen Schäden zu erwarten sind.

Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3 bis 8 sind auch die 
Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen.  
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Nach aktuellen Stand kann die Fläche 4 nicht als Baugebiet ausgewiesen werden. 

Wir bitten die aufgelistetetn Punkte 1 bis 9 zu begründen und darzulegen, damit eine 
Ausnahmegenehmigung erteilt werden kann.  

Altlasten/Bodenschutz            SB: Fr. Sartorius Tel.: 522-1742 

Die Untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde wird zu der Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim für 
die Gemeinde Dossenheim eine separate Stellungnahme abgeben. 

Mit freundlichen Grüßen 

T. Sauer
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I.Referat 43.02
Herrn Sauer/Frau Gund

Im Hause 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange am Bauleitverfahren 

Lfd. Nr.: 52/2022 
Gemarkung:  Dossenheim 
Name: Nachbarschaftsverband HD-MA 

Wohnbaufläche Augustenbühl 

Stellungnahmen und Nebenbestimmungen: 

Altlasten / Bodenschutz             
SB: Frau Jagow Tel.: 522-1728 

Der Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim soll für 
die Gemeinde Dossenheim fortgeschrieben werden. Das Verfahren steht im Zusammen-
hang mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans für das gesamte Verbandsgebiet 
des Nachbarschaftsverbandes, das 2020 abgeschlossen wurde. Die potentielle Wohn-
baufläche „Augustenbühl“ weist dabei ein sehr hohes naturschutzfachliches Konfliktpo-
tential auf. Der Flächennutzungsplan Dossenheim soll daher in einem separatem Verfah-
ren geprüft und fortgeschrieben werden und alternative Flächen geprüft werden. 
Es handelt sich dabei um Suchräume. 

Die Untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde nimmt zu dem vorgelegten Suchräumen 
und der Alternativprüfung wie folgt Stellung: 

Altlasten: 

Nach aktueller Prüfung des Bodenschutz- und Altlastenkatasters (BAK) befinden sich in-
nerhalb der Suchräume und des Raums Augustenbühl keine erfassten Altlasten und/oder 
altlastenverdächtige Flächen. Diese Angabe beruht auf der Erhebung altlastenverdächti-
ger Flächen im Rhein-Neckar-Kreis (HISTE-Fortschreibung, Stand 2018) und dem aktu-
ellen Stand des Altlastenkatasters.  
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Bodenschutz: 

Bei den vier neuen Suchräumen handelt es sich um Flächen, die für die Wohnbebauung 
einer neuen Versiegelung unterfallen. In der Alternativenprüfung- Umweltbelange werden 
auch die Schutzgüter Boden und Fläche adressiert und bewertet. 

 Das Bewertungsergebnis „rot= sehr hohe Beeinträchtigung“ für die Suchräume der
nördlichen und südlichen Westerweiterung sowie den Suchraum Schwertacker
wird von der Unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde bestätigt. In den Such-
räumen befinden sich hochwertige, leistungsfähige Böden, die für die landwirt-
schaftliche Nutzung verwendet werden und eine hohe bis sehr hohe Bodenfurcht-
barkeit besitzen. Es handelt sich um Parabraunerden aus würmzeitlichen Löss und
Kolluvium aus lösshaltigen holozänen Abschwemmungen. Die Bebauung dieser
Flächen würde zu einem Verlust an wertvollen und hochwertigen Böden führen.

 Im Suchraum Oberfeld/ Heimat finden sich Rigosole aus Fließerden, Löss und
verschiedenen Festgesteinen, sowie podsolige Braunerden. Die natürliche Boden-
fruchtbarkeit ist hier mittel bis hoch. Der Bewertung, dass es für den Boden zu
einer hohen Beeinträchtigung (orange) kommt, schließt sich die untere Boden-
schutz- und Altlastenbehörde an.

Der Umgang mit dem Boden soll in qualitativer und quantitativer Hinsicht so erfolgen, 
dass er auch kommenden Generationen mit ausreichender Optionsvielfalt zur Verfügung 
steht. Nach den Regeln der Nachhaltigkeit soll die Nutzung einer Ressource auf Dauer 
nicht größer sein als die Rate ihrer Erneuerung. Böden stellen eine nicht erneuerbare und 
damit begrenzte Ressource dar. Im Sinne einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ist 
daher eine Begrenzung und Reduktion des Flächen- bzw. Bodenverbrauchs notwendig.1 

Eine Umweltprüfung im Rahmen der Alternativenprüfung kann eine detaillierte Umwelt-
prüfung auf der nachfolgenden Ebene der kommunalen Bauleitplanung nicht ersetzten, 
ebenso wenig wie eine vorhabenbezogene Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. natur-
schutzfachliche Eingriffsregelung. Dass die Nennung von konkreten Vermeidungs-, Re-
duzierungs- und Ausgleichsmaßnahmen bei der aktuellen Maßstabsebene nicht oder nur 
in abstrakter Form erfolgen kann, ist nachvollziehbar. 

Hierzu verweisen wir auf die Arbeitshilfe „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung“ (LUBW 2012, Heft 24) und auf den Leitfaden „Bewertung von 
Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit“ (LUBW 2010, Heft 23). Diese sind für Baden-Würt-
temberg weiter als fachlicher Standard für die Bewertung von Eingriffen in Böden sowie 
für die Bewertung von bodenbezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen anzusehen. 

Wir weisen auch auf Änderungen im LBodSchAG Baden-Württemberg hin: So ist nach § 
2 Abs. 3 LBodSchAG bei einer Vorhabengröße von >0,5 ha durch den Vorhabenträger 
ein Bodenschutzkonzept zu erarbeiten und vorzulegen. Ab einer betroffenen Fläche von 
>1 ha kann die Untere Bodenschutzbehörde zur Umsetzung dieses Konzeptes eine bo-
denkundliche Baubegleitung fordern. Das betrifft alle Vorhaben, durch die auf Böden ein-
gewirkt wird, also beispielsweise auch Erschließungsmaßnahmen zur Umsetzung von
Bebauungsplänen.

Heidelberg, den 29.09.2022 

1 Umweltbundeamt (2003): Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr; In 
Texte 0/03, Berlin 

29



- 3 -

Mit freundlichen Grüßen 

M. Jagow
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68163 Mannheim  Öffnungszeiten Mo, Di, Do, Fr: 07:30 – 12:00 Uhr,  

  Mi: 07:30 – 17:00 Uhr 
  Termine nach Vereinbarung 

Datum 07.09.2022 

Bauleitplanung  
Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) des Nachbarschaftsverbandes 
Heidelberg-Mannheim für Dossenheim 
hier: frühzeitige Anhörung Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Zuge der Gesamt-Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) für das gesamte 
Verbandsgebiet des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim hat sich gezeigt, 
dass die geplante Wohnbaufläche „Augustenbühl“ in Dossenheim ein besonders hohes 
naturschutzfachliches Konfliktpotenzial aufweist. In Absprache mit der Gemeinde Dos-
senheim wird nunmehr der FNP für Dossenheim in einem gesonderten Verfahren geprüft 
und fortgeschrieben. 
Im vorliegenden Verfahrensschritt geht es um die räumliche Zuordnung von Wohnbau-
flächen, insbesondere um die Frage, welche Bereiche für eine Wohnnutzung eher in 
Frage kommen oder welche Bereiche nicht geeignet sind bzw. ob Flächen unter diesem 
Gesichtspunkt aus dem aktuell gültigen FNP herausgenommen und alternative Flächen 
aufgenommen werden sollen/können. 

Zur naturschutzfachlichen Beurteilung wurden nachfolgende Unterlagen eingereicht und 
berücksichtigt: 

- Siedlungsentwicklung Dossenheim – Umweltbelange, Teil A: Vertiefende Betrach-
tung „Augustenbühl“ und Alternativenprüfung für das gesamte Gemeindegebiet
(Bioplan, Juli 2021)

- Siedlungsentwicklung Dossenheim – Umweltbelange, Teil B: Umweltfachliche Be-
lange zu den potentiellen Siedlungsentwicklungsflächen „Wohnen“ (Bioplan, Juli
2021)

- Flächennutzungsplan für Dossenheim, Städtebau
- Artenschutzrechtliche Voruntersuchung zu ausgewählten Siedlungserweiterungs-

flächen Nachbarschaftsverband Heidelberg – Mannheim, Auszug Augustenbühl
(Bioplan, 06.08.2019)

- Formblatt Natura 2000 Vorprüfung (Bioplan, 16.04.2019)
- Entwicklungskonzept Erfassung der Innenentwicklungspotenziale & Wohnbedarf-

sprognose (Gemeinde Dossenheim, 10.06.2022)
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Das Gebiet „Siedlungserweiterung Augustenbühl“ beinhaltet Kernflächen des Biotopver-
bunds mittlerer Standorte, durch eine potenzielle Bebauung würden wichtige Biotopver-
bundfunktionen verloren gehen. Deshalb möchten wir vorab nochmals darauf hinweisen, 
dass alle öffentlichen Planungsträger bei ihren Planungen und Maßnahmen die Belange 
des Biotopverbunds zu berücksichtigen und soweit erforderlich und geeignet jeweils pla-
nungsrechtlich zu sichern haben (§ 21 BNatSchG i.V.m. §22 NatSchG) 

Bei der letzten Beteiligung der unteren Naturschutzbehörde (UNB) zum FNP des Nach-
barschaftsverbands wurde auf den hohen naturschutzfachlichen Wert der betroffenen 
Fläche “Augustenbühl“ hingewiesen und das Konfliktpotenzial beschrieben, weshalb 
nunmehr eine vertiefende Betrachtung für das Gebiet vorgenommen wurde. 

Potentielle Siedlungserweiterungsfläche „Augustenbühl“: 

Die Bewertung des hohen naturschutzfachlichen Wertes der betroffenen Fläche und das 
Konfliktpotenzial wurde in der nun vorliegenden vertiefenden Betrachtung bestärkt. 
Entsprechend wird hier nur kurz auf die Inhalte eingegangen. Folgende, bei einer Bebau-
ung drohende Konflikte wurden als besonders relevant herausgearbeitet: 

- Das Gebiet beinhaltet Kernflächen des Biotopverbunds mittlerer Standorte
- Versiegelung hochwertiger Böden und damit einhergehender sehr hoher Kom-

pensationsbedarf
- Hohe Funktion als klimatisch-lufthygienische Ausgleichsfläche
- Das Gebiet ist geprägt von mittel- bis hochwertigen Biotopen, geringwertige

Bereiche sind kaum vertreten. Eine Bebauung würde diese Bereiche zerstören,
bzw. deren Verbindungen zueinander empfindlich stören. Eine Bebauung würde
zu einem enormen Kompensationsbedarf führen (grober Überschlag aus den
Unterlagen: 1.162.804 ÖP für das Schutzgut Pflanzen u. Tiere und 1.022.258 ÖP
für das Schutzgut Boden  mindestens 2.185.062 rechnerische ÖP gesamt)

- Besonderes Artenvorkommen: Bebauung führt zu Fragmentierung und Zerstö-
rung des Lebensraums und des Nahrungshabitats:

o Grünspecht (streng geschützt)
o Wendehals (streng geschützt, stark gefährdet)
o Hirschkäfer (FFH-Anhang-II-Art/streng geschützt, stark gefährdet)
o Auf Grund der ungünstigen Bedingungen zum Zeitpunkt der Kartierung wer-

den weitere streng geschützte Arten vermutet. Es besteht außerdem Po-
tenzial für den Steinkauz (streng geschützt, Vorwarnliste), die Zippammer
(streng geschützt, vom Aussterben bedroht), Zaunammer (besonders ge-
schützt, gefährdet)

o Angrenzen an Flächen mit Brutvorkommen des Uhus (streng geschützt),
der Zaunammer (besonders geschützt, gefährdet), der Zippammer (streng
geschützt, vom Aussterben bedroht) und des Mittelspechts (besonders ge-
schützt). Bebauung des Areals könnte zum Verlust (essenzieller) Nah-
rungshabitate führen

- Fläche grenzt an Vogelschutz-Gebiet (Bergstraße Dossenheim – Schriesheim)
an und erfüllt somit Pufferfunktion. Außerdem ergab eine Natura2000-Vorprüfung,
dass eine erhebliche Beeinträchtigung durch eine Bebauung nicht ausge-
schlossen werden kann.

- Vor allem der nördliche Bereich der Flächen weist eine hohe Wertigkeit für das
Landschaftsbild auf. Durch eine teilweise hohe exponierte Lage besteht eine
große Fernwirkung.

- Sehr hohe Bedeutung für naturgebundene Erholungs- und Freizeitnutzung.
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Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass sich das Areal nur sehr bedingt für die 
Wohnbebauung eignet und ein hohes naturschutzfachliches und –rechtliches Konfliktpo-
tenzial aufweist. Es empfiehlt dringend (u.a. aus Artenschutzgründen und des enormen 
Kompensationsbedarfs) auf die Bebauung des Gebiets zu verzichten, auch wenn es eine 
teilweise Nutzung für denkbar hält.  
Die Betrachtung ist plausibel und die UNB schließt sich fachlich an. Gerade auch durch 
das hohe Konfliktpotenzial im Bereich des Artenschutzes und der extrem schwierigen 
Kompensation im Schutzgut Tiere und Pflanzen, sowie Boden und Biotopflächen, emp-
fiehlt sich aus naturschutfachlicher und –rechtlicher Sicht dringend der komplette 
Verzicht auf die Flächen.  

Die vorgelegte Alternativenprüfung wird daher aus unserer Sicht begrüßt. 

Alternativenprüfung 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Gesamtbewertung der 4 Alternativflächen zwi-
schen „mittleren Umweltbeeinträchtigungen“ und „sehr hoher Umweltbeeinträchtigung“ 
schwankt. Es gibt keine Prüffläche mit dem Fazit „geringe, sehr geringe oder keine Um-
weltbeeinträchtigung“. Grund hierfür ist vor allem das Vorkommen hochwertiger Böden 
rund um Dossenheim und das strukturreiche Mosaik hochwertiger Biotope, das eng mit 
geschützten und seltenen Arten in Verbindung steht.   

Prüffläche 1: Dossenheim West – nördlich der Schwabenheimer Straße 
(vgl. 02-06 Dossenheim-Westerweiterung nördl. d.Schwabenheimer Straße (aus: FNP 
für Dossenheim Städtebau)) 

Direkt betroffene Schutzgebiete: Keine. 
Direkt betroffene biotopwürdige Strukturen: Nach aktuellem Wissensstand keine. 

Erwartete Umweltbeeinträchtigung nach Schutzgut (Bioplan, 2021): 

Boden/Fläche Sehr hoch 

Wasser Mittel 

Klima/Luft Gering 

Pflanzen/Tiere Mittel 

Landschaftsbild Mittel 

Mensch Gering 

Kultur- und Sachgüter Mittel 

Wechselwirkungen Sehr gering 

GESAMT Mittel 

Die Prüfung kommt zum Schluss, dass eine Bebauung des Gebiets „Dossenheim West 
– nördlich der Schwabenheimer Straße“ zu einer mittleren Umweltbeeinträchtigung füh-
ren würde.
Die grundsätzliche Bewertung wird als plausibel eingeschätzt. Vorgehen und Ergebnis
sind nachvollziehbar.
Aus naturschutzfachlicher Sicht hervorzuheben ist dabei die sehr hohe Beein-
trächtigung des Schutzgutes Boden/Fläche und die mittlere Beeinträchtigung des
Schutzgutes Tiere/Pflanzen, sowie Landschaftsbildes.

Vorgeschlagene Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich des 
Eingriffs (Bioplan 2021): 

- Möglichst Erhalt der Gehölzbestände
- Ein- und Durchgrünung des potentiellen Baugebiets
- Ein hoher Ausgleichsbedarf wäre vor allem durch den Eingriff in das Schutzgut

Boden zu erwarten

34



- 4 - 

Aus naturschutzfachlicher Sicht kann die Einschätzung der notwendigen Maßnahmen 
bestätigt werden. Bei der konkreten Planung böte es sich sowohl aus Perspektive des 
Biodiversität-Schutzes, der sich immer weiter zuspitzenden Klimakrise und dem Mikro-
klima (und damit Lebensqualität der Bürger) die bestehenden Gehölze und begrünten 
Bereiche (z.B. „Ergänzende Betrachtung Siedlungserweiterungsfläche“ S. 46 in Abbil-
dung 20 in Grüntönen) in eine moderne Quartiersplanung mit einzubeziehen und durch 
weitere Be-/Durchgrünung zu ergänzen, soweit das Gebiet Teil einer weiterführenden 
Planung werden sollte. Der grundsätzlichen Potenzialabschätzung des Gutachtens in 
Hinblick auf den Artenschutz kann gefolgt werden. Eine vertiefte Untersuchung wäre al-
lerdings selbstverständlich notwendig.  

Das Gutachten attestiert dem Gebiet eine „bedingte Eignung“. Aus Sicht der UNB kann 
diese Einschätzung geteilt werden. Gleichwohl setzt eine Bebauung aber auch hier eine 
umfangreiche Kompensation und ein gut durchdachtes Konzept voraus. Es empfiehlt 
sich – allein schon zur Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung – eine Kompen-
sation möglichst vor Ort oder im direkten Umfeld. Das wäre auch im Sinne der Bio-
topvernetzung und des Artenschutzes.  

Prüffläche 2: Dossenheim West – südlich der Schwabenheimer Straße 
(vgl. 02-05 Dossenheim-Westerweiterung südl. d. Schwabenheimer Straße (aus: FNP für 
Dossenheim Städtebau)) 

Direkt betroffene Schutzgebiete: Keine 
Direkt betroffene biotopwürdige Strukturen: Nach aktuellem Wissensstand keine 

Erwartete Umweltbeeinträchtigung nach Schutzgut (Bioplan, 2021): 

Boden/Fläche Sehr hoch 

Wasser Mittel 

Klima/Luft Gering 

Pflanzen/Tiere Hoch 

Landschaftsbild Mittel 

Mensch Hoch 

Kultur- und Sachgüter Mittel 

Wechselwirkungen Sehr gering 

GESAMT Mittel 

Die Prüfung kommt zum Schluss, dass eine Bebauung des Gebiets „Dossenheim West 
– südlich der Schwabenheimer Straße“ zu einer „mittleren“ Umweltbeeinträchtigung füh-
ren würde. Aus naturschutzfachlicher Sicht hervorzuheben ist dabei die sehr hohe
Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden/Fläche und die hohe Beeinträchtigung
des Schutzgutes Tiere/Pflanzen, sowie mittlere Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes. Im Kontext von Naherholung und Naturgenuss ist auch die hohe Beeinträchtigung
des Schutzgut Menschen hervorzuheben.

Entsprechend einer aus naturschutzfachlicher Sicht notwendigen Gewichtung der Berei-
che Boden/Fläche, Pflanzen/Tiere und Landschaftsbild kommt man hier zum Ergebnis, 
dass die Gesamtbewertung (im System von Bioplan) einer Vollbebauung als „hoch“ statt 
„mittel „einzuschätzen ist. 

Vorgeschlagene Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich des 
Eingriffs (Bioplan 2021): 

- Möglichst Erhalt der Gehölzbestände
- Ein- und Durchgrünung des potentiellen Baugebiets
- Ein hoher Ausgleichsbedarf wäre vor allem durch den Eingriff in das Schutzgut

Boden, Mensch und Landschaftsbild zu erwarten
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- Minimierung der Auswirkung durch eine Teilbebauung möglich. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht kann die Einschätzung der notwendigen Maßnahmen 
hier grundsätzlich bestätigt werden. Bei der konkreten Planung böte es sich sowohl 
aus Perspektive des Biodiversität-Schutzes, der sich immer weiter zuspitzenden Klima-
krise und dem Mikroklima (und damit Lebensqualität der Bürger) die bestehenden Ge-
hölze und begrünten Bereiche (z.B. „Ergänzende Betrachtung Siedlungserweiterungsflä-
che“ S. 57 in Abbildung 24 in Grüntönen) in eine moderne Quartiersplanung mit einzube-
ziehen und durch weitere Be-/Durchgrünung zu ergänzen – sollte das Gebiet Teil einer 
weiterführenden Planung werden. Der grundsätzlichen Potenzialabschätzung des Gut-
achtens im Hinblick auf den Artenschutz kann gefolgt werden. Eine vertiefte Untersu-
chung wäre allerdings selbstverständlich notwendig.  

Das Gutachten attestiert der Vollbebauung des Gebiets „wenig Eignung“. Bei einer Teil-
bebauung wird die Eignung „bedingt“ gesehen. Aus Sicht der UNB kann diese Einschät-
zung geteilt werden. Gleichwohl setzt eine Bebauung aber auch hier eine umfangreiche 
Kompensation und ein gut durchdachtes Konzept voraus. Es empfiehlt sich – allein 
schon zur Steigerung der Lebensqualität der Bevölkerung – eine Kompensation mög-
lichst vor Ort oder im direkten Umfeld. Das wäre auch im Sinne der Biotopvernetzung und 
des Artenschutzes.  
Eine Vollbebauung würde sich vermutlich als nur schwierig kompensierbar herausstellen. 
Je nach konkreter Wahl der finalen Areale innerhalb der Prüffläche, würde sich die Lage 
möglicherweise ändern. Dabei ist es aber wichtig, wertvolle Bereiche auszusparen oder 
gegebenenfalls durch geschickte Planung mit einzubeziehen.  

Prüffläche 3: Oberfeld/Heimat 
(vgl. 02-03 Dossenheim-Heimat/Oberfeld (aus: FNP für Dossenheim Städtebau)) 

Direkt betroffene Schutzgebiete: Naturpark Neckartal-Odenwald 
Direkt betroffene biotopwürdige Strukturen: Verschiedene Biotope bzw. Teilflächen von 
Biotopen (siehe Seite 62 „Ergänzende Betrachtung Siedlungserweiterungsfläche“) 

Die Fläche grenzt an sehr hochwertige Biotoptypen und das LSG Bergstraße-Mitte an. 

Erwartete Umweltbeeinträchtigung nach Schutzgut (Bioplan, 2021): 

Boden/Fläche Hoch 

Wasser Mittel 

Klima/Luft Mittel 

Pflanzen/Tiere Sehr hoch 

Landschaftsbild Sehr hoch 

Mensch Sehr hoch 

Kultur- und Sachgüter Sehr gering 

Wechselwirkungen Sehr gering 

GESAMT Sehr hoch 

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die Fläche nicht geeignet ist. Die UNB 
schließt sich vollumfänglich an. Es handelt sich um eine Fläche mit hochwertigen Bio-
toptypen, hohem Artenschutzpotenzial (z.B. auch im Bereich des Steinbruches) und wert-
vollem Mosaik, sowie wichtiger Fernwirkung des Landschaftsbildes. Sie spielt außerdem 
eine wichtige Rolle als Pufferfläche zum LSG und verschiedenen hochwertigen Bioto-
pen. Eine Bebauung bis hin an die LSG-Grenze, sowie die Zerstörung hochwertiger 
Biotoptypen und Strukturen kann nicht befürwortet werden. Entsprechend wird 
deutlich abgeraten, die Fläche weiter für eine Bebauung in Betracht zu ziehen.  
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Prüffläche 4: Schwertäcker 
(vgl. 02-03 Dossenheim-Schwertäcker (aus: FNP für Dossenheim Städtebau)) 

Direkt betroffene Schutzgebiete: Keine 
Direkt betroffene biotopwürdige Strukturen: Nach aktuellem Wissensstand keine 

Erwartete Umweltbeeinträchtigung nach Schutzgut (Bioplan, 2021): 

Boden/Fläche Sehr hoch 

Wasser Hoch 

Klima/Luft Gering 

Pflanzen/Tiere Hoch 

Landschaftsbild hoch 

Mensch Mittel 

Kultur- und Sachgüter Sehr gering 

Wechselwirkungen Sehr gering 

GESAMT Hoch 

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die Beeinträchtigung der Umwelt als „hoch“ 
zu bewerten ist. Es rät von einer Bebauung ab. Auch hier schließt sich die UNB an. 

Neben dem Verlust vergleichsweiser hochwertiger Strukturen und möglichen Arten-
schutzkonflikten, spielt hier vor allem auch der mögliche Verlust einer der letzten Frei-
raumkorridore in Abgrenzung zu den übrigen Gemeinden eine Rolle. Die Fläche sollte 
in ihrer jetzigen Nutzung beibehalten und aus der Planung genommen werden. Die Be-
schreibungen und Argumentation des Gutachtens ist plausibel und nachvollziehbar. 

Fazit: 

- Die ursprüngliche Einschätzung, dass der Bereich „Augustenbühl“ wegen hohem na-
turschutzfachlichen Konfliktpotenzial als ungeeignet betrachtet werden muss, hat sich
durch die Unterlagen bestätigt. Die UNB rät dringend davon hab, eine Bebauung im
genannten Bereich voranzutreiben. Die Fläche sollte als „Wohnbaufläche“ aus dem
FNP genommen werden. Hoher Kompensationsbedarf und wahrscheinlich nicht zu
bewältigende Artenschutzverstöße sprechen dringend dagegen.

- Ähnliches gilt für die Prüffläche 3 (Oberfeld/Heimat) und 4 (Schwertäcker). Schutzgut
Tiere/Pflanzen, Landschaftsbild und Boden/Fläche würden rechnerisch eine enorme
Kompensation erfordern, die fachlich möglicherweise gar nicht umsetzbar wäre. Dar-
über hinaus drohen schwere oder nicht zu bewältigende Artenschutzverstöße.

- Es verbleiben die Prüfflächen 1 (nördlich der Schwabenheimer Straße) und 2 (südlich
der Schwabenheimer Straße). Beide Flächen können ebenfalls nicht als unproblema-
tisch angesehen werden. Durch geeignete Konzepte (siehe oben bzw. Gutachten Bi-
oplan) könnte aber eine Eignung erreicht werden. Hierzu bedarf es aber weiterer Un-
tersuchungen (u.a. Artenschutz) und ausgeklügelter Konzepte. Eine lokale Kompen-
sation wird empfohlen (siehe oben). Für die Prüffläche 2 muss vor allem noch einmal
hinterfragt werden, welche Bereiche genau überbaut werden sollen. Eine vollständige
Überbauung wird nicht empfohlen, da die Umweltbeeinträchtigungen als hoch anzu-
sehen sind.

Für die gewährte Fristverlängerung möchten wir uns an dieser Stelle vielmals bedanken. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez.: 
B. Böhmer
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Stellungnahme Kreisforstamt Rhein-Neckar zur Fortschreibung des Flächennut-
zungsplans des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim für Dossen-
heim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Müller, 

das Kreisforstamt nimmt zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans für Dossenheim wie 
folgt Stellung.  

Bei allen Planungen in Waldnähe ist auf die Einhaltung des gesetzlichen Waldabstands zu 
achten. Dieser beträgt gemäß § 4 (3) Landesbauordnung mindestens 30 Meter zwischen Ge-
bäuden oder baulichen Anlagen mit Feuerstätten und Wäldern im Sinne des § 2 Landewald-
gesetz.  
Des Weiteren muss § 9 Landeswaldgesetz beachtet werden. Demnach ist die Inanspruch-
nahme von Wald für andere Nutzungszwecke (z.B. Wohnbebauung) grundsätzlich zu vermei-
den. Sollte es keine Alternativen geben, bedarf die Rodung und Umwandlung von Wald einer 
vorherigen Genehmigung der höheren Forstbehörde und muss ausgeglichen werden.  

Zur Prüffläche 1 „Dossenheim West – nördlich der Schwabenheimer Straße“, Prüffläche 2 
„Dossenheim West – südlich der Schwabenheimer Straße“ und Prüffläche 4 „Schwertäcker“ 
teilen wir Ihnen mit, dass kein Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes betroffen ist und sich 
die Flächen nicht in Waldnähe befinden.  
Prüffläche 3 „Oberfeld / Heimat“ befindet sich in Waldnähe und in einem Gebiet, das ver-
gleichsweise dicht mit Bäumen bewachsen ist. Sollten sich die Pläne auf dieses Gebiet ver-
dichten, müsste im Detail geprüft werden, ob in einzelnen Bereichen eine Waldeigenschaft 
vorliegt. Bei dieser Prüffläche ist wie oben beschrieben auf die Einhaltung des gesetzlichen 
Waldabstandes zu achten.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. A. Haas 

II. Forstbezirk Odenwald-Bergstraße und RL Michael Jakob zur Kenntnis
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Ixmann-Müller, Silke 61

Von: Müller, Martin 61
Gesendet: Montag, 8. August 2022 08:14
An: George, Anna 61; Ixmann-Müller, Silke 61
Betreff: WG: nachbarschaftsverband@mannheim.de // Stellungnahme zur 

Fortschreibung des Flächennutzungsplans für Dossenheim - Korrektur der 
stellungnehmenden Verbandsebene des BUND BaWue

Mit freundlichen Grüßen 
Martin Müller 

   ___________________________________ 

   Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim 
   Tel.: 0621/106846        
   E‐Mail: martin.mueller@mannheim.de 

   www.nachbarschaftsverband.de 

Von: BUND OV Steinachtal ‐ Jochen Schwarz <jochen.schwarz@bund.net>  
Gesendet: Donnerstag, 4. August 2022 10:52 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Cc: gemeinderat.schultze ; Matthias.Harbarth@cdu‐dossenheim.de; hz ; 
jule.gramlich  steffenschmitt ; Dagmar Schülke <d.schuelke > 
Betreff: nachbarschaftsverband@mannheim.de // Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans für 
Dossenheim ‐ Korrektur der stellungnehmenden Verbandsebene des BUND BaWue 

Sehr geehrte Damen und Herren vom Nachbarschaftsverband Heidelberg‐Mannheim, 
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderate von Dossenheim, 

im Namen des BUND Landesverbands Baden‐Württemberg e.V., vertreten durch den 
Regionalverband Rhein‐Neckar‐Odenwald, möchte ich hiermit folgende Stellungnahme zur 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans Dossenheim abgeben. 

Der Bund für Umwelt‐ und Naturschutz Deutschland erachtet es als zwingend geboten, den 
Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim 
herauszunehmen. 

Begründung: 

A. Schutzgüter
Das Umweltgutachten des Büros BIOPLAN stellt an verschiedenen Stellen – insbesondere in
Bezug auf die Schutzgüter "Boden/Fläche", "Klima/Luft", "Pflanzen und Tiere", "Artenschutz",
"Landschaftsbild" und "Mensch" – fest, dass das Gebiet größtenteils als ungeeignet und
hochempfindlich gegenüber Bebauung anzusehen ist[1]. Die Gutachter kommen daher zu der
Empfehlung, das Gebiet möglichst umfassend aus der Planung zu nehmen und in seiner
jetzigen Form zu erhalten[2].
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Das Büro BIOPLAN beschreibt die Folgen einer wohnungsbaulichen Nutzung des 
Augustenbühls hinsichtlich der verschiedenen Schutzgüter mit folgenden entscheidenden 
Feststellungen: 

Boden/Fläche: Anstieg der (teil‐)versiegelten Fläche nach vollflächiger Überplanung auf 80% 
der Fläche. 

Klima/Luft: Verlust einer siedlungsklimatisch wirksamen Fläche, die selbst wieder zur Kalt‐ 
und Frischluftzehrung beiträgt. 

Pflanzen und Tiere: Verlust eines hochwertigen Biotopkomplexes und Störung und Zerstörung 
zahlreicher Lebensraumbeziehungen. 

Artenschutz: Verlust der meisten der festgestellten Reviere sowie sehr wahrscheinlich 
negative Auswirkungen auf das benachbarte Vogelschutzgebiet "Bergstraße 
Dossenheim – Schriesheim", für welches als NATURA 2000‐Gebiet ein 
Verschlechterungsverbot besteht. 

Landschaftsbild: Starke Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, insbesondere wenn von den 
östlich liegenden Bergstraßenhängen gesehen. Die fortschreitende Zersie‐
delung der Landschaft an der Bergstraße würde weithin sichtbar werden. 

Mensch: Verlust eines siedlungsnahen Erholungsgebietes mit erheblichen Auswirkungen auf 
das direkte Wohnumfeld und die Erholungseignung des Augustenbühls. 

In unseren Augen kann aus diesen gutachterlichen Feststellungen nur der Schluss gezogen 
werden, den Empfehlungen des Büros BIOPLAN zu folgen und den Augustenbühl von jeder 
künftigen Bebauung freizuhalten und dies im fortgeschriebenen Flächennutzungsplan klar zu 
fixieren. Für eine gegenteilige Entscheidung lässt das Gutachten unseres Erachtens keinerlei 
Optionen. 

B. Lokales Klima
In Ergänzung der im obigen Abschnitt vorgetragenen Bemerkungen zum Schutzgut
"Klima/Luft" möchten wir an dieser Stelle noch einmal besonders auf die Bedeutung des
Augustenbühl als Kaltluftentstehungsgebiet hinweisen, welches für die angrenzenden
Wohnbereiche Dossenheims herausragende Bedeutung hat.
Laut Städtebaulichem Steckbrief "02‐01 Dossenheim – Nördlich des Keltenwegs /
Augustenbühl" ist der Augustenbühl einerseits aufgrund seiner ausgeprägten Vegetation
selbst Kaltluftentstehungsgebiet, andererseits würde seine Bebauung aber auch die aus dem
Odenwald heranströmende Kaltluft auf ihrem Weg in die darunterliegenden Ortsteile
blockieren.
Gerade in Anbetracht der fortschreitenden Klimaerwärmung und in der Verantwortung
gegenüber späteren Generationen darf die immens wichtige städtebauliche Funktion des
Augustenbühls für das lokale Klima Dossenheims nicht ignoriert werden. Sowohl in
funktionaler als auch in formaler Hinsicht ist ein "Ausgleich" des Wegfalls dieser
Klimafunktion nicht möglich. Das wurde als eines der wichtigsten Ergebnisse der
Bürgerinformationsveranstaltung am 4. Juli 2022 im Dossenheim im Martin‐Luther‐Haus sehr
deutlich.

Mit freundlichen Grüßen, 
Jochen Schwarz 

____________________
1 Umweltgutachten, 2.4 Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen auf die Schutzgüter, Bewertung, S. 21 
2 Umweltgutachten, 2.4 Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen auf die Schutzgüter, Empfehlung, S. 22 
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‐‐ 

Dr. Jochen Schwarz 
Vorsitzender

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 

Landesverband Baden‐Württemberg e. V.  

Regionalverband Rhein‐Neckar‐Odenwald 

Willy‐Brandt‐Platz 5 | 69115 Heidelberg | Tel.: +49 6221 164841 

bund.rhein‐neckar‐odenwald@bund.net | www.bund‐rhein‐neckar‐odenwald.de 

Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung gemäß DSGVO. 

[1] Umweltgutachten, 2.4 Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen auf die Schutzgüter, Bewertung, S. 21
[2] Umweltgutachten, 2.4 Zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen auf die Schutzgüter, Empfehlung, S. 22
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Ixmann-Müller, Silke 61

Von: Müller, Martin 61
Gesendet: Montag, 8. August 2022 08:25
An: George, Anna 61; Ixmann-Müller, Silke 61
Betreff: WG: Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans für 

Dossenheim
Anlagen: Stellungnahme_Nachbarschaftsverband Heidelberg.pdf

Mit freundlichen Grüßen 
Martin Müller 

   ___________________________________ 

   Glücksteinallee 11, 68163 Mannheim 
   Tel.: 0621/106846        
   E‐Mail: martin.mueller@mannheim.de 

   www.nachbarschaftsverband.de 

Von: Dermot O'Connor    
Gesendet: Donnerstag, 4. August 2022 21:44 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Cc: gemeinderat.schultze ; matthias.harbarth@cdu‐dossenheim.de; hz  
jule.gramlich ; steffenschmitt  
Betreff: Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans für Dossenheim 

Sehr geehrte Damen und Herren vom Nachbarschaftsverband Heidelberg‐Mannheim, 
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderate von Dossenheim, 

im Namen des BUND‐Ortsverbands Dossenheim habe ich ÖKONSULT GbR im Juni 2022 beauftragt, eine 
kurze inhaltliche Bewertung des Innenentwicklungskonzepts der Gemeinde Dossenheim vorzunehmen. 

Hier finden Sie einen Link zu dieser Bewertung des Innenentwicklungskonzepts: 

https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/Stellungnahme_Dossenheim__1_.pdf 

Bereits im November 2018 war auf Einladung der Dossenheimer Ortsverbände des BUND und von Bündnis 
90/Die Grünen Stefan Flaig vom Stuttgarter Büro „Ökonsult“ im Dossenheimer Rathaussaal zu Gast. Thema 
der Veranstaltung war „Demografie und Neubaugebiete“.  

Kommentare zur Veranstaltung von den beiden damaligen Bürgermeisterkandidaten, die anwesend 
waren:   
David Faulhaber   
„Die aufgezeigten Ansätze von Hr. Flaig sind beachtenswert und sollten in die weitere Diskussion um 
bezahlbaren Wohnraum mit einfließen. Wichtig ist, dass zunächst belastbare Zahlen erarbeitet und den 
Bürgerinnen und Bürgern mit weitergehenden Informationen zur Verfügung gestellt werden. Es war und ist 
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für mich klar, dass weitere Schritte ausschließlich mit der klaren Zustimmung der jeweiligen Eigentümer 
möglich werden.“   

Boris Maier   
„Die Auseinandersetzung mit dem Thema war wissenschaftlich fundiert und schlüssig. Die Lösungsansätze 
gehen in die richtige Richtung! Zunächst ist der zielgruppenorientierte Bedarf zu ermitteln, dann die 
Flächen, die hierfür in Frage kommen und geeignet sind, die nachgefragten Wohnangebote zu 
ermöglichen. Nur wenn zielgruppengerechte, finanzierbare Wohnangebote existieren, können sie auch in 
Anspruch genommen werden. Wer mit seiner Wohnsituation zufrieden ist, hat auch keinen anderweitigen 
Bedarf." 

Ein vollständiger Bericht zu der Veranstaltung mit Vortragsfolien zum Download ist auf der Homepage von 
Bündnis 90/ Die Grünen, Ortsverband Dossenheim zu finden: 
https://www.gruene‐dossenheim.de/home/singleview/wie‐werden‐wir‐wohnen 

Im Laufe der letzten viereinhalb Jahre haben wir zusammen mit dem Verein Augustenbühl e.V mit 
unserem Appell für eine Herausnahme des Augustenbühls aus dem Flächennutzungsplan in Dossenheim 
und Umgebung viele Mitbürgerinnen und Mitbürger erreicht. Meine große Hoffnung ist, dass Sie das 
Engagement dieser vielen Menschen als einen Zugewinn für die Demokratie in der Gemeinde sehen.  

Mein Appell: Der Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim 
herausnehmen. 

Anbei finden Sie eine Chronologie der Aktivitäten rund um den Augustenbühl in den letzten Jahren. 

 Viele wollen gar keine Bebauung (RNZ,09.07.2022)
 Bürgern∙innenbeteiligung Flächennutzungsplan angelaufen (B90/Die Grünen, 05.07.2022)
 Wo kann Dossenheim noch wachsen (RNZ, 02.07.2022)
 BUND kritisiert ungezügelten Flächenverbrauch (RNZ, 19.07.2021)
 Offener Brief der BUND‐Landesverbände Hessen, Rheinland‐Pfalz, Baden‐Württemberg zum

Flächenverbrauch (13.07.2021)
 Flächenverbrauch stoppen! (Bündnis 90 / Die Grünen, 29.06.2021)
 Neueste Entwicklungen im Gemeinderat (29. März bis 05. Mai 2021)

o Alte Baupläne sorgen für neuen „Unbill im Dorf“ (RNZ, 05.05.2021)
o Bericht der CDU zum Antrag der FW (GN, CDU, 30.04.2021)
o Flächengerechtigkeit ‐ Bericht der FDP zum Antrag der FW (GN, FDP, 30.04.2021)
o Bezahlbarer Wohnraum in Dossenheim? GN, SPD, 16.04.2021)
o Antrag der Freien Wähler (29.03.2021)
o Leben und Wohnen – wie war das und wie wird es? (B90/Die Grüenen, 09.03.2021)

 Jetzt gibt es Alternativen zum "Augustenbühl" (RNZ, 03.11.2020)
 BUND besorgt über voranschreitenden Flächenverbrauch (Gemeindenachrichten, 09.10.2020)
 Stellungnahme des Augustenbühl e.V (31.01.2020)
 Augustenbühl bleibt das Reizthema in Dossenheim (RNZ, 08.01.2020)
 Gemeinderatssitzung vom 26.11.2019 (RNZ 06.12.2019)
 BUND Dossenheim und Augustenbühl e.V. überreichen Petition (25.11.2019)
 Stellungnahme zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans (16.11.2019)
 Gemeinderatsmitglieder werden um ihre Meinung gebeten (10.09.2019)
 Damit es rund um Dossenheim noch lange blüht (RNZ, 14.04.2019)
 Eine Perle der Bergstraße (RNZ, 11.04.2019)
 Die Perle im Biotopverbund (B90/Die Grünen, 08.04.2019)
 Was passiert mit dem Augustenbühl? (RNZ, 28.02.2019)
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 Bürgerinitiative Augustenbühl gegründet (Gemeindenachrichten, 23.11.2018)
 Zunehmender Flächenverbrauch (15.10.2018)
 Zustimmung ohne Bürgerumfrage (RNZ, 12.07.2018)
 Gefühl der Ohnmacht (RNZ, 12.07.2018)
 Die Kommunalwahl wird die Weichen stellen (B90/Die Grünen, 09.07.2018)
 Nebenschauplätze (21.06.2018)
 Ergebnis der Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit (19.06.18)
 Augustenbühl ‐ unsere Argumente (Gemeindenachrichten, 02.06.2018)
 Aktionsumzug begeistert Jung und Alt (Gemeindenachrichten, 16.05.2018)
 BUND übergibt  Unterschriften gegen Flächennutzungsplan (14.05.2018)
 Aktionsumzug im Augustenbühl (12.05.2018)
 Augustenbühl soll eine "Grünoase" bleiben (RNZ, 14.05.2018)
 Umweltschützer wollen das Baugebiet Augustenbühl verhindern (16.03.2018)
 Stellungnahme (14.03.2018)
 Kein Baugebiet im Augustenbühl (26.02.2018)

Mit freundlichen Grüßen 
Dermot O'Connor 

Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) 
Landesverband Baden‐Württemberg 
Ortsverband Dossenheim 
2. Vorsitzender
Kastanienweg 33
69221 Dossenheim

E‐Mail: dermot.oconnor@bund.net 
Web: www.bund.net/dossenheim 
Mobil: 0162 3723903 
Instagram: https://www.instagram.com/bund_dossenheim/  

Virenfrei. www.avg.com  
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Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans für Dossenheim 

Sehr geehrte Damen und Herren vom Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, 
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderate von Dossenheim, 

im Namen des BUND-Ortsverbands Dossenheim habe ich ÖKONSULT GbR im Juni 2022 
beauftragt, eine kurze inhaltliche Bewertung des Innenentwicklungskonzepts der Gemeinde 
Dossenheim vorzunehmen. 

Hier finden Sie einen Link zu dieser Bewertung des Innenentwicklungskonzepts: 

https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/Stellungnahme_Dossenheim__1_.pdf 

Bereits im November 2018 war auf Einladung der Dossenheimer Ortsverbände des BUND 
und von Bündnis 90/Die Grünen Stefan Flaig vom Stuttgarter Büro „Ökonsult“ im 
Dossenheimer Rathaussaal zu Gast. Thema der Veranstaltung war „Demografie und 
Neubaugebiete“.  

Kommentare zur Veranstaltung von den beiden damaligen Bürgermeisterkandidaten, die 
anwesend waren:   
David Faulhaber   
„Die aufgezeigten Ansätze von Hr. Flaig sind beachtenswert und sollten in die weitere 
Diskussion um bezahlbaren Wohnraum mit einfließen. Wichtig ist, dass zunächst belastbare 
Zahlen erarbeitet und den Bürgerinnen und Bürgern mit weitergehenden Informationen zur 
Verfügung gestellt werden. Es war und ist für mich klar, dass weitere Schritte ausschließlich 
mit der klaren Zustimmung der jeweiligen Eigentümer möglich werden.“   

Boris Maier   
„Die Auseinandersetzung mit dem Thema war wissenschaftlich fundiert und schlüssig. Die 
Lösungsansätze gehen in die richtige Richtung! Zunächst ist der zielgruppenorientierte Bedarf 
zu ermitteln, dann die Flächen, die hierfür in Frage kommen und geeignet sind, die 
nachgefragten Wohnangebote zu ermöglichen. Nur wenn zielgruppengerechte, finanzierbare 
Wohnangebote existieren, können sie auch in Anspruch genommen werden. Wer mit seiner 
Wohnsituation zufrieden ist, hat auch keinen anderweitigen Bedarf." 

Ein vollständiger Bericht zu der Veranstaltung mit Vortragsfolien zum Download ist auf der 
Homepage von Bündnis 90/ Die Grünen, Ortsverband Dossenheim zu finden: 
https://www.gruene-dossenheim.de/home/singleview/wie-werden-wir-wohnen 

Im Laufe der letzten viereinhalb Jahre haben wir zusammen mit dem Verein Augustenbühl 
e.V mit unserem Appell für eine Herausnahme des Augustenbühls aus dem
Flächennutzungsplan in Dossenheim und Umgebung viele Mitbürgerinnen und Mitbürger
erreicht. Meine große Hoffnung ist, dass Sie das Engagement dieser vielen Menschen als
einen Zugewinn für die Demokratie in der Gemeinde sehen.

Mein Appell: Der Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für 
Dossenheim herausnehmen. 

Anbei finden Sie eine Chronologie der Aktivitäten rund um den Augustenbühl in den letzten 
Jahren. 
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Chronologie - Herausnahme aus dem Flächennutzungsplan 

• Viele wollen gar keine Bebauung (RNZ,09.07.2022)
• Bürgern·innenbeteiligung Flächennutzungsplan angelaufen (B90/Die Grünen,

05.07.2022) 

• Wo kann Dossenheim noch wachsen (RNZ, 02.07.2022)
• BUND kritisiert ungezügelten Flächenverbrauch (RNZ, 19.07.2021)
• Offener Brief der BUND-Landesverbände Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-

Württemberg zum Flächenverbrauch (13.07.2021)
• Flächenverbrauch stoppen! (Bündnis 90 / Die Grünen, 29.06.2021)
• Neueste Entwicklungen im Gemeinderat (29. März bis 05. Mai 2021)

o Alte Baupläne sorgen für neuen „Unbill im Dorf“ (RNZ, 05.05.2021)
o Bericht der CDU zum Antrag der FW (GN, CDU, 30.04.2021)
o Flächengerechtigkeit - Bericht der FDP zum Antrag der FW (GN, FDP,

30.04.2021) 
o Bezahlbarer Wohnraum in Dossenheim? GN, SPD, 16.04.2021)
o Antrag der Freien Wähler (29.03.2021)
o Leben und Wohnen – wie war das und wie wird es? (B90/Die Grüenen,

09.03.2021) 
• Jetzt gibt es Alternativen zum "Augustenbühl" (RNZ, 03.11.2020)
• BUND besorgt über voranschreitenden Flächenverbrauch (Gemeindenachrichten,

09.10.2020) 
• Stellungnahme des Augustenbühl e.V (31.01.2020)
• Augustenbühl bleibt das Reizthema in Dossenheim (RNZ, 08.01.2020)
• Gemeinderatssitzung vom 26.11.2019 (RNZ 06.12.2019)
• BUND Dossenheim und Augustenbühl e.V. überreichen Petition (25.11.2019)
• Stellungnahme zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans (16.11.2019)
• Gemeinderatsmitglieder werden um ihre Meinung gebeten (10.09.2019)
• Damit es rund um Dossenheim noch lange blüht (RNZ, 14.04.2019)
• Eine Perle der Bergstraße (RNZ, 11.04.2019)
• Die Perle im Biotopverbund (B90/Die Grünen, 08.04.2019)
• Was passiert mit dem Augustenbühl? (RNZ, 28.02.2019)
• Bürgerinitiative Augustenbühl gegründet (Gemeindenachrichten, 23.11.2018)
• Zunehmender Flächenverbrauch (15.10.2018)
• Zustimmung ohne Bürgerumfrage (RNZ, 12.07.2018)
• Gefühl der Ohnmacht (RNZ, 12.07.2018)
• Die Kommunalwahl wird die Weichen stellen (B90/Die Grünen, 09.07.2018)
• Nebenschauplätze (21.06.2018)
• Ergebnis der Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit (19.06.18)
• Augustenbühl - unsere Argumente (Gemeindenachrichten, 02.06.2018)
• Aktionsumzug begeistert Jung und Alt (Gemeindenachrichten, 16.05.2018)
• BUND übergibt  Unterschriften gegen Flächennutzungsplan (14.05.2018)
• Aktionsumzug im Augustenbühl (12.05.2018)
• Augustenbühl soll eine "Grünoase" bleiben (RNZ, 14.05.2018)
• Umweltschützer wollen das Baugebiet Augustenbühl verhindern (16.03.2018)
• Stellungnahme (14.03.2018)
• Kein Baugebiet im Augustenbühl (26.02.2018)

Dermot O'Connor, 4. August 2022 
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https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/Viele_wollen_gar_keien_Bebauung.pdf
https://www.gruene-dossenheim.de/home/singleview/buergerninnenbeteiligung-flaechennutzungsplan-angelaufen
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/SHD4224KO22070407020.jpg
https://www.rnz.de/nachrichten/metropolregion_artikel,-metropolregion-rhein-neckar-bund-kritisiert-ungezuegelten-flaechenverbrauch-_arid,707374.html
https://www.bund-rhein-neckar-odenwald.de/service/meldungen/detail/news/offener-brief-an-die-mitglieder-der-verbandsversammlung-des-verbands-region-rhein-neckar/
https://www.bund-rhein-neckar-odenwald.de/service/meldungen/detail/news/offener-brief-an-die-mitglieder-der-verbandsversammlung-des-verbands-region-rhein-neckar/
https://www.gruene-dossenheim.de/home/singleview/flaechenverbrauch-stoppen
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/052021_RNZ.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20210430_GN_CDU.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20210430_GN_FDP.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20210416_GN_SPD.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20210329_FW_Antrag.pdf
https://www.gruene-dossenheim.de/home/singleview/leben-und-wohnen-wie-war-das-und-wie-wird-es
https://www.rnz.de/nachrichten/region_artikel,-dossenheim-jetzt-gibt-es-alternativen-zum-augustenbuehl-_arid,574032.html
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/20201009_GN.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20200131_Stellungnahme_WEB.pdf
https://www.rnz.de/nachrichten/region_artikel,-haushalt-verabschiedet-augustenbuehl-bleibt-das-reizthema-in-dossenheim-_arid,490992.html
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20191206_RNZ.pdf
https://www.augustenbuehl.de/2019/11/25/bund-dossenheim-und-augustenb%C3%BChl-e-v-%C3%BCberreichen-petition-an-b%C3%BCrgermeister-faulhaber/
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/Stellungnahme_zur_Gesamtfortschreibung_des_Flaechennutzungsplans.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20190913_GN_web.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20190414_RNZ_Entwicklungskonzept-rv.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20190411_RNZ_Perle_revamped.pdf
https://www.gruene-dossenheim.de/home/singleview/news/die-perle-im-biotopverbund/
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20190228_RNZ_dw.jpg
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20181123_GN_web.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20181015_c_Flaechenverbrauch.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20180712_Ablauf_GR.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20180712_RNZ_Anliegen.pdf
https://www.gruene-dossenheim.de/home/singleview/news/augustenbuehl-die-kommunalwahl-wird-die-weichen-stellen/
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/Nebenschauplaetze.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20180622_GN__M_.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20180601_GNb.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20180518_GN_web.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20180514_PM_Augustenbuehl.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Bilder_12._Mai_2018c_01.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/Umzug/2018-04-23_17.15.39.jpg
https://www.rnz.de/nachrichten/region_artikel,-dossenheim-augustenbuehl-soll-eine-gruenoase-bleiben-_arid,358490.html
https://www.rnz.de/nachrichten/region_artikel,-dossenheim-umweltschuetzer-wollen-das-baugebiet-augustenbuehl-verhindern-_arid,345272.html
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/Augustenbuehl/20180316_Stellungnahme.pdf
https://dossenheim.bund.net/fileadmin/dossenheim/UEber_uns/20180226_Kein_Baugebiet_im_Augustenbuehl.pdf
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Stellungnahme und Bewertung  

zum Innenentwicklungskonzept der Gemeinde Dossenheim 

(Quelle: DSK Stadtentwicklung 10.6.2022 

http://www.nachbarschaftsverband.de/fnp/fnp_verfahren_aktuell.html) 

Der BUND-Ortsverband Dossenheim hat Ökonsult im Juni 2022 beauftragt, eine kurze inhaltli-

che Bewertung des o.g. Innenentwicklungskonzepts der Gemeinde Dossenheim vorzunehmen. 

Das Konzept der DSK analysiert die quantitative und qualitative Situation der Immobilien und 

der Wohnbedarfszielgruppen. Leider lässt es nach korrekter Analyse an manchen wichtigen 

Punkten die wirklich konsequenten Schlussfolgerungen vermissen. Diese sind jedoch von 

zentraler Bedeutung für die Wohnungsbaupolitik der Gemeinde Dossenheim: 

Auf Seite 29 und vor allem auf Seite 32 wird richtig beschrieben, dass die Zahl der Familienhaus-

halte (junge Familien) bis 2040 zurückgehen wird, während die Zahl der Seniorenhaushalte 

deutlich zunimmt. Ein Großteil der Seniorenhaushalte belegt aufgrund der Altersremanenz die 

Ein- und Zweifamilienhäuser (EZFH) im Bestand (siehe S. 34). Dieser Rückgang der Belegungs-

dichte wird künftig noch weiter zunehmen. Das bedeutet, dass es auch nach den Prognosen der 

DSK im Dossenheimer Bestand in Zukunft genug EZFH für junge Familien geben wird.  

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Altersgruppen „künftige junge Familien (20-35 Jahre)“ und 

„Über-70-Jährige“ in Dossenheim auf Basis der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes 

BW. Um die potenziellen Haushalte abzubilden, wurde dabei die Zahl der Jungen halbiert (1 Paar 

pro Haushalt), während die Senioren eine Haushaltsgröße von durchschnittlich 1,5 Personen auf-

weisen. Die Nachfragehaushalte (junge Familien) wurden aufgrund der Eigentumsquote nochmals 
halbiert, während die Zahl der Haushalte Ü70 um ein Drittel verringert wurde (laut DSK-Konzept 

Seite 34 belegen die Seniorenhaushalte etwa zwei Drittel der EZFH). 
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Die Berechnung zeigt anschaulich, dass es im Bestand bereits heute mehr EZFH gibt (lila Linie) 

als es vermögende junge Familien als einzigen Nachfragern (grüne Linie) gibt. Sobald die heute 

noch von Senioren bewohnten Ein- und Zweifamilienhäuser frei werden, müssten sie in immer 

stärkerem Maße durch zuziehende junge, gut verdienende Familien wiederbelegt werden, 

weil dafür die jungen Familien aus Dossenheim selbst nicht ausreichen. Weil das aber in allen 

Kommunen ganz ähnlich geschieht, ist die Frage, ob die Nachfrage dafür ausreicht. Jeder zu-

sätzliche Neubau von EZFH, auch auf Baulücken, vergrößert das Problem noch. 

Jeder rote Punkt in dieser Kleinstadt der Region Stuttgart kennzeichnet ein Wohngebäude, dessen 

jüngster Bewohner über 75 Jahre alt ist, also ein EZFH, das in rund 10-15 Jahren leer stehen wird. 

Im DSK-Konzept wird zwar benannt, dass künftig weniger EZFH für Familien gebraucht wer-

den, als vorhanden sind, es kommt aber trotzdem zur Schlussfolgerung, dass neue EZFH in 

Dossenheim benötigt würden. Entscheidend für diese inhaltlich falsche Schlussfolgerung ist 

der Satz auf Seite 35: „(…), denn die bestehenden Objekte (Anm.: gemeint sind EZFH) sind in 

der Regel nicht verfügbar (…).“ Das ist zwar richtig, darf aber keine Begründung für eine nicht 

nachhaltige Siedlungsplanung sein. 

Wenn der durch den demografischen Wandel verursachte und weiter zunehmende Rück-

gang der Belegungsdichte dazu führt, dass immer mehr EZFH gebaut werden, die in 20 Jah-

ren nicht mehr gebraucht werden und deshalb leer stehen, dann ist eine Wohnungsbaupoli-

tik auf Basis der kurzfristigen Verfügbarkeit nicht zu verantworten. Es muss im Gegenteil al-

les dafür getan werden, dass die Altersremanenz gemildert und der Generationswechsel in 

den bestehenden EZFH gefördert wird. 

Hauptproblem ist, dass der Immobilienbestand, für den die Kommune langfristig verantwort-

lich ist, nicht gleich dem Immobilienmarkt ist, der kurzfristige Interessen anderer Akteure be-

dient. So führt das minimale Angebot auf dem Markt zu einer gefühlt hohen Nachfrage nach 

EZFH. Es kann jedoch nicht Aufgabe der Gemeinde sein, kurzfristige Interessen zu bedienen, 

wenn gleichzeitig langfristige Fehlentwicklungen (also leer stehende EZFH) erkennbar sind. 
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Die Grafik nach von Ökonsult in den o.g. Kommunen veranlassten Datenerhebungen zeigt, dass 

schon heute mindestens 5 Prozent aller Wohngebäude altershalber leer stehen und künftig zusätz-

lich rund 10 Prozent aller Wohngebäude leer stehen werden (jüngster Bewohner über 70). Dabei 
handelt es sich fast ausschließlich um EZFH. Durch den demografischen Wandel kann dieser Anteil 

auch für Dossenheim angenommen werden. 

Die Erfassung der Innenentwicklungspotenziale im DSK-Konzept erhebt ausschließlich Bau-

flächen (Baulücken, Nachverdichtung etc.), keinerlei Leerstände. Letztere werden offenbar 

nicht als Potenzial betrachtet, was einen erheblichen Mangel darstellt, wenn man die oben 

gezeigte Grafik berücksichtigt. Durch eine einfache Datenverschneidung von Daten des Ein-

wohnermeldeamtes mit Daten des Liegenschaftskatasters (GIS) zu Wohngebäuden zeigen 

sich grob die leer stehenden EZFH im Bestand (niemand im Gebäude gemeldet). Die gleiche 

Datenverschneidung mit der Angabe „jüngster Bewohner über 70 Jahre“ zeigt sofort das 

Leerstandspotenzial der nächsten 10 bis 20 Jahre bei den EZFH. Diese einfache Datenerhe-

bung ist der Gemeinde Dossenheim unbedingt zu empfehlen. Dazu nochmals der Hinweis: 

Markt ist nicht gleich Bestand! Die bereits leer stehenden EZFH werden kaum angeboten. 

Die qualitative Analyse im DSK-Konzept macht deutlich, bei welchen Zielgruppen es wirklich 

Wohnungsnot und damit eigentlich Wohnungsbaubedarf gibt, wenn man sich am Gemein-

wohl orientiert: In altersgerechten Wohnungen, die den Senioren ein länger selbstbestimm-

tes Leben erlauben, und in dauerhaft preiswerten MIET-Wohnungen, die nicht bereits nach 

10 oder 15 Jahren aus der Preisbindung fallen und für alle Wenig-Verdiener bis hin zur unte-

ren Mittelschicht erschwinglich sind. Beide Wohnformen müssen in zentraler Lage bzw. im 

Bestand entstehen. 
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Um dauerhaft preiswerte Mietwohnungen zu bekommen, empfiehlt es sich, Grundstücke 

aufzukaufen, zu behalten und in Erbpacht oder von Genossenschaften bebauen zu lassen. 

Nur damit ist der Hauptkostentreiber, die Grundstückspreise, auszuschalten. Diese aktive 

Bodenvorratspolitik sollte natürlich auch für geeignete innerörtliche Grundstücke für Senio-

renwohnungen eingesetzt werden. 

Daneben braucht es eine (auch im DSK-Konzept Seite 64 vorgeschlagene) intensive Bewusst-

seinsbildung bei den Zielgruppen, u.a. die Ansprache von Eigentümer*innen, um den Gene-

rationswechsel in den EZFH voranzubringen. 

Zusätzlich zum im Konzept vorgeschlagenen Baugebot (Seite 66) sollte das baden-württem-

bergische Zweckentfremdungsverbot eingesetzt werden. „Das Gesetz über das Verbot der 

Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG) vom 19. Dezember 2013 (GBl. S. 484), geändert 

durch Gesetz vom 4. Februar 2021 (GBl. S. 116), dient der Bekämpfung von örtlichem Wohn-

raummangel. Es gibt den Städten und Gemeinden die Möglichkeit, durch eine Satzung ein 

Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum festzulegen, soweit der Wohnraummangel 

nicht in absehbarer Zeit durch andere Maßnahmen beseitigt werden kann.“ (https://mlw.ba-

den-wuerttemberg.de/de/bauen-wohnen/wohnungsbau/zweckentfremdungsverbot/) Mit 

dem Zweckentfremdungsverbot kann ein Bußgeld bis max. 100.000,- € auf leere Wohnungen 

(ab 6 Monaten) verhängt werden. So kann der Bestand für den Markt aktiviert werden. Der 

zur Einführung der Verbotssatzung notwendige Nachweis des knappen Wohnraummangels 

dürfte für Dossenheim im Rhein-Neckar-Kreis kein Problem darstellen. 

Stefan Flaig, 29.6.2022 

Ökonsult GbR, Augustenstr. 124, 70197 Stuttgart 

flaig@oekonsult-stuttgart.de, 0711 / 255 196 34 
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Stellungnahme zu: Flächennutzungsplan / Augustenbühl 

An den Nachbarschaftsverband 4. Juli 2022

Sehr geehrter Damen und Herren, 

wenn die Europäische Union die Eckpfeiler des Schutzes der 
biologischen Vielfalt geschaffen hat und in der Konferenz der Vereinten 
Nationen im Jahr 2021 gebilligt hat, sollte dies auch von der Gemeinde 
Dossenheim und den Bürgern tatkräftig umgesetzt werden. 

Es muß auch in kleinen Projekten wie das unsere mit18 Hektar oder 
andere europäische Projekte mit hunderten Hektar die gesteckten Ziele 
der EU erreicht werden. 
Jeder Hektar zählt um die biologische Vielfalt zu erhalten und um die 
ehrgeizigen globalen Biodiversitätsziele erfolgreich zu erzielen. 

Unser Augustenbühl ist eine Gemeinschaft lebender Organismen. Die 
ganzen lebenden und unbelebten Komponenten sind EINMALIG und 
UNBEZAHLBAR. 
Dies zu zerstören rückt uns weit von den geschaffenen EU-Plänen bis 
2030 ab, welche bis dahin aktiv umgesetzt werden sollen. 
Das ist untragbar für Mensch und Natur. Der Augustenbühl ist eine 
Schutzzone die absolut EU-würdig ist. 
Die EU und Ihre Mitgliedstaaten haben sich dem Ziel verschrieben, die 
biologische Vielfalt bis 2030 auf den Weg der Erholung zu bringen und 
sich verpflichtet gut verwaltete Schutzgebiete zu schaffen. 

Ich fordere daher freundlich, das der Augustenbühl aus dem 

Flächennutzungsplan genommen werden muss. 

Mit freundlichen Grüßen ...
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Stellungnahme: Der Augustenbühl MUSS geschützt werden 

An den Nachbarschaftsverband 
An die Gemeinde Dossenheim 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

4. Juli 2022

durch eine mögliche grossflächige Versiegelung des Augustenbühls 
verringert sich die Neubildung von Grundwasser. Die natürliche 
Filterwirkung des Bodens für das Grundwasser wird stark herabgesetzt. 
Dies hat weitreichende negative Auswirkungen für unsere Gemeinde. 

Dazu kommt das Problem, das die Hanglage Dossenheim und 
Schriesheim sehr wichtig ist für die hangabfließenden Kaltluft aus dem 
Odenwald. 
Man darf sich nicht vorstellen, wie die negativen Auswirkungen dazu 
sein werden. Hierzu gibt es keinen Test, den man hochrechnen kann. 
Wenn der Augustenbühl vernichtet wird, ist das NIE wieder gut 
zumachen. 
Dies sollte unbedingt verhindert werden. 

Ich fordere daher den Nachbarschaftsverband und die Gemeinde 
Dossenheim auf, das der Augustenbühl aus dem 
Flächennutzungsplan genommen werden muss. 

Mit freundlichen Grüßen ...
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Von: 
Gesendet: Freitag, 5. August 2022 21:44 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Betreff: Stellungnahme....Augustenbühl 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte gerne, das Sie den Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim  
herausnehmen. 

Ich bin 20 Jahre jung und möchte sehr gerne die nahe Natur in meinem Ort nutzen, genießen und pflegen. 
Wenn hier gebaut werden sollte, bleibt es vielen jungen Menschen verwehrt, sich in die Natur einzubringen 
und sich um sie zu kümmern. 

Danke. 
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff: WG: Herausnahme des Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan

Von: 
Gesendet: Donnerstag, 4. August 2022 14:31 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Betreff: Herausnahme des Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
Zunächst möchte ich mich noch einmal für die gute Informationsveranstaltung zur Sachlage bedanken!  
Als Pächterin einer Fläche im Augustenbühl, , 
plädiere ich sehr für den vollständigen Erhalt dieses Naherholungsgebiets und artenreichen Grüngürtels. Die 
ökologische Bedeutung ( Artenschutz, Kühlungszone etc.) und natürlich auch der Erhalt der typischen 
Bergstraßenlandschaft wurden ja bereits ausführlich dargelegt und werden in ihrer Bedeutung von mir als 
sehr hoch eingeschätzt. Hinzu kommt, dass  beobachten konnte, wieviele wertvolle, 
anrührende und lustige menschliche Begegnungen, insbesondere mit Familien und ihren Kindern 

 stattfanden. Diese haben mir , aber auch den Kindern und ihren Eltern sehr viel Freude bereitet. 
Es wäre zu schade, wenn dieser vielfältige Mikrokosmos einem der vielen Bauprojekte geopfert würde, 
denn das, was hier an Strukturen gewachsen ist, lässt sich nicht einfach transferieren oder wo anders wieder 
aufbauen.  
Der Extremsommer 2022 zeigt, in welche Richtung es geht, und da sollten wir besonders achtsam mit der 
verbliebenen Natur und dem öffentlichen, gemeinsam genutzten Raum umgehen. 
Es gibt kein verbrieftes Recht aufs Eigenheim, auch wenn es nur verständlich ist, sich eines zu wünschen. 
Aber es gibt ein Recht von Menschen und Tieren, die knapp gewordenen Lebensgrundlagen weitest möglich 
zu erhalten.  
Bitte nehmen Sie Abstand von der Bebauung des Augustenbühl! 
Mit freundlichen Grüßen  
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Der Augustenbühl ist eine einzigartige Struktur‐ und Kulturlandschaft mit vielfältigen Elementen wie Obstanbau, 
Weinanbau, Sträucher, Hecken, Wiesen, und Bäumen, diese sind für die Natur und das Landschaftsbild unbedingt zu 
erhalten.  
Die Lage am Fuße des Ölberges mit den dort befindlichen Naturschutzgebieten ergibt einen landschaftstypischen 
Ortsrand von hoher Bedeutung, der auch einen großen Erholungswert darstellt. 

Ich betreibe in diesem Gebiet seit 30 Jahren Obstanbau, Naturschutz und Tierhaltung auf einer Fläche von ca. 80ar 
und kenne die örtlichen Gegebenheiten sehr gut. 
Für das Bergstraßenklima ist es typisch, dass hier fast alle Obstsorten gedeihen, was schon immer das Bild der 
Gemeinde prägte.  
Ich unterhalte viele Nistkästen, füttere Wildvögel fast das ganze Jahr, es gibt viele alte Habitat‐Bäume, 
Unterschlupfmöglichkeiten für Wildtiere und beobachte an drei verschiedenen Stellen 
Fledermauspopulationen. 
Frühblühende Sträucher und Weiden ziehen viele Bienen an, alte stehen gelassene Obstbäume bieten viel Totholz 
für Insekten, halte Bereiche mit Wiesen frei, die spät gemäht werden. 

Das Gebiet „Augustenbühl“  hat eine große Bedeutung für die Grundwasserneubildung, eine Bebauung würde einen 
starken Eingriff in die Grundwasserführenden Schichten darstellen. Es ist außerdem die letzte intakte Grünfläche die 
eine Kaltluftschneise bis in die Ortsmitte bildet. 

Die Verkehrssituation im Bereich Lorscher Weg, Gassenweg und am Rebgarten stellt jetzt schon eine Belastung für 
Anwohner und eine große Gefahr für Fußgänger, insbesondere Kinder und Senioren dar. Eine weitere bauliche 
Entwicklung würde dieses Problem massiv verschärfen. 
Diese Verschlechterung für Menschen die hier leben und aufwachsen, die Natur lieben und Erholung suchen, ist 
nicht akzeptabel.  
Zudem kann auf ökologisch so wertvollem Boden nicht zielgerichtet und nachhaltig bezahlbarer Wohnraum 
geschaffen werden. Der Verlust dieser hochwertigen Fläche würde in keinem Verhältnis zu den tatsächlich 
entstehenden Wohneinheiten stehen. 

Eine Umkehr gewohnter Entscheidungsmuster ist dringend notwendig, um den Kipppunkten für Klima, Tier‐ und 
Insektensterben entgegen zu wirken. 

Ich halte die Aufrechterhaltung dieses Gebietes als Wohnbaureserve deshalb für wenig sinnvoll, denn es wäre ein 
großer Verlust von Heimat, Kultur‐ und Naturlandschaft für viele Menschen. 

Mit freundlichen Grüßen  
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Gründe für die Herausnahme des Augustenbühls aus dem Flächennutzungsplan 

--Kaltluftentstehungsgebiet 

Hangabwärtsfließende, kühlende Luft wird über das Kaltluftentstehungsgebiet Kalkofental in den 

Augustenbühl kanalisiert.  

Aus gegebenem Anlass muss klar sein, dass dieses Gebiet erhalten werden muss, wenn wir für 

kommende Generationen einen attraktiven Wohnort hinterlassen wollen. 

--Schaffen von Wohnraum 

Einer Studie des Landes BW zufolge, ist der Bedarf an Wohnfläche bei den Menschen, die mit über 

75 Jahren noch im Eigenheim wohnen, fast doppelt so hoch, wie im Bevölkerungsdurchschnitt. 

Würde also altersgerechter, bezahlbarer Wohnraum geschaffen, würden wir keinen Platz 

verbrauchen, sondern neuen Raum hinzugewinnen. 

Außerdem sollte Leerstand jeder Form energisch vermieden werden. 

--Zu viel versiegelte Fläche aufgrund von privaten PKWs 

Spätestens seit der Zuspitzung der Klimakrise mit gleichzeitiger Material- u. Energieknappheit 
muss klar sein: Wer so privilegiert zentrumsnah wohnt, sollte Carsharing, Rad u. ÖPNV nutzen! 
Hier können und müssen wir dem Klimawandel entschieden entgegentreten und viel Platz 
einsparen. 
Wie wäre es mit Zuzug nach Dossenheim nur ohne eigenen PKW, dafür Stärkung von 
Gemeindebus und Carsharing? 

--Materialknappheit am Bau 

Wenn wir neues Baugebiet ausweisen, besteht die Gefahr, dass vorhandene Ressourcen vermehrt 
in Neubauprojekte, anstatt in dringend notwendige Sanierungsarbeiten fließen. 
Dabei ist die (energetische) Sanierung im Altbestand aus meiner Sicht extrem wichtig und 
verhindert langfristig die Entstehung von Bauruinen. 

--Naturschutz 

Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Artenrückgangs und dem vermehrten Auftreten von 
Extremwetterereignissen sind Gebiete wie das Augustenbühl unbezahlbar 

--Rücksichtnahme auf künftige Generationen. 

Versiegelung geschieht schnell, Renaturierung hingegen ist sehr Zeit- und Ressourcenintensiv 
Die Arbeitswelt der Zukunft macht es nicht zwingend erforderlich, in Arbeitsplatznähe zu wohnen. 
Will dann noch jemand in der Betonwüste wohnen? 

Mit freundlichen Grüßen, 
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Leerstandskataster 

Die Erfassung der 

Innenentwicklungspotenziale im DSK

Konzept erhebt ausschließlich 

Bauflächen (Baulücken, 

Nachverdichtung etc.), jedoch keinerlei 

Leerstände. Warum wird im 

Innenentwicklungskonzept das 

Potential von Leerständen nicht 

dargestellt, da dies hätte leicht über 

Daten des Einwohnermeldeamtes und 

des Liegenschaftskatasters ermittelt 

werden können? 
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2. Eine Datenerhebung über Leerstände stellt im Übrigen auch keinen möglichen Verstoß gegen die DSGVO
dar, wie auf der Bürgerbeteiligungsveranstaltung von 04.07.2022 von einem Bediensteten der Gemeinde als
Fragezeichen in den Raum gestellt wurde, solange man die Datenerhebung inhaltlich auch im Sinne der
Verordnung durchführt.

3. Wie richtiger Weise von der DSK Unternehmung beschrieben, handelt es sich bei dem ausgearbeiteten
Dokument der DSK um ein „Konzept“ und nicht um ein Gutachten. Ansonsten wäre es von der DSK auch als
„Gutachten“ bezeichnet worden. Das Dokument ist also das was es ist, „ein Konzept“ und somit kein
Gutachten!

4. Das DSK‐Konzept zieht lediglich einen Vergleich und Schlüsse zu Gemeinden des hiesigen
Nachbarschaftsverbandes. Die DSK Gesellschaft ist aber eine bundesweit aufgestellte Organisation, die
leicht einen Abgleich zu anderen, vergleichbaren Lagen zu benachbarten Nachbarschaftsverbänden hätte
ziehen können, um zumindest einen Wohntrend auch zu vergleichbaren Gemeinden außerhalb des
Nachbarschaftsverbandes herzustellen. Auch hieraus lassen sich wichtige Schlüsse ziehen. So ist
beispielsweise in Ortschaften, rund um die Landeshauptstadt Stuttgart der Bedarf an Ein‐ und Zwei
Familienhaushalten (EZFH) rückläufig. In weniger als 20 Jahren sind bei EZFH Leestände zu verzeichnen.
Ähnliches blüht auch Dossenheim (Auf Seite 29 und vor allem auf Seite 32 im DSK‐Konzept wird richtig
beschrieben, dass die Zahl der Familienhaus[1]halte (junge Familien) sogar bis 2040 zurückgehen wird,
während die Zahl der Seniorenhaushalte deutlich zunimmt. Ein Großteil der Seniorenhaushalte belegt
aufgrund der Altersremanenz die Ein‐ und Zweifamilienhäuser (EZFH) im Bestand (siehe S. 34). Dieser
Rückgang in der Belegungsdichte wird künftig noch weiter zunehmen. Das bedeutet, dass es auch nach den
Prognosen der DSK im Dossenheimer Wohnbestand in Zukunft genug EZFH für junge Familien geben wird.
Ich bin mir sicher, dass auch Sie diesen Aspekt im Auge haben.

5. In Heidelberg entsteht auf der Konversionsfläche des Patrick‐Henry‐Village gerade ein neues Stadtviertel
für 10.000 Menschen. 50% der geplanten Wohnungen sollen Mietwohnungen sein und alle Preissegmente
einbezogen werden. Das ist nur wenige Kilometer von Dossenheim entfernt. Dies sollte die Regionalplanung
in der Metropolregion berücksichtigen, wenn es um die Erstellung des Flächennutzungsplanes geht.
Zusätzlich könnte eruiert werden, ob tatsächlich alle Bemühungen erfolgt sind, die einen Bedarf an
weiterem Wohnraum begründen.

6. Artenschutz: Leider enthält das DSK‐Konzept nicht alle zu schützenden Tierarten, die tatsächlich den
Augustenbühl aktuell bereichern. Was diesen Punkt betrifft, weist das Konzept einen erheblichen Mangel
auf und eignet sich daher auch aus diesem Grund nur bedingt als Entscheidungsgrundlage für eine künftige
Bebauung dieses ökologisch sehr wertvollen Gebietes! Zu diesem Thema haben sich bereits
Naturschutzexperten ausgiebig geäußert (siehe BUND Briefe und Newsletter).

7. Der Trend zu Wohnmobilen ist deutschland‐ und europaweit weiter ungebrochen. Dies wird zu weiteren
Parkplatzproblemen führen, wodurch weitere Flächen für Parkplätze eingeplant werden müssten, denn
aller Voraussicht nach würden sich auch viele der neuen Bewohner entsprechende Wohnmobile zulegen. In
Dossenheim (z.B. Wohngebiet Kaufland) sehen wir bereits, dass bei vielen Einfamilienhäusern mehrere KFZ
und auch zunehmend Wohnmobile vor der Tür stehen und hier auch die Kinder der Familien und deren
Besucher Parkraum benötigen!

8. Das von einigen Führsprechern gegen eine naturnahe Erholung im Augustenbühl angeführte Argument
„bezahlbaren Wohnraum über eine Bebauung des Augustenbühls bereitstellen zu wollen“ ist nicht haltbar,
da die Preise pro Quadratmeter ohnehin bereits Euro‐Beträge erreicht haben, die bezahlbaren Wohnraum
sicher ausschließen. Damit würde man lediglich diejenigen begünstigen, die das Kapital notwendige
aufbringen können, die angesprochene Zielgruppe jedoch nicht.

9. Die Frage, die sich m.E. außerdem stellt, ist, ob man auch solchen Nachfragen nach Wohnraum, bzw. auf
Baugrundstücke nachkommen soll, die nicht aus Dossenheim, sondern von außerhalb stammen und ob
ein von außen nachgefragtes Wohninteresse für die Gemeinde Dossenheim notwendig oder wirtschaftlich
überlebenswichtig ist, um dafür den Augustenbühl zu opfern.
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lokales Klima 
Laut Flächennutzungsplan ist der 
Augustenbühl einerseits aufgrund seiner 
ausgeprägten Vegetation selbst 
Kaltluftentstehungsgebiet, andererseits 
würde seine Bebauung aber auch die aus 
dem Odenwald heranströmende Kaltluft 
auf ihrem Weg in die darunterliegenden 
Ortsteile blockieren. Ist Ihnen diese für 
das lokale Klima Dossenheims immens 
wichtige Funktion des Augustenbühls 
bewusst und glauben Sie, dass es Sinn 
macht, deren Wegfall durch eine 
Verrechnung von „Ökopunkten" 
ausgleichen zu wollen? 
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Die Erfassung der Vögel wurde erst im 

Mai begonnen, sodass die 

Methodenstandards des Dachverbands 

Deutscher Avifaunisten (DDA) nicht 

eingehalten wurden. Ebenso 

blieben diverse - leicht zugängliche -

Artennachweise zu Fledermäusen, 

Reptilien und Insekten unberücksichtigt. 

Warum wurde dieses Potenzial nicht 

genutzt und welche Auswirkungen hat 

dies auf die Vollständigkeit des 

Arteninventars im Umweltgutachten? 
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Von: 

Gesendet: 

An: 

Betreff: WG: Stellungnahme Flächennutzungsplan Dossenheim 

Von: 

Gesendet: Dienstag, 5. Juli 2022 10:17 

An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 

Betreff: Stellungnahme Flächennutzungsplan Dossenheim 

Sehr geehrte Damen und HeITen, 
mit großem Interesse war ich gestern Abend bei der Info1mationsveranstaltung in Dossenheim und habe 
Ihren Vorträgen und Antwo1ien zugehö1i. 
Nach den doch sehr einseitigen W01imeldungen aus dem Publikum, war ich leider zu spät für eine eigene 
Wo1imeldung innerhalb des zeitlichen Rahmens. 
Kurz zu mir: Mein Name ist alt und lebe bereits mein ganzes Leben in 
Dossenheim. Dies macht meine Familie nun auch schon seit mindestens und ich würde 
gerne der nächsten Generation ebenfalls eine perspektive in dieser tollen emem e ge en. 
Meine Frau und ich verdienen beide überdurchschnittlich gut, sodass man meinen könnte, es wäre kein 
Problem für uns, hier eine eigene Familie zu giiinden. Doch uns ist es nur auf Giund des familienbedingten 
Giundbesitzes finanziell möglich Gewesen, hier unseren Wohnstando1i langfristig zu halten. Wir hatten also 
Glück. Sehr viele Freunde und Bekannte in unserem Alter stehen aktuell vor der Perspektive wegziehen zu 
müssen um sich einen eigenen Besitz aufzubauen oder sind bereits weggezogen. Das Angebot an 
Wohnraum ist deutlich zu knapp. Aus meiner Sicht geht es hier also nicht nur um den Drnck von außen, da 
viele Leute hierher ziehen wollen, sondern es geht auch um den Drnck von innen. Ohne die Möglichkeit 
neue Baugebiete mit entsprechenden Auflagen in den Bebauungsplänen auszuweisen, wird das sehr knappe 
Gut Wohnraum in Dossenheim weiterhin teurer. Ja, die Bevölkerung wächst dadurch nicht mehr, jedoch 
verhinde1i man damit nicht den Zuzug. Man lässt nur zu, dass sich die Bevölke1ung austauscht und 
gebürtige Dossenheimer von Besse1verdienern ve1irieben werden. 
Aus diesem Giund empfinde ich die Äuße1ungen der Damen und Renen von gestern Abend aus dem 
Publikum als heuchlerisch. Man möchte Dossenheim nicht verändern, es ist doch so schön, wieso sollen 
Leute zuziehen können .... Genau diese Leute sind doch in die angesprochenen Gebiete seit den 80er Jahren 
zugezogen. Dossenheim Süd, Dossenheim West, Dossenheim West2. Wer gibt diesen Anwohnern das 
Recht, dass ausgerechnet sie die letzten sind, welche ihren Traum in Dossenheim ve1wirklichen durften? Sie 
werden wohl kaum Ihre Einfamilienhäuser freiwillig räumen und in eine 2 Zimmer Wohnung ziehen, sobald 
die eigenen Kinder ausgezogen sind. 
Leider kann man mit Nachverdichtung aus meiner Sicht das Problem nicht lösen. Da hat man doch schon 
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Da bereits östlich und westlich des Augustenbühls bebaut ist, ist eine Erschließung u.a. aus 
lnfrastrukturgründen, verbessertes und einheitliches Gesamtbild der Gemeinde, günstigeres Bauen 

die logische und sinnvolle Schlussfolgerung. 
Die Gemeinde Dossenheim besitzt im Augustenbühl sehr viel Grundstücke, die Millionen wert sind. 

Hier können u.a. preiswerte Grundstücke oder Erbpachtgrundstücke an Wohnungssuchende mit 

geringem Familieneinkommen angeboten werden. 
Bei einer potentiellen Änderung des FNP vom Augustenbühl hin zu Alternativflächen westlich von 

Dossenheim, würde neue Bürgerinitiativen gegen diese mögliche Bebauung entstehen. 

Viele junge Dossenheimer, die der Gemeinde treu bleiben wollen und den Wunsch ein eigenes Heim 

zu bauen, wären durch eine Herausnahme des Augustenbühls aus dem FNP gezwungen, ihre 

Heimatgemeinde zu verlassen und anderswo Alternativen zu suchen. Deshalb sollte schnellstmöglich 

das Augustenbühl als Bauland erschlossen werden. 

Freundliche Grüße 

03



1

Von:
Gesendet:
An:
Betreff: WG: Stellungnahme Augustenbühl

Von: 
Gesendet: Dienstag, 5. Juli 2022 14:33 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Cc:

Betreff: Stellungnahme Augustenbühl 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin Besitzerin zweier Grundstücke  die von meiner Familie (
jahrzentelang, zum Gemüse- und Obstanbau genutzt worden sind. 

Seit über 40 Jahren ist dies nun schon Bauerwartungsland. 
Mit der Hoffnung, dass dies nun, nach dieser langen Zeit, Bauland wird, 
möchte ich ihnen ein paar Punkte mitteilen, die mir wichtig sind. 

Punkt 1 
Viele der Besitzer ließen ihre Grundstücke verwildern, da sie die Hoffnung hatten, 
dass sie dort bald bauen könnten. 
Nun sind 40 Jahre vorbei und es ist immer noch Bauerwartungsland. 
Dass sich nach 40 Jahren und nur dürftiger Pflege im Augustenbühl eine Art Biotop gebildet hat, 
zeigt ja nur, dass die Natur generell fähig ist, nach 40 Jahren ein Biotop zu bilden,wenn man sie läßt. 
Wenn es so genutzt worden wäre, wie es eigentlich der Fall hätte sein sollen, gäbe es dort kein Biotop. 

Punkt 2 
Die Bewohner des Rebgartens wussten, dass sich daneben Bauerwartungsland befindet. 
Dass es jetzt auf einmal heißt, das wollen wir nicht, ist doch sehr egoistisch gedacht. 

Punkt 3 
Die Gemeinde hat einige Grundstücke im Augustenbühl, die sie ihr eigen nennt. 
Diese stellen einen hohen Vermögenswert dar. 
Es wäre schade, diese Vermögenswerte zu verschenken. 

Punkt 4 
Für jedes neue Neubaugebiet wird es auch eine neue Bürgerinitiative geben, die sich dagegen stellt. 
Da das Augustenbühl schon als Bauerwartungsland gekennzeichnet ist, 
würde es doch eher Sinn machen, dies in Bauland umzuwandeln. 

Punkt 5 
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Ein Kompromissvorschlag wäre es, wenn man das südliche Drittel des Augustenbühls sowie das Gebiet 4 und den 
äußersten, südlichen Teil des Gebietes 2 als "neues Bauland" definiert. 
Der Widerstand dürfte sich damit in Grenzen halten und die Addition der Flächen ergibt die jetzige Fläche. 

Ich würde mich freuen, wenn nach 40 Jahren Bauerwartungsland endlich Bauland daraus entstehen würde. 
Ich bin durch meinen Beruf auch daran interessiert, Ausgleichsflächen zu schaffen und zu erhalten. Jedoch 
sinnvoll. 

Beste Grüße 
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Auch die Fallwinde, die vom Odenwald kommen und durch den Grüngürtel geleitet werden, sind in 
unseren immer heißer werdenden Sommern extrem wichtig. 

Ein intaktes Ökosystem, das zerstört wird, kann nicht einfach durch gepflegte Grünflächen mit 
Ziersträuchern kompensiert werden.  Es ist verloren. 
 Warum muß so ein wundervolles Stück Land wie der Augustenbühl zugebaut werden? 
Warum muß Dossenheim immer weiter wachsen? 
Warum immer mehr Beton, immer mehr Menschen, immer mehr Autos? 
Wo bleibt unsere Lebensqualität. 

 Dossenheim 
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Stellungsnahme Seite 5. Juli 2022
zum Flächennutzungsplan in Dossenheim 

Mein Fazit auch im Hinblick der gestrigen Informationsveranstaltung im Martin-Luther- Haus an der 
ich ebenso anwesend war und auch gesprochen habe: 

Wie Sie gestern berichtet haben wird dringend bezahlbarer Wohnort benötigt, in Dossenheim sind 
in den letzten Jahren zahlreiche Neubauten zum Wohnen entstanden bzw. entstehen. An der B3, 
am Bahnhof, jetzt an der alten Gütertrassen, am Windberg und und und, die großen 
Neubaugebiete beim Kaufland und am Rebgarten  (Dossenheim Nord) sind auch erst vor ca. 10 
Jahren entstanden. Neubaugebiete an der Bergstraße (übrigens fußläufig viel zu weit weg für die 
 Anwohner Dossenheim Südwest!!) im schönen Augustenbühl sollen ebenso entstehen. 

Neubauten in Dossenheim für Familien der Mittel- und Unterschicht sind unbezahlbar, der 
Betreuungsbedarf der ansässigen Eltern für Ihren Nachwuchs übersteigt jetzt schon bei Weitem 
dem Angebot. Ich habe erst heute von meiner Nachbarin erfahren, dass es für ihren 2-jährigen 
Sohn in Dossenheim keine Kitaplätze gibt. Sie hat jetzt einen Kitaplatz in 
Heidelberg/Handschuhsheim erhalten. Hier in Dossenheim hat sie alle Kitatplätze regelmäßig 
kontaktiert und ist immer nur vertröstet worden, selbst eine Wartelistenummer hat sie nie erhalten. 
Immer nur die Aussage es gibt keine offenen Betreuungsplätze, sie stehe auf der Warteliste und 
sie solle sich wieder melden .Sie hat über ein Jahr vergeblich versucht einen Platz zu bekommen. 
Einen Kindergartenplatz in einem Jahr bekommt der Sohn mit drei Jahren aber in Dossenheim. 
Andere Betreungsmöglichkeiten in Dossenheim für ihren 2-jährigen Sohn würden ca. 800 Euro 
kosten, z.B. bei Tagesmütter. Dies wäre für sie nicht finanzierbar gewesen. Auch ein anderer Vater 
einer bald 3-jährigen Tochter in meiner Nachbarschaft berichtete mir scherzhaft, man müsse schon 
vor der Empfängnis nach Betreuungsangeboten Ausschau halten......... 
Das Angebot an bezahlbaren Betreuungsplätze für Kinder in Dossenheim muss zuerst ausgebaut 
werden bevor man Neubaugebiete erschließt, das wäre sehr notwendig. 
Es müssen andere Lösungen für den Bedarf einer  wachsende Bevölkerung in Dossenheim 
gefunden werden, Eine Zerstörung der letzten naturnahen Flächen und für die Produktion von 
hochwertigen Nahrungsmittel darf nicht passieren. Die Folgen wären für alle fatal. 
. 
Der überwiegende Teil der Informationsveranstaltungsbesucher lehnten weitere Neubaugebiete in 
Dossenheim ab. Dies war ganz klar spürbar und auch bei einer Kurzabfrage der Teilnehmer  
sichtbar.! 

06



















Von:
An:
Betreff:
Datum:
Anlagen:

Von:  
Gesendet: Donnerstag, 7. Juli 2022 15:39
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de>
Betreff: Augustenbühl (Dossenheim) aus dem Flächennutzungsplan herausnehmen!

Sehr geehrte Damen und Herren,
als ehemalige Dossenheimerin, die immer noch gerne an der Bergstraße Erholung sucht,

plädiere ich entschieden dafür dass die Fläche Augustenbühl aus dem Bebauungsplan
genommen wird aus folgenden Gründen u.a.:

Beim Augustenbühl handelt es sich um ein Kaltluftentstehungsgebiet, dass
durch eine Bebauung unwiederbringlich verloren gehen würde und dies in
Zeiten des Klimawandels! Dieser Schaden ist nicht 1:1 ausgleichbar!
S.o. „Frischluftentstehungsfläche“
Sind weitere Bodenversiegelungen sinnvoll und erforderlich, wenn im
Innenbereich noch Möglichkeiten vorhanden sind?
Erhaltung von Freiräumen entlang der Bergstraße für Flora und Fauna,
letzter Grüngürtel im Norden der Gemeinde
Biotope in den Gärten mit altem Baumbestand
Klimazone für Fallwinde

Dies alles vor allem auch im Sinne des Klimawandels, dessen Auswirkungen
für alle überall bedrohlich sichtbar wird.

Mit freundlichen Grüßen
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N achbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 

Glücksteinallee 11 

68163 Mannheim 

nachbarschaftsverband@mannheim.de 

STELLUNGNAHME - WIDERSPRUCH 

Dossenheim, den 04.07.2022 

Herausnahme des „Augustenbühls" als Wohnbaureserve in Dossenheim 
aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit fordere ich ausdrücklich als Mitbürger und Einwohner von Dossenheim, die 
dringende Herausnahme des Gewanns AUGUSTENBÜHL als Wohnbaureserve aus dem 
Flächennutzungsplan für Dossenheim ! ! ! 
Meine Begründung dafür lautet wie folgt: 

Ich bin in  geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, 

 habe ich mich dann als  zusammen mit meiner Frau entschlossen aus 
der Stadt  in den in unseren Augen idyllischen Ort Dossenheim zu ziehen. 
Denn zwei für uns ganz wichtige Aspekte sprachen für Dossenheim als unsere neue Heimat: 

1. Die berufliche Nähe zu
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2. Wir hatten uns schon in der Zeit, als wir noch  wohnten, sehr oft Ruhe
und Erholungssuchend im Bereich der Weinbauflächen, Steuobstwiesen und in den
Waldgebieten um Dossenheim und Schriesheim mit unserem damaligen Hund
auf gehalten und uns während dieser Zeit schon in diesen wunderschönen und
einzigartigen Bereich des Augustenbühl und Umgebung herum verliebt.
Ein wunderbarer Ort „vor der Haustür" zum Entspannen, ausruhen und einfach nur um
diese phantastische Landschaft zu genießen.

Durch einen Zufall ergab sich dann im Jahr  in Dossenheim für uns die Chance 
 angrenzend an das Augustenbühl zu erwerben. 

Für uns wurde ein Traum war! 
Endlich heraus aus dem unruhigen und lauten Stadtleben hinein in einen kleinen gediegenen 
Ort im Grünen, der alles Wichtige bietet, eingebettet in schönster Natur und herrlicher 
ursprünglicher und charakteristischer Landschaft mit einer phantastischen Fauna und Flora. 
Und weil uns Grün und ein Garten so wichtig war und ist, bemühten wir uns später auch noch 
zusätzlich um die Pacht eines  Schreber
gartens um uns zusätzliche eine kleine grüne naturnahe Oase als Refugium für Insekten, 
Eidechsen, Vögel, Amphibien und Fledermäuse zur Erholung, zur Selbstversorgung und 
Entspannung zu Hause zu gestalten. 
Als Treffpunkt für die Familie, Freunde und für die Kinder, zum körperlichen und geistigen 
Ausgleich, als Kontrast für meine physisch und psychisch anstrengenden Arbeitsalltag. 
Und dieser Garten  liegt, umgeben und eingebettet zwischen anderen liebevoll gepflegten 
Schrebergärten und Streuobstwiesen, genau im Augustenbühl ! 
Klar und sicher verständlich ist, dass wir diesen liebe- und mühevoll von uns gestalteten 
Naturgarten in keinem Fall dem Wohnbau und der Versiegelung der Landschaft opfern 
wollen. 
Denn: 
Jeder Quadratmeter dieses gesamten Gewannes Augustenbühl ist kostbar und muss in jedem 
Fall erhalten bleiben. 
Es geht schließlich um das Wichtigste im Leben und der Existenz der Menschheit überhaupt 
Um Klimaschutz, Umweltschutz, Trinkwasserschutz. Biodiversität und Artenschutz ! 
Viele verschiedene heimische Pflanzen, Tiere, Amphibien und Vögel wurden inzwischen hier 
dokumentiert und nachgewiesen, die meisten auf der Roten Liste. 
Die eine und andere Tierart ist stark bis sehr stark bedroht und leider zahlenmäßig mehr und 
mehr rückläufig. 
Der Augustenbühl ist ein Naherholungsgebiet und Ökosystem von unschätzbarem Wert und 
das für uns auch noch vor der Haustür und fußläufig zu erreichen! 
Er ist Freiraum für Kinder und Familien, bietet fantastische Spaziergehrnöglichkeiten für Jung 
und Alt und besonders für Hundebesitzer inclusive Freilaufmöglichkeiten für Hunde zum 
gemeinsamen Spiel, Raum für Jogger, Treffpunkt für die Jugend , Radfahrer usw .... 
Bietet Gärten für Freizeit, Tierhaltung und Selbstversorgung und war besonders kostbar und 
wertvoll während der Coronapandemie in den letzten 2 Jahren. 
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In unzähligen persönlichen Begegnungen und Gesprächen waren wir Anwohner, 
Hundebesitzer und Bewohner von Dossenheim alle sehr froh um diese Möglichkeit, die 
Zeiten des harten Lockdowns draußen im Augustenbühl überbrücken zu können. 
Die unschätzbare Wertigkeit dieses Areals wurde uns während dieser Zeit noch bewusster und 
noch einmal besonders eindrucksvoll vor Augen geführt. 
Es war ein wunderbarer Ort und Raum für ein bisschen soziales Leben und wenigstens eine 
Art und Möglichkeit von einem Miteinander und Kontakt, wenn auch auf Abstand. 
Davon einmal abgesehen 
Wir leben in einer Zeit, in der es höchste Zeit wird die Versiegelung von Flächen dringend zu 
stoppen ! 
Wir brauchen so ein wertvolles Gebiet wie das Augustenbühl als Puffer. 
Das Augustenbühl hat maßgeblich und wissenschaftlich fundamentiert erwiesen, eine positive 
Auswirkung auf das Klein- und Mikroklima hier vor Ort. 
Wir brauchen dringend durch die immer mehr zunehmenden Temperaturerhöhungen und 
Hitzewellen derartige homogene vernetzte Grünflächen zur Abkühlung durch Kaltwinde 
aufgrund der Verdunstung. 
Diese kühlende Wirkung reicht nachweislich einige hundert Meter in die Wohngebiete hinein, 
insbesondere nachts ! 
Eine derartige Grünfläche und Ökozelle bebauen zu wollen verbietet sich per se! Das können 
wir uns in Anbetracht des Klimawandels als Gesellschaft absolut nicht mehr leisten! 
Flächen wachsen nicht nach ! In dieser Qualität und Einzigartigkeit schon gar nicht ! ! ! 
Ein derartiger Verlust durch Bebauung wäre durch nichts jemals wiedergutzumachen. 
Die Planungshoheit der Gemeinden darf nicht als Grundrecht zum Landverbrauch 
missverstanden und ausgelegt werden, sondern als Grundverpflichtung zur Erhaltung der 
nachgewiesen ökologisch wertvollen Flächen für nachfolgende Generationen! 
Der Augustenbühl muss, weil zigfach dokumentiert und unstrittig hochgradig schutzbedürftig, 
zwingend aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen werden. 

Die Frage, die sich weiter für mich aufwirft ist, für wen soll überhaupt Wohnraum geschaffen 
werden? 
Hat die Gemeinde Dossenheim letztendlich schon alle Möglichkeiten zur Entwicklung 
insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, die bereits bestehen, Nachverdich
tung in bestehenden Siedlungsgebieten und andere alternative Nachverdichtungsmaßnahmen 
(Erfassung von Gebäudeleerständen, Baulücken) abgeklärt? 
Es geht angeblich um fehlenden bezahlbaren Wohnraum .... 
Aktuell sieht es doch so aus, dass Wohnen und Bauen generell für Menschen hier in der 
Umgebung und Region kaum noch bezahlbar ist. 
Und der Trend wird sich u.a. auch durch den Ukrainekrieg noch mehr verstärken. 
Durch seine attraktive Lage wird Dossenheim auch in Zukunft nicht für alle bezahlbaren 
Wohnraum bieten können. 
Muss die Gemeinde auch nicht. 
Denn wenn man es mal ganz offen und ehrlich ausspricht: 
Dossenheim ist so dermaßen eng und von der Infrastruktur her so alternativlos verbaut, die 
Straßen für den Verkehr heute schon wie ein Nadelöhr. komplett über- und ausgelastet und 
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eben einfach auch nicht mehr flächenmäßig ausweitbar und veränderbar. 
Die örtlichen Gegebenheiten sind wie sie sind. Punkt. 
Es ist letztendlich einfach gar kein Raum mehr da und die Kapazität als Ort ist in meinen 
Augen letztendlich eh· schon lange komplett erschöpft. 
Der Straßenverkehr im Zentrum des Ortes ist mehr als chaotisch, um es salopp auszudrücken! 
Wie will man denn ein zusätzliches Verkehrsaufkommen in Dossenheim bewältigen und 
kanalisieren, die verkehrstechnischen Probleme lösen und entschärfen ? 

Wir hier  können heute schon ein Lied davon singen, denn bereits seit Anbeginn 
erleben wir hier im Bereich Rebgarten, Keltenweg, Lorscher Weg und Bahnschranke zur B3 
ständig massive Verkehrsstauungen und ich benötige, wenn ich ausnahmsweise mit dem Auto 
im morgendlichen Berufsverkehr 

Stop and go - keine Chance voran zu kommen- der Verkehr auf der B3 dicht bis Schrieheim. 
Aus diesem Grund fahre ich fast ausnahmslos seit Jahren vorwiegend mit dem Fahrrad zur 
Arbeit ! 
Würde der Augustenbühl bebaut werden, würde die Zahl der Fahrzeuge/PKW's damit 
noch weiter deutlich ansteigen. 
Die Folgen wären zusätzlicher Lärm, entsprechende Luftverschmutzung, noch wesentlich 
längere Wartezeiten an der Schranke und eine noch größeren Gefährdung für Menschen, 
Kinder und Tiere. 
Die Kapazitäten des Ortes sind verkehrstechnisch einfach längst komplett erschöpft und 
irgendwann muss einfach auch einmal gut sein. 
Es kann kein ewiges Wachstum geben. 
Das ginge letztendlich nur auf Kosten der Lebensqualität und Sicherheit der Einwohner und 
Bürger hier, der Struktur des Ortes und letztendlich der Natur! 
Es kann eben nicht jeder in Dossenheim leben und wohnen. 
Punkt - fertig! 
Was sollen die Bewohner im Allgemeinen davon haben, welchen Benefit sieht die Gemeinde 
für uns Bewohner, wenn der Augustenbühl ausverkauft und zubetoniert wird?!? 
Wir möchten weiter in einem strukturierten Ort leben, der seinen ortstypischen Charakter 
bewahrt und kultiviert und nicht in einer Art zusammengedrängtem Wohnballungsraum, dicht 
an dicht, ohne jede Lebens- und Wohnqualität. 
Davon abgesehen ist laut Angaben des statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2021 ein 
Rückgang der Einwohnerzahlen Deutschlands vorhergesagt. so dass die Nachfrage nach neu 
gebautem Wohnraum auch irgendwann wieder einmal rückläufig werden wird. 
Aber unabhängig davon, egal wie, die Folgen des Klimawandels werden uns in Zukunft in 
aller Härte treffen und was das schlussendlich für uns alle bedeutet wird sich erst noch in aller 
Härte zeigen. 
Das Rad können wir nicht mehr zurückdrehen. Die Fehler und die Zerstörungen, die bereits 
begangen wurden dafür müssen wir alle zusammen die Verantwortung übernehmen. 
Die ersten Konsequenzen daraus bekommen wir ja bereits zu spüren ..... 
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Daher haben wir unstrittig nur eine Option 
Das dringend zu schützen was schutzbedürftig und hochgradig erhaltenswert ist. 
Dafür Sorge zu tragen, dass der Augustenbühl für die kommenden Generationen erhalten 
wird. 
Und zwar kompromisslos ohne Wenn und Aber. 
Da haben wirtschaftliche Einzelinteressen, spekulative Zukunftsberechnungen und sonstige 
Spekulationen keine Daseinsberechtigung. 
Es geht um das Leben und eine lebenswerte Umgebung der Menschen für die Zukunft. 
Funktionierende Ökosysteme wie der Augustenbühl, sind die Lebensgrundlage aller 
Menschen. 
Daher fordere ich eine sofortige Herausnahme des Augustenbühl aus dem 
Flächennutzungsplan. 
SIE müssen letztendlich die Verantwortung für ihre Entscheidungen gegenüber den 
zukünftigen Generationen, unseren Kindern und Kindeskindern übernehmen! 
SIE tragen die Verantwortung durch Ihr Tun für unser Wohl und unsere Lebensqualität hier 
in Dossenheim! 
Ich hoffe im Sinne der Sache, dass alle Entscheidungsträger aus der Gemeinde und auch der 
Gemeinderat sich darüber im Klaren sind, dass es hier auch um Moral und Ethik geht und Sie 
sich hoffentlich einvernehmlich für eine gesunde und verantwortungsvolle 
Zukunft für uns Alle entscheiden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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An den 

Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 

Glücksteinallee 11 

68163 Mannheim 

Dossenheim, den 07.07.2022 

Stellungnahme - Einwendung 

Bitte um Herausnahme des Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan von 
Dossenheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bewohne zusammen mit meinem Mann und 2 Tierschutz-Hunden 
 direkt angrenzend an 

das Gewann AUGUSTENBÜHL. 
Noch nie haben wir so direkt und unmittelbar im und am Grünen gewohnt und gelebt! 
Für uns ist dadurch ein Traum in Erfüllung gegangen, den Arbeitsplatz mit dem Wohnort nah 
zu verbinden um eben so naturnah wie möglich wohnen und leben zu können, insbesondere 
auch im Hinblick auf unseren Ruhestand. Hierher sollte unser letzter Umzug sein. 
Wir gehen zur Tür heraus und sind mitten im Paradies. sowohl zu Fuß mit den Hunden und 
auch als Fahrradfahrer! 
Natur - Grün - ursprüngliche Landschaft mit phantastischer Pflanzen- und Vogelwelt 
usw ...... alles fußläufig mitten in der Natur zu leben! 
Diese Qualität der Ruhe fanden wir die ganzen Jahre zuvor in  nie (zu viel 
Verkehr, zu viel Infrastruktur, zu enge Bebauung) und hatten schon vor unserem Wegzug von 

nach Dossenheim unseren Lieblingsort hier in Dossenheim und ganz speziell im 
Augustenbühl gefunden. 
Von hier aus, wann immer es auch möglich ist, fährt mein Mann ganzjährig mit dem Fahrrad 
zur Arbeit nach . 
Nach vielen Bemühungen und langem Ringen gelang es uns dann auch noch 

 , einen vorhandenen Schrebergarten zu pachten um 
unseren Traum vom „Gärteln" im Grünen und einem naturnahen Garten realisieren zu 
können. 
Endlich fühlten wir uns rundum in einem perfekten Wohlfühlzuhause/-umfeld angekommen 
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Und in den vergangenen Jahren ist für uns aus dem Schrebergarten ein und unser kleines 
Paradies daraus geworden. 
Kein Wochenende, an dem wir nicht versuchen jede freie Minute dort zu verbringen. 
Wir haben zu unseren kleinen wenigen ökologisch biologisch von uns bearbeiteten 
Pflanzbeeten (Tomaten, Gurken, Paprika, Kräuter, Zucchini, Kürbis, Bohnen und Erbsen 
etc ..... ) u.a. eine Blumenwiese und eine Insektengerechte Bepflanzung angelegt, einen 
naturnahen Teich ohne jeglichen Gold- oder Zierfischbesatz, ausgerichtet auf die (noch!) 
vorhandene einheimische Welt der letzten Amphibien angelegt, Steinwälle für Eidechsen 
eingerichtet, Insektenhotels installiert Vogelnistkästen aufgehängt, Überwinterungshilfen für 
Igel gebaut usw ..... . 
Unzählige Arbeitsstunden, viel Schweiß und Muskelkater, Kraft und auch viel Geld in unser 
Öko-Refugium investiert. 
Unser ganzes Herz schlägt für „unseren" Garten - unsere Insel - unser Naherholungsparadies. 
Auch für unsere beiden kleinen Enkel/-in, Jahre alt, ist insbesondere dieser /unser 
Schrebergarten ein Paradies. Er steckt voller Entdeckungen und Abenteuer, und auch der 
Augustenbühl insgesamt, in dem wir alle zusammen mit den Hunden Gassi gehen, ist eine 
spannende unerschöpfliche Erlebnis- und Abenteuerwelt, ein kindgerechter Platz zum 
Aufwachsen , ein naturnaher Ort um den beiden zukünftigen Bürgern dieser Welt die Achtung 
und den Respekt gegenüber der Natur und den darin lebenden Pflanzen und Tieren zu 
vermitteln. 
Ein Terrain um den beiden kleinen Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit der 
Natur vorzuleben! 
Einfach respektvoll und demütig MIT der Natur zu leben ! 
Wenn nicht hier - wo dann???! 
Dieses Paradies darf einfach nicht zerstört werden! 
Ich selber gehe  mit unseren Hunden meine täglichen Runden im 
Augustenbühl und es ist jedes Mal wieder ein Erlebnis und eine Wohltat für die Seele ! 
Immer wieder entdecke ich irgendetwas Neues in der Natur dort, höre und sehe immer wieder 
seltene Vögel, kann aktuell die beeindruckenden Flugrunden des Rotmilanpärchens 
beobachten, das Rütteln der Turmfalken am Himmel , die Fledermäuse abends über unseren 
Garten am Himmel im Tiefflug auf der Jagd nach Faltern sausen sehen und konnte unserem 
Enkel tatsächlich unlängst eine Blindschleiche live in ihrem natürlichen Habitat zeigen, die 
gerade den Fußweg im Bereich der Wingerte oben am Hang kreuzte. 
On top war das Auffinden einer Wechselkröte vor ca. 2 Jahren direkt in unserem Garten in 
den Abendstunden! 
Und das auch wieder in unserem kleinen „Paradies"  vor unserer Haustür!!! 
Bis heute zehren wir von diesen einzigartigen und eindrucksvollen Begegnung und haben 
daher auch versucht u.a. ein Laichgewässer, nachdem wir uns beim BUND Dossenheim 
darüber informieren konnten, für diese stark bedrohte Amphibienart in unserem Naturgarten 
anzulegen ! 
So einen kostbaren Lebensraum darf kein Mensch - NIEMAND ,in unseren Augen, zerstören! 
Das Augustenbühl ist eine einzigartige Perle ! 
Ein Kleinod der besonderen Art ! 
Das wurde ganz vielen Anwohnern in und um unser Wohngebiet und vielen Bürgern von 
Dossenheim erst richtig bewusst, als wir mit dem harten Lockdown in der Corona-Pandemie 
konfrontiert wurden. 
Das Augustenbühl war in dieser schwierigen Zeit für ganz viele Bewohner ein Ort der 
Zuflucht, des Trosts dieses kleine Paradies erleben und genießen zu können und des 
seelischen Ausgleichs für viele Menschen .. 
Ein ökologisch unersetzliches Stück Land und kostbares Naturrefugium, welches über 
Jahrzehnte gewachsen und zu dem gewachsen ist wie es sich augenblicklich darstellt ! 
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Der Schaden durch Bebauung oder sonstige brachiale Eingriffe wäre durch Nichts und 
Niemanden jemals wieder gut zu machen ! 
Das was hier noch in dieser kleinen Parzelle lebt, kraucht, kreucht und fleucht benötigt unser 
aller uneingeschränkten Schutz und Rücksicht ! 
Unseren absoluten Respekt und unsere Demut und Wertschätzung ! ! ! 
Wir können uns heutzutage in Anbetracht des dramatischen Klimawandels, dem massiven 
Aussterben der Arten vor unserer Haustür usw .... eine derartige willkürliche und massive 
Zerstörung von klimatisch und ökologischen dermaßen wichtigen Parzellen wegen 
angeblicher bezahlbarer Wohnraumbeschaffung oder sonstigen angeblichen Gründen und 
Begründungen, keinesfalls mehr leisten! 
Es ist nicht fünf vor 12 - NEIN, es ist weit nach 12 !!! 

Und das muss jetzt endlich allen Menschen bewusst werden! 
Ob es gefällt oder nicht ! 
Und mal ganz ehrlich, wie soll denn in der heutigen Zeit, unter dem weitreichenden Einfluss 
der Nachwirkungen und Konsequenzen der Corona-Pandemie mit den Lockdowns 
(Lieferschwierigkeiten weltweit von Industrieteilen usw.) mit den zusätzlich durch den 
Ukrainekrieg entstandenen wirtschaftlichen Problemen tatsächlich Wohnraum noch bezahlbar 
sein?!? 
Die Preise für Baumaterialien gehen seit Monaten durch die Decke und von den massiven 
Lieferschwierigkeiten (Holz, Metall, Beton ... ) ganz zu schweigen ! 
Wir alle sind gegenüber der Nachwelt, gegenüber den zukünftigen Nachkommen zu 100% 
verantwortlich für den Schutz und Erhalt eines derartigen, durch Fachleute und Gutachten 
bestätigen, einzigartigen und unstrittig erhaltenswerten Paradieses! 
Es stehen ja nicht nur unsere subjektiven und persönlichen Empfindungen und Eindrücke 
derartigen Plänen gegenüber, sondern ganz klare unwiderlegbare Fakten: 
Durch die durchgehende Pflanzendecke der Gemarkung AugustenbühL dem stark 
durchwurzelten Boden sowie dem höheren Humusgehalt können Wiesen, Naturflächen und 
Weiden deutlich mehr Wasser speichern als Ackerflächen und insbesondere bebautes Land. 
Der sogenannte Oberflächenabfluss (Wasser, das sofort wieder abfließt) ist deshalb nur halb 
so hoch. 
Pro Quadratmeter sind es bis zu zwei Liter. 
Niederschläge gelangen dadurch zeitverzögert in Bäche und Flüsse. 
Etwa die Hälfte der Siedlungsflächen und Verkehrsflächen ist versiegelt, das heißt mit 
Gebäuden oder Fahrbahnen, Gehwegen und Parkplätzen bebaut /asphaltiert/ betoniert/ 
gepflastert und anderweitig befestigt. 
Die CO2-Emmissionen steigen dadurch mehr und mehr an. 
In der Folge verlieren die Böden weiterhin die Fähigkeit Wasser langsam versickern zu lassen 
oder zu speichern. 
Weiterhin besteht ein erhöhtes Risiko, dass Schadstoffe ungefiltert in das Grundwasser 
gelangen können. 
Grünland bestehend aus Wiesen und Brachland bedeutet auch Trinkwasserschutz! 
Der Augustenbühl fungiert als Puffer in jeder Hinsicht, Schadstoffe werden nicht so leicht ins 
Grundwasser eingeschwemmt. 
Grünlandflächen wie das Augustenbühl sind die beste Basis für sauberes Trinkwasser und vor 
allem Klimaschutz! 
Klimaschutz hat Vorrang vor allem anderen! Heute mehr denn je! 
Das Augustenbühl hat maßgeblich und nachgewiesen eine positive Auswirkung auf das 
Mikro- und Kleinklima. 
Durch die Zunahme der sommerlichen Hitzewellen bekommt die kühlende Wirkung von 
Grünflächen immer mehr an Bedeutung. 
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Durch die Verdunstung reicht die kühlende Wirkung des Augustenbühl einige hundert Meter 
in die Wohngebiete hinein. 
Insbesondere auch in der Nacht ! 
Wir erleben das hier am eigenen Leib wie wichtig die Kaltwinde hier durch das Augustenbühl 
sind. 
Grünflächen wie das Augustenbühl sind auch in Bezug auf die Luftqualität von immenser 
Bedeutung. 
Es wäre ein Verbrechen an der Natur den in Jahrzehnten gewachsenen Augustenbühl zu 
zerstören ! 
Das ist ethisch und moralisch einfach nicht vertretbar ! 
Wem von den Bewohnern von Dossenheim sollte denn eine weitere Bebauung, insbesondere 
im Augustenbühl etwas bringen? 
Wo lägen denn die Benefits für die Dossenheimer und dem Ort Dossenheim ? 
Ich erkenne keine, im Gegenteil ! 
Der Mehrheit der Einwohner brächte es nur noch mehr Probleme durch das zusätzlich 
entstehende Mehr an Verkehrsaufkommen und den steigenden Problemen mit dem Klima un 
der Erwärmung. 
Sämtliche Diskussionen und Auseinandersetzungen um das Augustenbühl als Bauland sind in 
meinen Augen passe! 
Hier geht es einzig um einen sehr wichtigen Lebensraum und letztendlich der Existenz von 
allen Menschen ! 
Und selbstverständlich auch dem Schutz der Tiere und Pflanzen, die keine Lobby haben! 
Für die Wohnraumbeschaffung gibt es nachgewiesenermaßen andere mögliche Lösungen und 
Ansätze ! 
In Heidelberg werden gerade auf der Konversionsfläche des Patrick-Henry-Village ein neues 
Stadtviertel für 10.000 Menschen, gebaut. 
50% davon sollen Mietwohnungen und alle Preissegmente sollen einbezogen werden. 
Das sollte die Regionalplanung in der Metropolregion berücksichtigen, wenn es um die 
Erstellung des Flächennutzungsplanes geht. 
Nach Aussage des Nachbarschaftsverbandes leben wir in Dossenheim bereits in der am 

dichtesten besiedelten Region Baden-Württembergs! 

Das Augustenbühl ist in meinen Augen absolut tabu als Baugebiet verramscht zu werden ! 
Diese Schuld, eine derartige Zerstörung zu befürworten, kann meines Erachtens tatsächlich 
niemand verantworten und den nachfolgenden Generationen plausibel und gewissensrein 
erklären wollen verantwortungsbewusst und ethisch moralisch sauber gehandelt zu haben! 
So ein Tun -wider besseren Wissens -wäre gegenüber der Natur und insbesondere auch der 
Nachwelt gegenüber in jeder Hinsicht wiverantwortlich ! 
Wie erklärt man nachfolgenden Generationen warum, meiner Meinung nach, skrupellos die 
letzten dort heimischen Amphibien und seltenen Vögel wissentlich verdrängt und ausgerottet 
wurden ..... 
Unwiederbringlich ! 
Und wer will erklären, warum das angeblich nicht verhindert werden „konnte" und niemand 
die Verantwortung zum Schutz dieses Gebietes übernommen hat ???! 
Müssen sich tatsächlich die Kinder in ein paar Jahren die letzten Spatzen im Zoo angucken 
müssen???! 
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Die Zeiten des grob fahrlässigen Umgangs mit der Natur und zerstörerischem 
profitorientiertem Verhaltens sind vor dem Hintergnmd der aktuellen dramatischen 
Weltklimalage schon lange vorüber und die Frage drängt sich für mich seit diesen 
Diskussionen tatsächlich auf, wann und was noch passieren muss, damit die Menschheit 
endlich begreift, wie dramatisch unsere Situation auf diesem Planeten inzwischen geworden 
ist und die Erkenntnis 
,,dass man Geld eben nicht essen kann"' ...... . 
Ich spreche mich hiermit aus den vorgetragenen Gründen entschieden und mit aller 
Vehemenz für eine Herausnahme des Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan zur 
Wohnbebauung! 
Widerspreche jeglicher baulicher Maßnahmen und Eingriffe im Augustenbühl, bzw., gegen 
jegliche Bebauung des gesamten Areals. 
Verbitte mir jegliche Eingriffe zu Lasten dieses einzigartigen kostbaren Ökosystems ! 
Die Bebauung im Augustenbühl ist laut Studie vom Nachbarschaftsverband ökologisch am 
kritischsten (im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten) und kann nicht ausgeglichen 

werden. 

Wie deutlich muss man es denn noch sagen?!? 
Eine Umlegung und Genehmigung für jegliche Bauvorhaben betrachte ich persönlich als 
einen Angriffskrieg gegen die Natur und die dort lebenden Tiere ! 
Für mein Dafürhalten ein regelrechter Krieg gegen das Leben und gegen eine Zukunft für die 
Menschh it auf dieser Erde ! Nicht nur der Dossenheimer. 
Wir sind  hier her gezogen um in Frieden und mit Freude und Liebe zur Natur mit 
unseren Kindern, Enkelkindern und Freunden friedlich und glücklich hier in Dossenheim , 
eben genau hier an dieser Örtlichkeit leben zu können ..... . 
Daher unser inständiger Appell , an alle Verantwortlichen, Entscheidungsträger und sonstig' 
involvie1ie Personen unsere flehentlichen Bitte: 
Keine Bebauung und keine Pläne ftir irgendwelche bauliche Eingriffe im Augustenbühl! ! ! ! 
Wir müssen gemeinsam die Hege und Pflege dieses einzigartigen gewachsenen Naturschatzes 
gemeinsam sicherstellen ! 
Und damit, das ist sicher, wären wir alle zusammen ein gutes Vorbild flir andere Menschen 
und Ortschaften. 
Flächen wachsen nicht nach und wir erwarten von Ihnen eine verantwortungsvolle 
Entscheidung ! 
Die Planungshoheit der Gemeinden darf nicht als Grundrecht zum Landverbrauch 
missverstanden und ausgelegt werden, sondern als Grundverpflichtung zur Erhaltung der 
nachgewiesen ökologisch wertvollen Flächen für nachfolgende Generationen ! 
Wir müssen mit Grund und Boden in Zukunft sparsam umgehen, noch sparsamer wie bisher 
geschehen. 
Und Entwicklungen wie der Ukrainekrieg zeigen uns, dass wir uns unabhängig machen 
müssen von Lebensmittelimporten. 
Wer weiß, ob wir nicht auch hier in der Metropolregion bald dringend mehr Agrarflächen, 
z.B. für Getreideanbau, benötigen.
Das alleine wird oder würde schon eine Herkulesaufgabe werden solche Flächen Umwelt
und Ressourcenschonend und maßvoll zu bewirtschaften und das im Einklang mit dem
Naturschutz und unter Rücksichtnahme auf die Natur und der Pflege und Erhaltung von
Schutzgebieten.
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Vor allem gäbe es nach der Zerstörung des vorhandenen Augustenbühl, keinen Weg mehr 
zurück ! Man könnte den Schaden nie wieder gutmachen oder das Rad der Zeit zurückdrehen 
wollen. 
Sind die Flächen erst einmal Bauerwartungsland, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es Ruck 
zuck bebaut wird. 
Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche 
Nutzung die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, die bereits bestehen, Nachverdichtung in bestehenden 
Siedlungsgebieten und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung dringend zu nutzen 
(Gebäudeleerstand, Baulücken und andere alternative Nachverdichtungsmaßnahmen) , sowie 
Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Lassen Sie uns das Augustenbühl UNBEDINGT als unbebaute Flächen zur Naherholung 
erhalten ! 
Als ein gewachsener Schatz der Natur, der Dossenheim so einmalig macht ! 
Über Generationen hinaus ! 
Nach den Zahlen des statistischen Bundesamtes aus 2021 ist ein Rückgang der 
Einwohnerzahlen Deutschlands vorhergesagt, je nach Modellrechnung( 4 verschiedene 
Szenarien wurden durchgespielt), aber unterm Strich ergab sich immer ein Rückgang. 
Aktuellste Zahlen belegen zusätzlich einen Rückgang der Weltbevölkerung zum ersten Mal 
auf unter 1 %, genau 0,8%. Also der Trend ist mittel- und langfristig tendenziell auf jeden Fall 
rückläufig. 
Und zu guter Letzt ist ein ganz wichtiger Aspekt zu dem Thema der gebotenen Herausnahme 
des Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan, die Frage zur Verkehrsentwicklung. 
Zu berücksichtigen gilt auch eine in der Folge noch mehr zunehmende Verkehrsbelastung in 
Dossenheim und ein mehr an Fahrzeugen insbesondere hier in diesem Gebiet „Am 
Rebgarten"/Lorscher Weg,Keltenweg ...... von Dossenheim. 
Seit wir hier her gezogen sind, erleben wir verkehrstechnisch morgens oft den 
Supergau! 
Ein gefühlt endloser Stau schiebt sich so oft von Schriesheim kommend auf der B3 durch 
Dossenheim. 
Aus dem  ist in solchen Momenten kein Rauskommen ! 
Ich benötige manche Tage morgens mit dem Auto  Std. für meine  km an meinen 
Arbeitsplatz in  ! 
Eine Strecke, die ich spätabends in Minuten entspannt zurücklege ! 
An den Gleisen ist zu den Hauptverkehrszeiten keine bzw. eine äußerste verzögerte 
Überquerung möglich, kaum ein Weiterkommen ! 
Lärm, Abgase, Frust und oft gefährliche Situationen für Menschen und Tiere ! 
Auch die Strecke  den ich täglich mehrfach laufe, ist wochentags, 
insbesondere morgens und gegen Feierabend eine Zumutung mit den Hunden und/oder mit 
kleinen Kindern entlang zu laufen. 
Eine richtig gefährliche Wegestrecke heute bereits für die Fußgänger durch die vielen Autos. 
Ein Auto nach dem anderen nutzt diese Strecke wohl als Abkürzung aus und in den Ort oder 
auf die B3 oder auch die Strecke nach Schriesheim abzukürzen. 
Eine unhaltbare Situation für uns Fußgänger und Spaziergeher! 
Dazwischen dann noch unzählige (Kamikaze-,,Rennradfahrer") Fahrradfahrer, die teilweise 
rücksichtslos mit unglaublichem Tempo an einem hautnah durchrasen. 
Sollte dort tatsächlich ein neues Baugebiet entstehen, frage ich mich ernsthaft, wie das 
entstehende zusätzliche Verkehrsaufkommen in das aktuell bestehende „Verkehrschaos" 
integriert werden soll?! 
Wer wi 11 das verantworten ? 
Da gibt es keine technischen Lösungen! Denn da ist einfach kein Platz vorhanden! 
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Als einzelner Fußgänger hat man teilweise schon gar keine Möglichkeit überhaupt 
auszuweichen ohne sich in die Brombeerhecken drücken (lassen) zu müssen, gerade mit den 
Hunden eine oft unerträgliche und brenzlige Situation! 
Oder man rennt regelrecht um das Leben seiner Hunde und seiner eigenen Unversehrtheit, 
weil der eine und andere Autofahrer rücksichtslos drängelt oder sogar pöbelt und die 
Menschen und Tiere durch knappes vorbeifahren riskiert zu verletzen. 
Der Ortskern von Dossenheim selbst ist ja auch komplett verbaut und verfügt im Ort selbst 
nur über superenge Straßen und Sträßchen, Gassen und Gässchen. 
Das sind einfach Tatsachen - diese sind ganz offensichtlich festzustellen und zu überprüfen 
und nicht wegzudiskutieren. 
Baulich ändern zu einem Besseren kann man diese Gegebenheiten ganz sicher nicht. 
Dafür müsste man ja den kompletten Ort umkrempeln und ganze Straßenzüge mit Häusern 
abreißen, und,und,und ! 
Der Ort ist wie er ist ! 
Verkehrstechnisch ausgelastet bis zur Oberkante ! 
Auch ist der Ort Dossenheim meines Erachtens, allein von der Bevölkerungsdichte her 
betrachtet, schon lange an seiner absoluten Kapazitätsobergrenze angekommen ! 
Und das war gefühlt schon im Jahr  so, als wir hier her zogen ! ! ! ! 
Mehr Menschen durch Zuzug würden ja wieder mehr Kindergartenplätze, Grundschulplätze, 
Spielplätze, Infrastruktur usw erfordern ...... . 
Jegliche Wohn- und Lebensqualität für uns Anwohner hier im und um den Rebgarten und den 
Bewohnern von Dossenheim blieben auf der Strecke. 
Zu gewinnen hätten wir definitiv alle NICHTS! 
Das was das eigentliche Ortsbild von Dossenheim und den Charme des Ortes eigentlich 
ausmacht bliebe langfristig komplett auf der Strecke ..... irreparabel. 
Natur und Landschaft müssen als eine unverzichtbare und wertvolle Lebensgrundlage von 
Allen anerkannt und ein Erholungsraum der Menschen sein und dringend geschützt werden. 
Die Folgen des Klimawandels sind noch nicht abzusehen und wir müssen alle gemeinsam 
dafür Sorge tragen, dass das Augustenbühl für die kommenden Generationen so erhalten wird 
wie es ist. 
Deswegen bin ich und meine ganze Familie für eine kompromisslose Herausnahme des 
Augustenbühls aus dem Flächennutzungsplan, ohne Wenn und Aber! 

Mit freundlichen Grüßen 
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Sehr geehrte Damen und Herren vom Nachbarschaftsverband, 

ich wohne am Rande des Augustenbühls  in Dossenheim. Durch die täglichen Spaziergänge dort mit 
meinem Hund habe ich erst die vielen Menschen kennengelernt (als Hundebesitzer, Gärtner, Jogger, 
Spaziergänger usw.), die in meinem unmittelbaren Umfeld wohnen. Der Augustenbühl ist ein Ort der 
Begegnung, wo sehr viele soziale Kontakte gepflegt werden. Dies gilt es unbedingt zu erhalten! 
Durch die Diskussion um den Augustenbühl  im  Flächennutzungsplan habe  ich  schließlich mehrere 
Gutachten, vor allem Umweltgutachten, gelesen und mir ist jetzt erst klargeworden, wie unglaublich 
wertvoll  diese  Landschaft  und  diese  Böden  sind,  in  Bezug  auf  die  für  uns Menschen  langfristig 
existentielle Biodiversität und vor allem auch für unser Mikroklima in Dossenheim. 

Mittlerweile  ist mir  vollkommen  unverständlich,  aus welchen Gründen  überhaupt  gebaut werden 
sollte – nicht nur im Augustenbühl, sondern um ganz Dossenheim herum. 

Was passiert, wenn in Dossenheim immer weiter gebaut wird? 

‐ Die Menge der CO2‐Emissionen steigt weiter an. 

‐ Durch  eine  Bebauung  im  Augustenbühl  würde  die  Bedeutung  diese  Fläche  als 
Kaltluftentstehungsgebiet sehr eingeschränkt werden oder verloren gehen. Wir haben hier 
bereits  sehr  schwüle  Sommer  und  benötigen  diese  kühlenden  Winde  unbedingt.  Diese 
Bedeutung für das Mikroklima hier im Ort könnte durch keine andere ökologische Maßnahme 
ersetzt werden! Der ganze Ökopunkte‐Handel ist in meinen Augen höchst fragwürdig! 

‐ Der Verlust sehr wertvoller Böden (für Tiere und Pflanzen, Klima, Landwirtschaft) wäre kaum 
tragbar. Die Ukraine‐Krise zeigt uns täglich, wie wichtig es ist, dass wir in Deutschland auch in 
Bezug auf Lebensmittel/Ernährung nicht  zu abhängig von anderen Staaten werden – auch 
unter  diesem  Aspekt  ist  eine  weitere  Flächenversiegelung  hier  in  der  gesamten  Region 
unverantwortbar! Wir brauchen Böden, die uns auch ernähren können! 

‐ Besonders erschreckend ist für mich auch die Vorstellung von noch mehr Verkehr – hier direkt 
im  Lorscher Weg,  Rebgarten  und  Keltenweg,  aber  auch  auf  der  B3.  Es  hat mich  ziemlich 
entsetzt, als Herr Müller auf eine entsprechende Nachfrage während der Bürgerbeteiligung 
am 4. Juli in Dossenheim antwortete, über den Verkehr könne man sich „hinterher“ Gedanken 
machen – nein, kann man nicht! Straßen können  in Dossenheim nicht mehr erweitert o.a. 
werden  und  die  Verkehrssituation  ist  für  die  Anwohner  hier  jetzt  schon  am  Limit  des 
Erträglichen (Abgase, Lärm, Lkws, Stau etc.). 

‐ Noch mehr Menschen benötigen noch mehr  Infrastruktur  (Kindergartenplätze, Ärzte etc.). 
Noch mehr Infrastruktur bedeutet wieder mehr Menschen und immer so weiter. Bereits in den 
70er  Jahren des  letzten  Jahrhunderts hat der Club of Rome deutlich gemacht, dass es kein 
endloses  Wachstum  geben  kann.  Warum  sollte  Dossenheim  immer  größer  werden? 
Wachstum ist kein Schicksal, dem man folgen muss – man kann dem politisch begegnen, man 
kann hier vor Ort „Stopp!“ sagen. Es  ist die politische Aufgabe von Bund und Land, für eine 
ausgewogene Besiedelung  zu  sorgen und  für die Menschen auch weniger dicht besiedelte 
Gebiete attraktiv zu gestalten. Wir leben hier bereits in der am dichtesten besiedelten Region 
Baden‐Württembergs, jetzt muss Schluss sein mit immer mehr Bebauung! 

‐ Dossenheim wird immer mehr zur Wohnsiedlung (s. Anzahl der Auspendler). Das ist nicht gut 
für die soziale und kulturelle Ortsentwicklung. Es kann nicht die Aufgabe von Dossenheim sein, 
den Wohnbedarf von Heidelberg oder Mannheim zu bedienen. 
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‐ Die Lösung kann auch nicht darin bestehen, immer mehr Menschen in immer höher gebaute 
Häuser immer enger aufeinander rücken zu lassen. 

‐ Wenn auch die anderen Gemeinden an der Bergstraße (Schriesheim, Ladenburg, Großsachsen, 
Lützelsachsen etc.) immer weitere Wohngebiete ausweisen und weiter bauen, dann wird es 
sehr bald keine „Blühende Bergstraße“ mehr geben! Es ist diese Landschaft mit den Wiesen, 
Gärten, dem Obstanbau und den Weinbergen, die wir hier so lieben und wir sind kurz davor, 
sie zu zerstören, viele Gemeinden aus kurzfristigen Interessen heraus. 

Angesichts  dieser  Überlegungen  stellt  sich  die  Frage:  Wer  profitiert  eigentlich  davon,  wenn  in 
Dossenheim, speziell im Augustenbühl, irgendwann gebaut wird? 

‐ die privaten Eigentümer von Grundstücken (deren Interesse ich für absolut legitim halte) 
‐ einige Dienstleistungs‐ und Handwerksbetriebe in Dossenheim 
‐ ein paar Wohnungssuchende; aber: Die Nachfrage wird nie abnehmen, dazu  ist die Region 

viel zu attraktiv ‐ Dossenheim kann dieses politische Problem nicht lösen!  

In  diesem  Zusammenhang  eine  Frage  an  Sie,  den  Nachbarschaftsverband:  Haben  Sie  in  Ihre 
Überlegungen zum Flächennutzungsplan auch die riesigen Konversionsflächen miteinbezogen, auf 
denen in den nächsten Jahren gebaut wird? Allein in Heidelberg soll im Patrick‐Henry‐Village ein 
neues  Stadtviertel  für  10.000  Menschen  entstehen  –  warum  soll  angesichts  dieser  Tatsache 
Dossenheim wertvolle Flächen versiegeln für BürgerInnen, die dann in Heidelberg arbeiten? Was 
jetzt an Böden versiegelt wird, wird nie wieder zurückgenommen! 

‐ die Gemeinde (Grundstücksverkäufe, Einkommenssteuer, andere Steuern und Gebühren etc.); 
aber:  Es  ist  ja  bereits  ein  neues  Gewerbegebiet  in  Dossenheim  ausgewiesen;  wenn  die 
Verwaltung dafür Sorge trägt, dass sich dort wirtschaftlich rentable Unternehmen ansiedeln, 
gibt das für die Gemeinde entsprechende Gewerbesteuer. 

Diesen oben genannten  Interessen steht gegenüber das Gemeinwohl der Dossenheimer Bürger:  in 
Bezug  auf  das  Klima,  den  Verkehr,  den  Erhalt  eines wichtigen  Naherholungsgebietes,  den  Erhalt 
wertvoller Böden, die Sicherung von Natur‐ und Artenschutz, der letztendlich wieder den Menschen, 
gerade auch den zukünftigen Generationen, zugutekommt. 

Für mich heißt das ganz klar: 
Vom  Bauen  profitieren  einige Wenige  (deren  Interessen  legitim  sind),  aber  der  Schaden  für  das 
Gemeinwohl ist deutlich höher anzusetzen! Wir leben nicht mehr in den 60er, 70er oder 80er Jahren, 
wo man bedenkenlos  immer weiter gebaut hat – wir  sind  jetzt an der Grenze, bevor es  zu einem 
ökologischen und sozialen Kipppunkt kommt. Intelligente Ortsentwicklung ist nicht gleichzusetzen mit 
„immer mehr“, sondern mit guten Ideen! 

Deshalb meine Forderung: 
Nehmen Sie den Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan von Dossenheim heraus!  
Machen Sie Schluss mit der Flächenversiegelung in der ganzen Region! 
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Von: 
Gesendet: Sonntag, 24. Juli 2022 10:24 
An: Gemeinde <Gemeinde@dossenheim.de> 
Betreff: Ortsentwicklung, Augustenbühl 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

ich  schreibe  Ihnen  anlässlich  der  Offenlage  des  Nachbarschaftsverbandes  bezüglich  der  Fortschreibung  des
Flächennutzungsplanes für Dossenheim. 
Als  Anwohnerin  des  Augustenbühls  verweise  ich  nur  kurz  auf  die  Bedeutung  dieser  wertvollen  Grünfläche  als 
Naherholungsgebiet, Kaltluftentstehungsgebiet, Schutzgebiet  für Pflanzen, Tiere, Böden etc.  ‐ die Argumente, die 
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gegen eine zukünftige Bebauung des Augustenbühl sprechen, sind bekannt und m.E. nicht durch andere Erwägungen
aufzuheben;  hinzu  kommt  das  zu  erwartende  erhöhte  Verkehrsaufkommen,  das  zu  weiterer  entsprechender
Belastung  der  AnwohnerInnen  führen  würde.  Deshalb  ist  für  mich  klar:  Der  Augustenbühl  muss  aus  dem
Flächennutzungsplan herausgenommen werden! 

Diese Diskussion um den Augustenbühl hat sich allerdings  in meiner Wahrnehmung  innerhalb der Dossenheimer
Bürgerschaft  bereits  ausgeweitet  zu  einer  grundsätzlichen Diskussion  um  Sinn  und Nutzen weiterer Bebauung
überhaupt und damit auch eines weiteren Zuwachses der Einwohnerzahl unserer Gemeinde. 

Wie Herr Müller vom Nachbarschaftsverband während der Bürgerbeteiligung am 4. Juli bereits sagte, wohnen wir in
der  am  dichtesten  besiedelten  Region  Baden‐Württembergs.  Eine  weitere  Bebauung  der  Grünflächen  um
Dossenheim herum würde bedeuten: 

‐ eine Verschlechterung des Mikroklimas von Dossenheim, das durch die Schwüle an warmen Tagen sowieso
bereits für viele mit gesundheitlichen Belastungen verbunden ist (mehr CO2‐Emissionen, weniger kühlende
Winde etc.) 

‐ noch mehr Verkehr; die Straßen in Dossenheim kann man nicht mehr ausbauen, die B3 ebenfalls nicht 
‐ eine  allmähliche  Auflösung  der  Identität  der  einzelnen  Ortschaften  an  der  Bergstraße,  da  bald  keine

Grünflächen zwischen den Gemeinden mehr vorhanden wären (auch andere Gemeinden bauen im Augenblick
noch ständig weiter, siehe Schriesheim und Ladenburg) 

‐ damit  fielen  auch  dringend  notwendige  Grünflächen  zur  Naherholung  weg;  als  während  der  Corona‐
Pandemie kaum noch jemand verreist ist und die Menschen deshalb zur Entspannung und Bewegung in die
Wiesen und Weinberge ausgewichen sind, konnte man sehen, wie viele Menschen hier bereits wohnen 

‐ weitere Flächenversiegelung hieße: Verlust wertvoller Böden für das Klima, aber auch für unsere Ernährung. 
Auch  die  landwirtschaftlichen  Flächen,  welche  für  die  regionale  Versorgung  noch  sehr  wichtig  werden
könnten, sollten wir nicht bedenkenlos aufgeben!  

‐ massive  Einschränkungen  für  Natur‐  und  Artenschutz,  die  beide  für  unsere  Zukunft  von  existentieller
Bedeutung sind. 

Welcher Nutzen stünde dem gegenüber? Einige Eigentümer von Grundstücken würden durch den Verkauf Gewinn
machen. Ich hoffe sehr und gehe davon aus, dass die Entscheidung über den Augustenbühl und/oder Alternativflächen
ausschließlich von Personen im Gemeinderat getroffen werden, die nicht durch entsprechende Eigentumsverhältnisse
befangen sind. 

Dossenheim wird das Problem der Wohnungsnachfrage nicht lösen können, auch nicht durch den Bau egal wie vieler 
neuer Häuser. Wachstum  kann  nicht  endlos  sein. Diese  Region  hier  ist  so  attraktiv,  dass  immer  eine Nachfrage
vorhanden sein wird – Fläche, die versiegelt wurde, wird aber deshalb auch versiegelt bleiben. Heidelberg baut gerade
ein  neues  Stadtviertel  für  10.000  Menschen;  das  wird  einigen  Bedarf  decken,  mit  Sicherheit  aber  auch  neue
Begehrlichkeiten wecken.  Jetzt  ist  grundsätzliches  Umdenken  gefragt,  Schluss mit Wachstum,  neue,  intelligente
Lösungen zu Wohnungsbedarf und Ortsentwicklung müssen gefunden werden! Wir können es uns nicht mehr leisten,
immer so weiter zu machen, das führt erst zu ökologischem, dann zu sozialem und ökonomischem Kollaps!  

Sinnvoll wäre jetzt z.B.: 

‐ einen Überblick über Leerstände zu schaffen; Überlegungen zu  treffen, wie Eigentümer motiviert werden
können, ihre Wohnungen zu vermieten, 

‐ Senioren/Seniorinnen ein attraktives Angebot für altersgerechtes, barrierefreies Wohnen zu machen (durch 
Umbauten, Nutzungsänderungen etc.); damit würden Häuser für Familien freigestellt; das  ist ein sensibles
Thema, aber entscheidend für die Entwicklung des Wohnbedarfs; es besteht die Möglichkeit, zu ermitteln,
wie viele ältere Menschen alleine in Häusern leben, auf diese Menschen könnte die Gemeinde aktiv zugehen,

‐ auch  in  der  jüngeren  Bevölkerung  durch  öffentliche  Diskussionen  ein  Bewusstsein  für  alternative
Wohnformen wie beispielsweise Wohngemeinschaften zu schaffen; in der Heidelberger Verwaltung gibt es
dafür bereits eine Anlaufstelle, 

‐ insgesamt:  langfristig  und  umsichtig  zu  planen  und  sich  nicht  auf  spekulative  Zahlen  aus  Statistiken  zu
verlassen, 
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‐ nicht dem  allgemeinen Druck  aus der Region nachzugeben  auf Kosten der  zukünftigen Wohnqualität  in
Dossenheim 

In  diesem  Sinne  hoffe  ich  auf  eine  am Dossenheimer Gemeinwohl  orientierte  Entscheidung  Ihrerseits  und  Ihrer
Fraktion bei der zukünftigen Ortsentwicklung, beginnend bei der Entscheidung über den Augustenbühl. 

Mit freundlichen Grüßen 
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wenn ich auch wesentliche Schlussfolgerungen aus dem Innenentwicklungskonzept nicht nachvollziehen kann. Viele 
wichtige und richtige Argumente wurden auch bei der Bürgerinformationsveranstaltung vom 04.07.22 ausgetauscht, 
an der ich ebenfalls teilgenommen habe. 

Ich möchte zunächst das Umweltgutachten aus meiner Sicht kommentieren und einzelne Aspekte anmerken, die mir 
nicht ausreichend gewürdigt scheinen: 

Boden/Flächen: Ich kann nur bestätigen, dass der Boden im Augustenbühl hochwertig und für den Gartenbau 
geeignet ist. Selbst ernte ich dort im Garten jedes Jahr Obst (Herzkirschen, Schattenmorellen, Pfirsiche, Nektarinen, 
Johannisbeeren, Stachelbeeren) und Gemüse (Bohnen, Kartoffeln, Radieschen u.a.).  

Wasser: Das Umweltgutachten führt zum Augustenbühl aus „Auf der Prüffläche befinden sich keine 
Oberflächengewässer“.  Diese Feststellung stimmt nur, solange es keinen Starkregen gibt. Bei Starkregen bildet sich, 
beginnend oberhalb des Bolzplatz in der „Grübe“ ein Regenwasserbach, der sich im Neuewingert fortsetzt und erst 
in der Straße „Am Rebgarten“ in der Kanalisation verschwindet bzw. die dortigen Keller anfüllt, weil die Gullys 
sowohl im Neuewingert als auch im Rebgarten unterdimensioniert und schnell mit Unrat angefüllt sind. Durch das 
Anlegen eines Weinbergs vor zwei Jahren auf dem gemeindeeigenen Grundstücks direkt westlich des Bolzplatzes 
haben sich die Erosion und das Zusetzen der Gullys beschleunigt. Aus meiner Sicht ist, über die im vergangenen Jahr 
getroffene Maßnahme (Neubau eines Gullys) hinaus, ein Management dieses Regenwassers erforderlich, 
idealerweise durch Begrünen der Weinberge (und damit Verminderung der Erosion) und durch das Lenken des 
Regenwasserbachs in der Grübe und im Neuewingert durch Querrinnen. Bei einer möglichen Bebauung des Gebiets 
mit Versiegelung der Böden müssten aufwändige  technische Maßnahmen, insbesondere ein entsprechend 
dimensioniertes Abwassersystem und eine Ertüchtigung der talseitig gelegene Kanalisation, sicherstellen, dass diese 
Wassermassen keinen Schaden anrichten. 

Klima/Luft: Ich möchte unterstreichen, dass im Augustenbühl insbesondere an Sommertagen Fallwinde spürbar sind,
die dafür sorgen, dass die gefühlte Temperatur am Rand der Besiedelung merklich kühler ist als im Dossenheimer 
Ortskern. Ich bin für die Klarstellung dankbar, die in der Bürgerinformationsveranstaltung, wenn auch etwas 
zögerlich,  gemacht wurde: Der Verlust dieser Kaltluftentstehungszone und des Kaltluftabluss aus dem Kalkofental 
ist nicht kompensierbar. 

Pflanzen und Tiere: Die Bestandsaufnahme des Umweltgutachtens für den Augustenbühl hat viel schützenswertes 
aufgezählt, bleibt aber unvollständig. Bedingt durch die spät im Frühjahr gelegene, auf insgesamt fünf Tage und auf 
die Avifauna begrenzte Erhebung blieb zweifellos vieles unbeobachtet. Bei den Vögeln wurde mehrere Arten nicht 
erfasst, die ich selbst (als nicht professioneller Vogelliebhaber) regelmäßig im Augustenbühl antreffe: Girlitz, 
Kernbeißer, Klappergrasmücke, Grauspecht, Wintergoldhähnchen, Uhu (fliegt jeden Abend über das Gebiet und hat 
in meinem Garten schon Igel gerissen). Noch auffälliger ist das völlige Schweigen des Gutachtens über andere 
Tierklassen, insbesondere Insekten, Reptilien und Fledermäuse. Exemplarisch seien Hirschkäfer genannt, die im Juni 
abendlich beim „Balzflug“ anzutreffen sind, bei den Reptilien Zauneidechsen, Mauereidechsen, Blindschleiche, 
Schlingnatter und Ringelnatter. Das Vorkommen dieser teilweise streng geschützten Arten sollte bei der Diskussion 
des Flächennutzungsplans berücksichtigt werden, nicht erst bei einem möglichen Bebauungsplan. 

Landschaftsbild: Ich kann dem Umweltgutachten zum Augustenbühl nur beipflichten: „Durch eine potentielle 
Bebauung würde das Landschaftsbild stark beeinträchtigt werden“.  Das gilt insbesondere für den Blick von Westen‐ 
jeder, der auf der Autobahn an Dossenheim vorbeifährt, würde wahrnehmen, dass sich durch eine Bebauung des 
Augustenbühl ein nahezu geschlossenes Siedlungsband zwischen Schriesheim und Dossenheim bilden würde. 

Mensch: Genauso wie der Augustenbühl für Pflanzen, Insekten, Reptilien und Vögel attraktiver ist als das 
unmittelbar nach Norden angrenzende Weinbau‐ (und Vogelschutz‐)gebiet, ist er auch für uns Dossenheimer und 
für unsere Gäste ein attraktiver Naherholungsraum. Das Umweltgutachten kommt ganz richtig zu dem Schluss: „Das 
Gebiet besitzt eine sehr hohe Bedeutung für …die Erholung … Durch eine mögliche Bebauung würde … es zu 
erheblichen Einschränkungen hinsichtlich der naturgebundenen Erholungs‐ und Freizeitnutzung … kommen“.   

Kulturelles Erbe:  Das schöne Wegkreuz am Eck Gassenweg/Rosenweg blieb leider unbeschrieben. 
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff: WG: Flächennutzungsplan Dossenheim Augustenbühl

Von:   
Gesendet: Freitag, 5. August 2022 07:22 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Betreff: Fwd: Flächennutzungsplan Dossenheim Augustenbühl 

Anfang der weitergeleiteten Nachricht: 

 
Datum: 4. August 2022 um 22:39:18 MESZ 
An:  
Betreff: Wtr: Flächennutzungsplan Dossenheim Augustenbühl 

 

Am 04.08.22 um 20:59 schrieb   

Von: > 
Datum: 4. August 2022 
An: nachbarschaftsverband@mannheim.de 
Cc:  
Betreff: Flächennutzungsplan Dossenheim Augustenbühl  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich plädiere dafür, dass der Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen wird. 
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Da es sich beim Augustenbühl um ein Kaltluftenstehungsgebiet handelt, dass durch die Bebauung 
unwiderruflich  
verloren gehen würde und das in Zeiten des Klimawandels. Dieser Schaden ist nicht 1:1 
ausgleichbar! 
Ebenso würden weitere Freiflächen für Flora und Fauna verloren gehen. 

Freundliche Grüße 
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Mitmenschen. Wir unterstützen auch mit kleiner Landschaftspflege   den 
Kulturlandschaftsraum. 
  Den was wir kennen und schätzen können wir schützen ... Das ist gelebte Nachhaltigkeit für die zukünftigen 
Generationen! 
... und da wo ich bin und wirke (im Augustenbühl) kann ich die Welt für Pflanzen, Mensch und Tier lebenswert machen. 

Ich fordere Sie deshalb auf, den Augustenbühl vom Flächennutzungsplan zu nehmen! 

Mit freundlichen Grüßen und großer Hoffnung, 
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An: Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 

Glücksteinallee 11 

68163 Mannheim 

nachbarschaftsverband@mannheim.de 

Stellungnahme Augustenbühl 

Als Anwohnerin nutze ich den Augustenbühl in vielfältiger Hinsicht fast täglich: ich führe dort meinen 

Hund Gassi, ich gehe Joggen, ich treffe Nachbarn und vor allem verstehe ich diesen Ort als Rückzugsort für 

die Natur. 

Das heißt, ich möchte zum einem die Bedeutung dieses Gebiets für die Nachbarschaft als 

Naherholungsgebiet betonen. Es gibt viel zu wenige Flächen und Naturräume, in denen man in den 

heißen Sommern, die leider immer heftiger werden, Schatten und Erfrischung finden kann. Wohnen 

bedeutet nicht nur in den eigenen vier Wänden zu sitzen, sondern die Qualität wird auch durch die 

umliegende Gegend bemessen. 

Viel wichtiger erachte ich jedoch den Augustenbühl aus Fläche für den Natur- und Artenschutz. Seit 

Jahren ist bekannt, dass die Biodiversität gefährdet ist. In verschiedenen Studien wurde die Bedeutung 

des Augustenbühl als Lebensraum für heimische Tiere und Pflanzen hervorgehoben; es ist ein wichtiges 

Schutzgebiet für Arten der roten Liste, für Vögel und Insekten. Es kann nicht sein, dass einerseits die 

Wichtigkeit solcher Räume immer wieder betont wird, dann aber gleichzeitig anderen Interessen 

untergeordnet wird, sobald hier ein Konflikt entsteht. So kann Natur- und Artenschutz nicht 

funktionieren. Eine immer größer werdende Flächenversiegelung kann kein nachhaltiges Ziel einer 

Gemeinde sein, die den Lebenswert steigern möchte. 

Trotz alle dem möchte ich betonen, dass ich selbst davon überzeugt bin, dass bezahlbarer Wohnraum im 

Rhein-Neckar-Gebiet geschaffen werden muss. Als Studentin war ich selbst langjährig davon betroffen. Ich 

glaube jedoch nicht, dass zusätzliche Neubaugebiete in Dossenheim diesem Ziel entsprechen. Im 

Gegenteil bin ich davon überzeugt, dass allein Spekulanten, einzelne Grundstücksbesitzer und Menschen, 

die die finanziellen Mittel haben, hier zu kaufen und zu bauen, von profitieren werden.  Ich glaube, dass 

zunächst leerstehende Häuser, die es in Dossenheim definitiv gibt, erschlossen werden sollten, bzw. dass 

Wohnungen im Altbestand nicht überteuert verkauft bzw. vermietet werden sollten.  

Es gibt andere Mittel und Wege um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Versiegelung eines der 

wenigen und auch jetzt schon sehr kleinen Natur- und Artenschutzgebiete in Dossenheim gehört definitiv 

nicht dazu. 

Daher fordere ich, dass der Augenbühl als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für 

Dossenheim herausgenommen wird.  
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Dossenheim, 17.07.2022 

Stellungnahme zum Flächennutzungsplan Dossenheim – Augustenbühl 

Sehr geehrte Vertreter des Nachbarschaftsverbandes,  

sehr geehrte Fraktionsvorsitzende, 

seit Jahrzehnten beobachte ich die Entwicklung des Augustenbühls an östlicher Seite 
Richtung Korngasse und bin auch Pächter einer Fläche dort. 

Die direkt an die Bebauung der Korngasse angrenzenden Grundstücke 1041, 1042, 
1044 sowie weitere angrenzende sind durch eine sehr extensive Nutzung geprägt. Es 
herrscht hier (mittel-) alter Baumbestand von Stein-, Kern- und Schalenobst vor mit 
ausgeprägtem, bewusst belassenem Totholzbestand sowie einigen Nachpflanzungen 
alter Obstsorten (Mispel, Renekloden, Mostapfelsorten etc.).  

Aufgrund dessen hat sich hier, auch in unmittelbarer Nachbarschaft zur bebauten 
Korngasse eine bemerkenswerte Fauna angesiedelt. An Säugern sind vor allem 
Fledermäuse, Igel sowie Fuchs und Dachs hervorzuheben.  
An dem markanten Totholzstamm auf Flurstück 1042 sieht man häufig verschiedene 
Specht-Arten, die hier ein einzigartiges Habitat vorfinden. Zahlreiche Vogelarten wie 
Mäusebussard,  Kohl-, Blaumeise, Sperlinge, Amsel, Singdrossel, Mönchsgrasmücke, 
Rotkelchen sowie Nachtigall und viele andere sind aufgrund des teilweisen lichten, 
teilweise dichten Baum- und Heckenbestandes häufig anzutreffen.  
An Reptilien ist mir die Zauneidechse als Bewohner des beschriebenen Areals wohl 
bekannt. 
An Arthropoden sind der Hirschkäfer, Hornissen, Schrecken- und Wildbienenarten, 
sowie zahlreiche Schmetterlings- und Schwärmer-Arten zu nennen, die durch die 
Anpflanzung verschiedener Sträucher sowie der geringen Mähhäufigkeit der Wiesen 
gefördert werden.  
Ich konnte beobachten, dass sich seit der Corona-Pandemie 2020 die Frequenz der 
Spaziergänger und Wanderer auf dem Grasweg östlich von Grundstück 1030 
auffallend erhöht hat. Offensichtlich hat das Gebiet als Erholungsgebiet in den letzten 
Jahren sehr gewonnen. Dies ist sicher durch die umsichtige und extensive Nutzung 
der Bewirtschafter bedingt. 

Ich möchte Sie bitten darauf hinzuwirken, dass der Augustenbühl als Wohnbaureserve 
aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim herausgenommen wird. 

39



Mit besten Grüßen 

Rechts: Ausschnit des beschriebenen Areals mit alten und jungen Obstbäumen 
sowie mehrjähriger Totholzbaum. Links: Häufige Gäste auf Totholzbaum. 
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Sehr geehrte Damen und Herren des Nachbarschaftsverbandes, 

durch Bekannte habe ich erfahren, dass darüber entschieden werden soll, ob die Grünfläche 
Augustenbühl in Dossenheim aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen werden soll. 
Ich wohne in Heidelberg‐Wieblingen, komme aber regelmäßig an den Wochenenden mit Familie 
oder Freunden nach Dossenheim zum Spaziergang, der uns meist von Dossenheim nach Schriesheim 
und wieder zurück führt und dann im Sommer oft mit einem Besuch im Eiscafé in Dossenheim seinen 
schönen Abschluss findet. Sollte im Augustenbühl gebaut werden, wäre das in meinen Augen ein 
großer Verlust; der Augustenbühl ist nicht nur für uns ein wichtiger Ort der Erholung, sondern ist Teil 
der „blühenden Bergstraße“, die auch für uns Heidelberger Bürgerinnen und Bürger zu unserer 
regionalen Identität gehört.  
Deshalb meine dringende Bitte: Nehmen Sie den Augustenbühl als Wohnbaureserve in Dossenheim 
aus dem Flächennutzungsplan heraus! 

Mit freundlichen Grüßen, 
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stehen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Dossenheim mit seiner 
Einwohnerzahl eine Grenze erreicht hat, die die vorhandene Infrastruktur völlig 
auslastet.  

Die Grundstücke im Gemeindeeigentum, westlich und östlich des Friedhofes, 
repräsentieren einen zweistelligen Millionenbetrags für die Gemeinde und es wäre 
unverantwortlich, diesen Vermögenswert nicht für die Gemeinde zu nutzen, 
insbesondere wenn die finanzielle Ausstattung des Gemeindehaushaltes in Zukunft 
nicht mehr so gut sein sollte. Darüber hinaus sind diese Grundstücke für die 
Gemeinde deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Gemeinde selbst bestimmen 
kann, wie diese Grundstücke bebaut werden können. Wenn die Gemeinde diese 
Grundstücke beispielsweise nutzen würde um barrierefreien (Eigentums)-Wohnraum 
für ältere Einwohner zu schaffen, könnten diese im Gegenzug Ihre selbstgenutzten 
Häuser verkaufen/vermieten und würden damit Wohnraum innerhalb der Gemeinde 
schaffen. Wenn man also nur den südlichen Teil des Augustenbühls weiterhin im 
FNP belässt und diese Fläche sinnvoll nutzt, ist für die vorhandene Infrastruktur mehr 
als genug Wohnfläche vorhanden und die Notwendigkeit für die Ausweisung 
weiterer, neuer Flächen wäre überhaupt nicht gegeben. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Zieht man alle Faktoren in Betracht, so sollte es aus meiner Sicht auf einen Kompromiss hinauslaufen, 

der hinreichend viele Flächen im Augustenbühl im Flächennutzungsplan beinhaltet, um den 

zusätzlichen Bedarf, der die Innenentwicklungspotentiale übersteigt, abdecken zu können – auch um 

die weiteren Optionen für eine Bebauungsplanung offen zu halten. Dies muss und sollte keine 

Maximallösung hinsichtlich des Zubaus sein. So oder so kann von der Absicht einer vollen Bebauung 

im Augustenbühl keine Rede sein. Inwieweit man zusätzliche Alternativflächen berücksichtigen kann 

und sollte, kann ich abschließend nicht beurteilen. Es scheinen aber keine „besseren“ Alternativen zu 

sein.  

Ich wünsche allen Beteiligten bei der Lösungsfindung viel Erfolg und freue mich auf den Entwurf.  

Mit freundlichen Grüßen, 
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P.S. Ich bin vor 10 Jahren nach  "ausgewandert", weil es damals schon keine Grundstücke bzw. keine 
Häuser zu ädäquaten Preisen zu kaufen gab. Ich pendle seit 10 Jahren nach Dossenheim, da mein Arbeitgeber 
hier ist. 
Bei der Bebauung "Am Rebgarten" wurde es meines Erachtens versäumt, die Grundstücke direkt gegenüber 
ebenfalls in die damalige Bebauung einzubeziehen. 
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Stellungnahme zum Flächennutzungsplan für Dossenheim Seite 2

Unser Bürgermeister Faulhaber hat in der Informationsveranstaltung darauf aufmerksam gemacht, 
dass unsere Infrastruktur (Kindergärten, Schulen, Senioreneinrichtungen, Freizeitanlagen …) bei wei-
terem Bevölkerungszuwachs ebenfalls ausgebaut werden muss. Dies beinhaltet bedeutende Investiti-
onskosten, die die Gemeinde dann stemmen soll.

Daraus folgt dann in der Zukunft – wenn die jungen Familien älter geworden sind - weiterer Zwang: 
damit die Kita, die Grundschule nicht schließen müssen, sollen weitere junge Familien angelockt und 
somit wieder neue Baugebiete erschlossen werden.

Grundsätzlich sehe ich auch das Problem, dass die Gesamtregion des Nachbarschaftsverbandes Hei-
delberg-Mannheim als Ganzes zu betrachten ist. Damit meine ich, dass z.B. die Planungen für Heidel-
berg mit der Erschließung des PHV-Geländes für viele tausend Menschen eine neue Heimat bieten 
wird und somit womöglich die Prognosen für Dossenheim gar nicht mehr stimmen. Weiterhin sollte 
berücksichtigt werden, dass auch nach Bewältigung der Corona-Pandemie viele Arbeitsplätze im 
homeoffice erhalten bleiben werden und dadurch weitere Leerstände bei Büroräumen zu erwarten 
sind, die mit kreativen Ideen zu Wohnraum umgenutzt / umgebaut werden sollten.

Und dann gibt es ja auch noch die demografische Entwicklung, d.h., selbst, wenn der Rhein-Neckar-
Kreis und damit auch Dossenheim in zwanzig Jahren noch ein wirtschaftlich attraktiver Standort sein 
sollte, wird der Zuwanderungsdruck deutlich nachlassen. Leerstände, verkümmernde Ortschaften 
könnten die Folge sein.

Und nicht zuletzt ganz egoistisch: Was ich an Dossenheim besonders liebe, meiner Heimat seit ca. 28 
Jahren in der auch meine drei Kinder groß geworden sind, sind folgende Punkte: 

• die dörfliche Atmosphäre, in der auch wir ‚Zugezogenen‘ willkommen geheißen werden, in der
‚man‘ sich kennt und bei jedem Einkauf im Dorf Leute trifft, mit denen gern ein Schwätzchen
gehalten wird

• das Umland: ich bin schnell im Feld, in den Weinbergen, im Wald (oder auch in der Stadt) –
brauche dafür kein Auto. Wunderschön, um z.B. meine täglichen langen Spaziergänge mit
dem Hund zu genießen

• last but not least: die Freizeiteinrichtungen, wobei für mich besonders das Hallenbad einen
hohen Stellenwert hat

Viel davon ginge womöglich verloren, wenn der Flächennutzungsplan in der vorgesehenen Größenord-
nung erweitert wird und in der Folge ein deutliches Bevölkerungswachstum zu erwarten ist.

Mit freundlichen Grüßen
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An den Nachbarschaftsverband 

per Mail: nachbarschaftsverband@mannheim.de 

Stellungnahme zum Flächennutzungsplan „Augustenbühl“ in Dossenheim: 

Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim 

herausnehmen 

Dies hat vielerlei Gründe: 

1. Artenschutz: Der Augustenbühl ist im Übergang zum Landschaftsschutz-, Vogelschutzgebiet

und FFH-Gebiet ein besonders hochwertiges Habitat für Vögel, Reptilien, Fledermäuse und

Insekten. Darunter sind besonders geschützte und gefährdete Arten wie der Grauspecht

(Kategorie 2), Gartenrotschanz (Vorwarnliste), Zaun- (Vorwarnliste) und Mauereidechse

(Kategorie 2, FFH- Anhang IV), Körnerbock (Kategorie 1), Hirschkäfer (Kategorie 3, FFH-

Anhang II) und Gottesanbeterin (Kategorie 3).

Eine Teil-, Rand- oder gar Komplettbebauung im Augustenbühl würde ein erhebliches Maß

zusätzlicher Lichtverschmutzung mit sich bringen, von der insbesondere das Vogelschutz- 

und FFH-Gebiet betroffen wären. Aktuelle Forschungsergebnisse machen

Lichtverschmutzung zunehmend für den dramatischen Rückgang von nacht- und

dämmerungsaktiven Lebewesen und das Insektensterben verantwortlich.

2. Bodenschutz: Im Umweltgutachten wird dem Bodenschutz „aufgrund der insgesamt hohen

Bodenfunktionen“ im Bereich der Prüffläche Augustenbühl „eine hohe Bedeutung“

beigemessen. Darin heißt es: „Durch eine potentielle Bebauung würden hochwertige

Böden versiegelt, verdichtet und umgelagert werden. Die Bodenfunktionen würden in

diesen Bereichen weitgehend verloren gehen.

3. Klimaschutz: Der Augustenbühl ist mit ca. 11 ha ein großes
zusammenhängendes Kaltluftentstehungsgebiet, das vor dem Hintergrund der
voranschreitenden Klimakrise zwingend erhalten werden muss. Im Umweltgutachten heißt
es dazu: „Bestand -Kaltluftentstehungsgebiet mit mäßig bis guten Abflussbedingungen;
Freifläche mit hoher klimatisch-lufthygienischer Ausgleichfunktion. Konflikt:  Verlust von
Kaltluftentstehungsgebiet und von Freifläche mit hoher Ausgleichsfunktion.“ Ein Wegfall
wäre nicht auszugleichen und hätte erhebliche Folgen für das Klima im ganzen Ort. Daher ist
eine abschließende Bewertung mit „Gelb", d.h. mittlerem Konfliktpotenzial, nicht
nachzuvollziehen. Die einzig logische Konsequenz kann hier nur eine Bewertung mit „Rot",
d.h. hohem Konfliktpotenzial, sein.

4. Naherholungsgebiet
Die im FNP ausgewiesene Neubaugebietsfläche „Augustenbühl“ ist zudem ein wichtiges
Naherholungsgebiet, was von allen Gruppen der Bevölkerung rege genutzt wird. Ob von
Familien mit Kindern, Seniorinnen und Senioren oder allen anderen Bürgerinnen und Bürgern
für einen gemütlichen Spaziergang, zum Joggen, zum Ausruhen, zum Flora und Fauna
betrachten, auch viele Hundebesitzer machen ihre täglichen Spaziergänge hier, die
Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig und werden rege genutzt.  Die Bedeutung als
Naherholungsgebiet ist immens.

-2-
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5. Kulturlandschaft
Die zusammenfassende Erklärung zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans
formuliert: „Im Rahmen der Gesamtfortschreibung wurden in einem ersten Schritt die
Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinden mit Blick auf die räumlichen Gegebenheiten
geprüft. Diese begrenzen in vielen Mitgliedsgemeinden die Siedlungsentwicklung sehr
deutlich. Insbesondere entlang der Bergstraße und dem Rhein liegen Außenbereichsflächen,
die eine hohe Qualität hinsichtlich Naturschutz und Landschaftsbild aufweisen. Diese
kommen deshalb für eine bauliche Inanspruchnahme nicht in Frage.“  Das bedeutet:
Die Kulturlandschaft Bergstraße, wie sie im Augustenbühl vorliegt, muss erhalten bleiben.

Bei der abschließenden Beurteilung der verschiedenen Schutzgüter, Boden, Klima/Luft, Pflanzen 

und Tiere, Artenschutz und Mensch, hat das Umweltgutachten folgende Bewertung abgegeben: 

„Unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Schutzgüter ist das Gebiet großenteils als 

ungeeignet und hochempfindlich gegenüber Bebauung anzusehen. 

Bei der abschließenden Empfehlung im Umweltgutachten wird geschlussfolgert:  Es wird trotz 

möglicher Minimierung des Eingriffs aus ökologischer Sicht empfohlen, das Gebiet möglichst 

umfassend aus der Planung zu nehmen und in seiner jetzigen Form zu erhalten. 

Wohnbau und bezahlbarer Wohnraum 

Die Bevölkerungszahl Dossenheims ist zwischen 1970 und 2020 um 46% gewachsen. Dies hat zur 

Folge, dass bereits jetzt die Grenzen der Infrastruktur bei Kindergärten, Schulen, 

Seniorenunterkünften etc. erreicht sind. Ein weiteres Wachstum bedürfe daher auch hier 

zusätzlicher Angebote. In Heidelberg war die Bevölkerungszunahme in diesem Zeitraum mit plus 

22% deutlich geringer trotz der Entstehung eines neuen Stadtteils, der Bahnstadt. Da es sich um 

ehemaliges Gelände der Bundesbahn handelt, findet kein Flächenfraß statt. In Mannheim ergab 

sich mit minus 3,4% im gleichen Zeitraum sogar eine Abnahme. 

Zudem entsteht in Heidelberg gerade auf der Konversionsfläche des Patrick-Henry-Village ein 

neues Stadtviertel für 10.000 Menschen. 50% der geplanten Wohnungen sollen Mietwohnungen 

sein und alle Preissegmente einbezogen werden. Das sollte die Regionalplanung in der 

Metropolregion berücksichtigen, wenn es um die Erstellung des Flächennutzungsplanes geht. 

Ich bitte, meine Stellungnahme zur Kenntnis zu nehmen und um entsprechende Beachtung. Vielen 

Dank.  

Mit freundlichen Grüßen 
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Stellungnahmen zur Herausnahme des Augustenbühls aus dem 

Flächennutzungsplan 

Hiermit beziehe ich, , Stellung dazu, dass der Augustenbühl als  

Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim herausgenommen wird. 

Aufgrund der heranschreitenden Klimakrise dürfe es, meiner Meinung nach, gar nicht zur 

Diskussion stehen, ein so ökologisch wertvolles Gebiet zu versiegeln. Wir hören von 

Naturkatastrophen überall auf der Welt, vom Insektensterben, dem drastischen Rückgang 

der Amphibien- und der Artenvielfalt im Allgemeinen und verschließen davor die Augen um 

unser gewohntes Leben so weiter leben zu können. Der Preis wird sein, dass meine 

Generation (ich bin 24 Jahre alt) und vor allem die meiner Kinder und Enkelkinder dafür 

zahlen werden.  

Mehr Naturkatastrophen, Fluten, Hitzewellen, Dürren, Hungersnöte…werden kommen. Und 

ja, man kann sagen, das wird sowieso kommen, aber wenn wir anfangen, der Klimakrise ins 

Auge zu schauen und sie als wirklich ernst zu nehmende Krise zu behandeln, können wir ein 

Leben für unsere Kinder und Enkelkinder so wenig schlimm wie möglich gestalten. 

Dieses Handeln muss meiner Meinung nach vor der eigenen Haustür anfangen und deshalb 

kämpfe ich für den Erhalt des Augustenbühls als intaktes Ökosystem für meine und folgende 

Generationen! 

Es gibt viele Argumente dafür, warum genau das Augustenbühl als besonders 

Schützenswert gilt (folgend ein paar wenige, die mir persönlich am wichtigsten sind): 

 Der Augustenbühl wurde mehrfach von Martin Müller, Leiter der Planungsgruppe des

Nachbarschaftsverbandes Heidelberg – Mannheim, als die hochwertigste aller 90

untersuchten Flächen in 18 Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises bezeichnet.

 Im Umweltgutachten wird dem Bodenschutz „aufgrund der insgesamt hohen

Bodenfunktionen“ im Bereich der Prüffläche Augustenbühl „eine hohe Bedeutung“

beigemessen. Darin heißt es: „Durch eine potentielle Bebauung würden hochwertige

Böden versiegelt, verdichtet und umgelagert werden. Die Bodenfunktionen würden in

diesen Bereichen weitgehend verloren gehen.“

 Eine Teil-, Rand- oder gar Komplettbebauung im Augustenbühl würde ein erhebliches

Maß zusätzlicher Lichtverschmutzung mit sich bringen, von der insbesondere das

Vogelschutz- und FFH- Gebiet betroffen wären. Aktuelle Forschungsergebnisse

machen Lichtverschmutzung zunehmend für den dramatischen Rückgang von nacht-

und dämmerungsaktiven Lebewesen und das Insektensterben verantwortlich. Der

Verlust der Biodiversität hat demnach viel damit zu tun, wieviel künstliches Licht wir

unserer Umwelt zumuten. Pflanzen suggerieren durch zu viel Licht „Sommer“. Sie

treiben früher aus und werfen ihr Laub später ab, was Frostschäden verursacht.

Blattflächen an Bäumen und Sträuchern vergrößern sich, sie werden weniger

dürreresistent. Tiere leiden besonders: Nachtaktive Insekten werden von künstlichem

Licht angezogen und verenden dort schnell. So gehen sie Singvögeln und andere

Arten als Nahrungsquelle verloren. Zugvögel finden nach ihrer Ankunft nicht mehr die

Insekten vor, die in ihre Nahrungskette passen. Die Vorkommen verschiedener

Insekten verrutschen zeitlich. Die extrem lichtscheuen Fledermäuse meiden

beleuchtete Orte. Je mehr Kunstlicht überall, desto weniger Jagdgebiete und

Quartiere finden sie. Mit dem Verschlechterungsverbot, das für das

Vogelschutzgebiet gilt, lässt sich dies nicht vereinbaren.
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Mir ist bewusst, dass Dossenheim ein sehr begehrtes Wohngebiet ist, aber wir können nicht 

weiter so tun, als wären unsere endlichen Ressourcen endlos. Flächen nach Flächen zu 

versiegeln mit der Hoffnung irgendwann genug Wohnraum zu haben, ist nicht die Lösung. 

Meiner Meinung nach sollte sich auf die bereits bestehenden versiegelten Flächen 

konzentrieren werden, bevor noch mehr überlebensnotwenig- intakte Ökosysteme 

irreversibel kaputt gemacht werden. 

 Die Erfassung der Innenentwicklungspotenziale im DSK-Konzept verzeichnet

mit Bauflächen (Baulücken, Nachverdichtung etc.), 66 bislang ungenutzte Flächen

mit einer Gesamtgröße von 3,8 ha! Dies ist ein enormes Potenzial für das es kreative,

moderne Lösungen bedarf.

Mit freundlichen Grüßen,  
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Betreff: Offenlage zum Flächennutzungsverfahren in Dossenheim, 2022 

 27.07.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich möchte mich hiermit an der Offenlage des Nachbarschaftsverbands Heidelberg‐Mannheim zum 

Flächennutzungsplan in Dossenheim mit einer Stellungnahme beteiligen. 

Das Umweltgutachten zur Flächenprüfung in Dossenheim zeigt eindeutig, dass es sich bei der Fläche 

Augustenbühl  nördlich  des  Keltenwegs  um  eine  hochwertige  Naturfläche  handelt.  Der 

Nachbarschaftsverband selbst rät zu einer Herausnahme des Gebiets aus dem Flächennutzungsplan. 

Ich teile diese Auffassung und fordere den Gemeinderat Dossenheim auf, den Nachbarschaftsverband 

um eine Herausnahme des Augustenbühls aus dem Flächennutzungsplan zu bitten. 

Der Augustenbühl gehört einer gewachsenen Kulturlandschaft an, die  sich entlang der Bergstraße 

über  viele  Jahrhunderte  entwickelt  hat.  Zudem  gehört  er  dem  strukturreichen  und  von  Gärten 

geprägten Offenland an, welches für viele Lebewesen einen wichtigen Lebensraum darstellt. Neben 

Siedlungsflächen, Wald  und  landwirtschaftlichen  Flächen  bietet  das Offenland, welches  vielerorts 

schon dem Flächenfraß zum Opfer gefallen ist, ideale Bedingungen für den Erhalt der Biodiversität. 

Im  städtebaulichen  Steckbrief  des  Nachbarschaftsverbandes,  welcher  erstaunlicherweise  an  der 

Bürgerbeteiligungsveranstaltung nicht präsentiert wurde, heißt es: 

„Die Fläche liegt im Plangebiet des Integrierten ländlichen Entwicklungskonzepts „Blühende Badische 

Bergstraße“  (ILEK“).  Da  aber  der  Augustenbühl  Teil  des  Flächennutzungsplans  in  Dossenheim  ist, 

wurden  im Gebiet bisher keine geförderten Maßnahmen zum Erhalt der Landschaft durchgeführt. 

Der  Verein  Blühende  Bergstraße  bietet  lediglich  die  Plattform  der  Grundstücksbörse  für  dieses 

hochwertige Gebiet an. Das reicht für die Zukunft selbstverständlich nicht aus. 

Unsere Familie ist, mit einem weiteren Nachbarschaftsfamilie, Pächter eines Gartens im Augustenbühl 

und bauen dort Gemüse an und pflegen den Baumbestand. Wir sind für diese Naturoase sehr dankbar 

und bringen uns gerne tatkräftig ein. Allerdings empfinden wir es als problematisch, dass durch die 

Spekulationssituation,  in der davon ausgegangen wird, dass das Gebiet eines Tages bebaut werden 

könnte, für uns als Pächter keine Planungssicherheit gegeben ist. Mit einem Verlust unseres Gartens 

müssen trotzdem wir jederzeit rechnen. Das hemmt natürlich auch unseren Investitionswillen enorm. 

Es ist wichtig, dass die Gemeinde Dossenheim endlich dazu steht, das sich auf ihrer Gemarkung eine 

besonders hochwertige ökologische Fläche in einer wertvollen Kulturlandschaft befindet. 

Deshalb besteht hier  eine besondere Verantwortung  für den  Erhalt dieses Gebiets  in  Zeiten  von 

Artenschwund und Klimawandel. 

Es ist an der Zeit, den Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan herauszunehmen.  

Wir, als forschende Chemiker, bemühen uns beruflich jeden Tag ums Neue um immer effizientere, 

chemische  Verfahren  und  Herstellungsprozesse.  Wir  versuchen  toxischen  und  gefährlichen 

Substanzen zu vermeiden oder zu ersetzen und behalten dabei immer die Sicherheit der Menschen 

im Auge und die dazu benötigten Ressourcen. Warum sollten wir unserem Engagement im privaten 

Umfeld lassen und die Bebauung von einem einzigartigen Gebiet einfach erlauben? 
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Von: 
Datum: 27. Juli 2022 um 23:35:46 MESZ 
An: "Müller, Martin 61" <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Betreff: Fw: Wunsch: den Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan herausnehmen 

Betreff: Wunsch: den Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim 
herauszunehmen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit meinem Schreiben möchte ich mich dafür  einsetzen, dass der Augustenbühl als 
Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim herausgenommen wird. 

Hierfür , finde ich, gibt es viele gute Gründe. Noch mehr in der jetzigen Zeit, in der die 
Klima Erwärmung immer mehr fortschreitet und  sich immer mehr negative 
Auswirkungen zeigen. 

Nachstehend meine Gründe: 

-schon während meines Grundschulunterrichtes, vor vielen Jahren, wurde an meiner
Schule gelehrt wie wichtig die kühlen Winde in diesem Gebiet sind. In diesem
unbebauten, naturbelassenen Zustand. Dies hat sich bis heute nicht verändert.

-durch die Bebauung gibt es mehr Licht und mehr Lärm in der Nacht. Dies hat negative
Auswirkungen auf nacht-und dämmerungsaktive Lebewesen( Vögel, Fledermäuse.....), 
was im schlimmsten Fall deren Tod bedeutet. 

-durch die Bebauung entsteht durch das verwendete Baumaterial noch mehr Wärme und
Hitzestau.

-ein wichtiger Rückzugsort und Lebensraum bedrohter und nicht bedrohter Lebewesen
geht verloren

-die Nahrungsvielfalt und Menge der Tiere geht zurück, was zu Hunger, Minimierung der
Anzahl....führt 
und damit auch für uns schlecht ist, Insektensterben führt zu weniger Befruchtung 
unserer Obstes, Getreide... 
Außerdem können wir Menschen uns nicht von Beton und Rasen ernähren! 

-weitere Versiegelung des Bodens ist schlecht für unser Grundwasser/
Tinkwasserknappheit in Zukunft ist auch ein großes auf uns zukommendes Problem
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-auch als Naherholungsgebiet und Nachbarschaftsbegegnungstätte brauchen wir das
Augustenbühl. Besser wir machen hier unseren Spaziergang im Einklang mit der Natur,
als wir setzen uns ins Auto und fahren weg.

-ein mögliches Umdenken im Bereich Gebäudebau wäre sicherlich auch gut. Z.b
begrünte Häuser, individuell gebaute, besonders gestaltete, einzel stehende attraktive
begrünte Hochhäuser; wie wären denn gestapelte Tinyhäuser?

Herzlichen Dank für das Durchlesen meines Schreibens 

Mit freundlichen Grüßen 
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Stellungnahme für die Herausnahme des Augustenbühls aus dem 
Flächennutzungsplan 

Ich wohne seitdem ich geboren bin in Dossenheim und habe mich hier 
dank den Grünflächen und der ökologischen Vielfalt immer sehr 
wohlgefühlt.  
Aufgrund der vielen Tiere und Pflanzen, die im Augustenbühl ihre 
Heimat haben, bin ich dagegen, diese Flache zu versiegeln. Wir 
Menschen haben den Insekten, den Pflanzen und allen anderen 
Lebewesen schon viel zu viel Lebensraum geklaut und zerstört, 
deshalb verstehe ich nicht, warum das einfach so weitergehen soll. 
Aufgrund dessen fände ich es unverantwortlich, diese Naturfläche zu 
bebauen. 
Vor allem in der Corona-Pandemie hat sich bewiesen, wie wichtig es 
auch für die (psychologische) Gesundheit der Menschen ist, von 
Natur umgeben zu sein. Eine Bebauung des Augustenbühls wäre 
folglich nicht nur für die Umwelt katastrophal, sondern auch für die 
Bürger in Dossenheim von großem Nachteil. 
Ich bin dafür, dass der Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem 
Flächennutzungsplan für Dossenheim herausgenommen wird. 

Dossenheim, 28. Juli 2022
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An den Nachbarschaftsverband Heidelberg‐Mannheim 

Stellungnahme  für  die  ersatzlose  Herausnahme  des  Augustenbühls  aus  dem 

Flächennutzungsplan 

Ich bin  in Dossenheim aufgewachsen und habe die Gärten, Felder und kleinen 

Wälder immer zum Spielen mit Freunden ausgenutzt. Die vielen Vögel, Insekten 

und  Eichhörnchen,  die  hier  zu  Hause  sind,  haben  wir  immer  mit  Spaß  

beobachtet. 

Die  Artenvielfalt,  wie  sie  im  Augustenbühl  beheimatet  ist,  ist  einzigartig.  Eine  

Zerstörung  dieser  Flächen  würde  einen  großen  Lebensraum  für  beheimatete 

Tiere und Pflanzen für immer nehmen. 

Zudem  wäre  ein  solches  Projekt  zu  keiner  Sicht  beitragend  zum  Klimaschutz.  

Eines  der  wichtigsten  Themen  unserer  Zeit  so  zu  ignorieren  ist  falsch.  Die 

Grünflächen,  insbesondere des Augustenbühls, mit  ihren Bäumen  sind wichtig 

für unser Leben und sollten somit unter Naturschutz gestellt werden! 

Zum  Wohle  aller  Bürgerinnen  und  Bürger  Dossenheims  möchte  ich,  dass  der 

Augustenbühl  daher   ersatzlos   als  Wohnbaureserve 

aus  dem  Flächennutzungsplan  herausgenommen  wird!  Auch 

weitere  wertvolle  Ackerflächen   im   Dossenheimer   Feld   dürfen   nicht   in 

unbezahlbare  Baufenster umgewandelt werden! 

Dossenheim, 28.07.2022

94





Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 
Glücksteinallee 11 

68163 Mannheim 

Dossenheim, den 28.07.22 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir wenden uns an Sie, um unseren Standpunkt in Bezug auf die Frage des Verbleibs des Gebiets 

Augustenbühl im Bebauungsplan in Dossenheim darzulegen. 

Der Augustenbühl ist schon seit wir vor  Jahren nach Dossenheim gezogen sind für uns ein wichtiges, 

attraktives Naherholungsgebiet. Die Spaziergänge mit unseren Kindern durch dieses Gebiet, ohne 

vorher mit dem Auto fahren zu müssen, waren und sind für uns sehr wertvoll. Immer wieder treffen 

wir dabei auch Bekannte und Freunde, es kommt zu einem Austausch und wir verbringen dort 

gemeinsame Zeit.  

Vor  Jahren bot sich zudem die Gelegenheit,  ein Grundstück im 

Augustenbühl zu pachten. Seitdem pflegen wir es, bauen eigenes Gemüse an und genießen es, dort 

unsere freie Zeit zu verbringen. Oft kommt es zu Kontakten mit den zahlreichen Spaziergängern, denen 

die Freude am Augustenbühl und den dort existierenden Gärten anzumerken ist. 

Das Bild der Gemeinde als Teil der Bergstraßenlandschaft wird stark durch den Augustenbühl geprägt. 

Er erhöht eindeutig die Attraktivität und Wohnqualität der gesamten Gemeinde. Ein solch schönes und 

hochwertiges Gebiet fußläufig direkt vor der Haustür zu haben, ist für alle Bewohner Dossenheims, ob 

junge Familien oder ältere Menschen, ein großes Plus an Lebensqualität. 

Was den Naturschutz und die Artenvielfalt betrifft ist der Augustenbühl äußerst hochwertig und sollte 

unbedingt bewahrt werden, was von Experten bereits in diversen Gutachten und Stellungnahmen 

bestätigt wurde. Er dient einer Vielzahl von schützenswerten Tieren als Lebensraum. Das angrenzende 

Vogelschutzgebiet würde sicher durch eine benachbarte Bebauung Schaden nehmen. Als 

Kaltluftentstehungsgebiet trägt er außerdem in heißen Sommern, die aufgrund des Klimawandels 

bereits Realität geworden sind und nun immer häufiger auf uns zukommen werden, zu einem 

verbesserten Klima für die Gemeinde und ihre Bewohner bei. Nicht umsonst kamen die Gutachten zu 

dem Schluss, der Augustenbühl sei aus Umweltschutzsicht für eine Bebauung ungeeignet und sollte 

nicht bebaut werden.  

Obwohl es verständlich ist, dass die Probleme zusätzlichen Wohnraumbedarfs in der Region betrachtet 

werden müssen, ist nicht zu verstehen, warum dieser Bedarf ausgerechnet durch die Bebauung eines 

so wertvollen Gebietes gedeckt werden sollte. Hier sind sicherlich bessere Lösungen unter 
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Einbeziehung von Leerständen, bislang unbebauten Grundstücken und weniger wertvollen Flächen zu 

finden. 

Wir sind nicht der Ansicht, dass Dossenheim immer weiterwachsen und gleichzeitig seine Attraktivität 

und Wohnqualität dabei erhalten kann. Eine Versieglung dieser so schützenswerten, hochwertigen 

Fläche würde unwiderruflichen Schaden an der Lebensqualität der Dossenheimerinnen und 

Dossenheimer und an der Natur anrichten. 

Deshalb bitten wir darum, dass der Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan 
für Dossenheim herausgenommen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
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- Bodenzerstörung infolge einer Versiegelung ist nur schwer rückgängig zu machen, denn

die Versiegelung beeinträchtigt die natürliche Bodenfruchtbarkeit massiv: Wenn der Boden

dauerhaft von Luft und Wasser abgeschlossen ist, geht die Bodenfauna zugrunde. Diese ist

aber wesentlich für den Erhalt und die Neubildung von fruchtbarem Boden. Bodenverdich-

tung infolge der Errichtung von Gebäuden richtet weitere, kaum mehr reversible Schäden

an. Daher bleibt auch im Falle einer Entsiegelung (sofern eine solche überhaupt stattfindet,

denn sie ist teuer) die natürliche Struktur des Bodens gestört: Eine neue Bodenfauna bildet

sich nur schwer und nur über längere Zeiträume. Infolgedessen ist auch die natürliche

Bodenfruchtbarkeit nur verzögert und oft nicht in der vorherigen Qualität wieder herstellbar.

Gesunder Boden ist ein endliches Gut. Seine fortschreitende Zerstörung hat schwerwiegen-

de Folgen für den Naturhaushalt. Das darf so nicht weitergehen. 

2. Klimaschutz

Es ist nicht abzustreiten, dass der globale Klimawandel eine ernsthafte Bedrohung dar-

stellt. Nicht nur die Bundespolitik ist hier in der Pflicht, sondern jede einzelne Gemeinde. Den 

Augustenbühl von Bebauung frei zu halten und als Naturraum zu pflegen, ist ein notwendiger 

Beitrag unserer Gemeinde zum Schutz des globalen Klimas. 

Darüber hinaus hat das Gebiet eine wichtige Bedeutung für das lokale Mikroklima. Der 

Augustenbühl befindet sich größtenteils innerhalb der Freiraumzäsur zwischen Dossenheim 

und Schriesheim und ist wesentlich für den Luftaustausch: Durch das Gebiet gelangt kühle 

Luft aus dem Odenwald bis nach Dossenheim. Im Stadtklimagutachten für die Stadt Heidel-

berg von 2015 wird die Bedeutung der hangabfließenden Kaltluft aus dem Odenwald bestä-

tigt. Auch aus diesem Grund muss der Augustenbühl als Naturfläche gesichert und von einer 

Bebauung freigehalten werden. 

3. Schutz der Artenvielfalt (Biodiversität)

Im Mai diesen Jahres wurde der globale Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES (Inter-

governmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) vorgestellt 

(https://www.helmholtz.de/erde_und_umwelt/fast-jede-achte-art-ist-vom-aussterben-

bedroht/). Er ist das Ergebnis einer dreijährigen Zusammenarbeit von 145 Wissenschaftlern 

aus 50 Ländern und soll die Grundlage für ein Uno-Rahmenabkommen zur Bewahrung der 

biologischen Vielfalt bilden, das im Oktober 2020 beim Weltnaturschutzgipfel in China be-

schlossen werden soll. Der Bericht hat weithin Aufsehen erregt und zeichnet ein verheeren-

des Bild vom weltweiten Zustand der Natur. Die Erde erlebt derzeit das sechste Massen-

aussterben ihrer Geschichte: Der Artenschwund verläuft heute zehn- bis hundertmal 

schneller als im Durchschnitt während der letzten zehn Millionen Jahre. Ein Viertel aller kata-

logisierten Tier- und Pflanzenarten ist bereits verloren. Und eine weitere rapide Beschleuni-

gung des Verlustes ist zu erwarten. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten sind eine 
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Million Arten vom Aussterben bedroht, wenn es zu keinen grundlegenden Änderungen bei 

der Landnutzung, beim Umweltschutz und der Eindämmung des Klimawandels kommt.  

Der IPBES-Bericht führt vor Augen, dass ein immenser Handlungsbedarf besteht. Auch das 

Weltwirtschaftsforum führt den Verlust der Naturvielfalt als eines der zehn größten Risiken 

unserer Zeit (http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf). 

Das Artensterben findet auch bei uns in Baden-Württemberg statt: 40 % der heimischen Ar-

ten sind gefährdet. Und nicht nur die Vielfalt der Arten ist bedroht. Eine der wichtigsten aktu-

ellen Langzeituntersuchungen (2017 veröffentlicht) zeigt einen alarmierenden Rückgang der 

Biomasse bei Insekten auf (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone. 

0185809): Die Masse der Insekten betrug 2016 nur noch ein Viertel (!) des Werts von 1989. 

Experten sehen in der Studie einen Beleg dafür, dass das Insektensterben ein großflächi-

ges Phänomen ist. 

Wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen, ist es zwingend erforderlich, Wachs-

tumsansprüche grundlegend zu überdenken! Und: Maßnahmen müssen auf lokaler 

Ebene beginnen. Das strukturreiche Gebiet des Augustenbühls mit seinen zahlreichen hoch-

wertigen Biotopstrukturen zeichnet sich durch eine hohe Artenvielfalt und durch Insekten-

reichtum aus. Allein dies wäre Grund genug, es unbedingt als Naturraum zu erhalten. 

4. Neubaugebiete bedrohen den Biotopverbund

Im Zusammenhang mit dem vorigen Punkt ist der Aspekt des Biotopverbunds anzusprechen: 

Zur Sicherung der biologischen Vielfalt sowie funktionsfähiger ökologischer Wechselbezieh-

ungen ist es notwendig, dass Biotope miteinander verbunden sind und nicht als isolierte In-

seln existieren. Denn wenn der Austausch von Individuen zwischen Biotopen unterbunden 

oder erschwert ist, verarmen die betroffenen Arten genetisch. Seltene Arten können auf die-

se Weise nicht dauerhaft überleben, sondern sterben aus. 

Neubaugebiete bedrohen den Biotopverbund! In der Vergangenheit wurden in Deutsch-

land bereits wichtige Bestandteile des Biotopverbundsystems durch Neubaugebiete unwie-

derbringlich zerstört.  

Nach § 20 und § 21 Bundesnaturschutzgesetz sind auch bei der Flächennutzungsplanung 

die Belange des Biotopverbunds angemessen zu berücksichtigen. Der Augustenbühl liegt im 

Kernraum Biotopverbund mittlerer Standorte (Fachplan Landesweiter Biotopverbund) sowie 

im "Flaschenhals im Biotopverbund" (Landschaftsplan) − siehe den Flächensteckbrief vom 

August 2019 (http://www.nachbarschaftsverband.de/fnp/offenlage/FNP_Buergerbeteiligung_ 

Okt_2019/Anlage_Flaechensteckbriefe.pdf). Flächen des von der Landesregierung beschlos-

senen "Fachplans Landesweiter Biotopverbund" dürfen nicht überplant werden. Das mit dem 

Biotopverbund verfolgte Ziel der Artenvielfalt hat einen so hohen Stellenwert, dass es nur mit 

besonders schwer wiegenden Gemeinwohlgründen in einer Abwägung überwunden werden 
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könnte. Diese sind im Hinblick auf den Augustenbühl nicht gegeben. Allein schon hier-

durch ist eine Herausnahme aus dem Flächennutzungsplan zu fordern. 

5. Der Augustenbühl gehört dem Vogelschutzgebiet angegliedert

Der Augustenbühl grenzt direkt an das Natura-2000-Vogelschutzgebiet "Bergstraße Dossen-

heim-Schriesheim". Als dieses Vogelschutzgebiet identifiziert wurde, sollte der Augustenbühl 

eigentlich mit aufgenommen werden, denn gerade hier leben aufgrund des noch immer gut 

erhaltenen Baumbestands und des Nahrungsangebots sehr viele Vögel. Weil der Augusten-

bühl aber im Flächennutzungsplan ist, kann die Fläche nicht dem Vogelschutzgebiet ange-

gliedert werden − obwohl sie gleich erhaltungswürdig ist und die Ausweisung von Vogel-

schutzgebieten eine der wirksamsten Maßnahmen zum Artenschutz darstellt. Damit diese 

"Blockade" endlich beendet wird, muss der Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan 

herausgenommen werden. 

6. Schluss mit Abwägungsprozessen auf Kosten der Natur − stattdessen alternative

Lösungsmöglichkeiten suchen!

Die vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt, wohin es führt, wenn Umweltbelange gegen 

andere, vermeintlich gewichtigere Interessen aufgewogen werden: Zu einer zunehmenden 

Zerstörung von Natur und Umwelt (inklusive des Klimas). Von den Vertretern der Politik sol-

lte endlich anerkannt werden, dass das Instrumentarium von Interessensausgleich und Kom-

promiss hier nicht funktioniert: Die Natur verhandelt nicht! Und ihre zunehmende Zerstö-

rung lässt sich durch nichts aufwiegen. 

In jüngster Zeit zeichnet sich ein vielversprechender gesellschaftlicher Wandel ab: Der 

Schutz von Klima, Natur und Umwelt gewinnt im Bewusstsein vieler Menschen zunehmend 

an Bedeutung, weil sie die existenzielle Bedrohung der ökologischen Krise erkennen. Halb-

herzige und unzureichende Maßnahmen der Politik rufen Unzufriedenheit hervor. Es sieht 

sehr danach aus, als würde diese moderne Umweltbewegung von Dauer sein und in Zukunft 

noch weiter erstarken. 

Das Ergebnis der letzten Gemeinderatswahl in Dossenheim weist deutlich darauf hin, dass 

auch die Lokalpolitik nicht umhin kommen wird, dieser gesellschaftlichen Entwicklung in an-

gemessener Weise Rechnung zu tragen. Es gilt, die Prioritäten richtig zu setzen und dem 

Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen einen angemessenen Stellenwert einzuräu-

men.  

Vor diesem Hintergrund kann überhaupt nicht in Frage gestellt werden, dass ökologisch 

hochwertige Gebiete wie der Augustenbühl erhalten werden müssen. Es gibt wesentlich 

sinnvollere Lösungsansätze zur Linderung der Wohnungsnot als im Augustenbühl zu bauen 

− siehe hierzu die folgenden Punkte.
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Aspekte der kommunalen Siedlungsplanung 

7. Demographischer Wandel: Mit Neubaugebieten planen Gemeinden am künftigen

Wohnungsbedarf vorbei

Es gibt kein ewiges Wachstum: Der Markt muss von Neubaugebieten auf Innenentwicklung 

umgestellt werden. 

Generell: Wie Experten aufzeigen, ist die Ausweisung von Neubaugebieten angesichts der 

unausweichlichen demographischen Entwicklung (Überalterung der Gesellschaft) keine 

vernünftige Strategie, um mit der angespannten Lage am Wohnungsmarkt umzugehen. 

Stattdessen sollte bereits heute die Wohnnachfrage von jungen Familien auf den Bestand 

gelenkt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass in Zukunft ein massives Überangebot von 

Ein- und Zweifamilienhäusern ganze Siedlungsgebiete leer stehen lässt. Ein maßvolles Be-

völkerungswachstum im Siedlungsbestand (konsequente Innenentwicklung), das keine oder 

nur geringe Folgekosten auslöst, ist für kommunale Haushalte langfristig gesehen am gün-

stigsten. 

Was Dossenheim angeht: Die Einschätzung im Flächensteckbrief, dass in Dossenheim die 

Innenentwicklungspotentiale mittlerweile weitgehend erschöpft seien, halte ich für nicht aus-

reichend belegt. Hier ist eine sorgfältige Prüfung notwendig, die unter Einbeziehung von auf 

diesem Gebiet erfahrenen (externen) Experten stattfinden sollte − immerhin geht es um Ent-

scheidungen mit sehr langfristigen Auswirkungen. 

Zum Argument der Wohnungsnot: Das Problem liegt im Mangel an bezahlbaren Wohnung-

en. Und: Bezahlbarer Wohnraum ist im Augustenbühl nicht zu erwarten − sondern teures 

Wohneigentum und Investorenhäuser in "Premiumlage". In einigen Stellungnahmen der letz-

ten Bürgerbeteiligung wurde deutlich, was ich auch in persönlichen Gesprächen erfahren 

habe: Schon seit Längerem werden Grundstücke im Augustenbühl im Hinblick auf späteres 

Wohneigentum erworben. Die Spekulanten stehen also schon in den Startlöchern − nur bau-

en die ganz sicher keine bezahlbaren Wohnungen. Darüber hinaus: Im Flächensteckbrief 

wird im Falle einer Bebauung des Augustenbühls unter anderem der "Erhalt von Gehölzbe-

ständen" und eine "sehr gute Ein- und Durchgrünung des Wohngebietes" empfohlen. Pas-

send dazu schlugen Vertreter der Dossenheimer Lokalpolitik "relativ große Grundstücksflä-

chen mit kleinen Baufenstern" vor. Auch das alles klingt gar nicht nach bezahlbarem Wohn-

raum ... 

8. Eine Wohnbau-Reservefläche ist nicht zwingend erforderlich

Die Ablehnung einer Herausnahme des Augustenbühls aus dem Flächennutzungsplan wird 

unter anderem damit begründet, dass eine Reservefläche für zukünftige Wohnbebauung 

außerhalb der Innenbereiche Dossenheims vorhanden sein müsse. Dieser Forderung nach 

einer "Reserve" liegt allerdings mehr das subjektive Sicherheitsbedürfnis von Menschen zu-
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grunde als eine tatsächliche (objektive) Notwendigkeit. Dies hat sich mir sehr eindrücklich 

vermittelt, wenn ich in diversen Gesprächen bei dieser Frage nachbohrte. 

Hintergrund scheint die lange Gewohnheit zu sein, zur Befriedigung der Wohnungsnach-

frage einfach neue Flächen zu verbrauchen. Nun ist dies zwar eine bequeme und simple, 

aber leider schlechte, weil nicht nachhaltige Strategie. Diese Art "Konsumverhalten" im Hin-

blick auf Naturressourcen ist schon jetzt nicht mehr zeitgemäß und wird es in Zukunft noch 

weniger sein. Wir brauchen daher den Augustenbühl nicht als Reservefläche für zukünftige 

Wohnbebauung im Flächennutzungsplan und es ist nicht notwendig, all die schädlichen Aus-

wirkungen dieses Zustandes (siehe Punkte 12 und 13) in Kauf zu nehmen. 

Um dies noch zu untermauern: Die Denkweise, unbedingt eine Wohnbaureservefläche vor-

halten zu müssen, muss spätestens dann aufgegeben werden, wenn eine Gemeinde all ihre 

Entwicklungsflächen "verbraucht" hat. Es muss also sowieso irgendwann die alte Gewohn-

heit aufgegeben und alternative Lösungsmöglichkeiten zur Befriedigung der Wohnungsnach-

frage gefunden werden. Warum also nicht bereits jetzt damit beginnen − also bevor mit dem 

Augustenbühl das letzte ökologisch hochwertige Naturgebiet der Gemeinde durch Bebauung 

zerstört worden ist. 

9. Einer Bebauung des Augustenbühls stünden sehr schwer überwindbare rechtliche

Hindernisse entgegen

Die in diesem Jahr durchgeführte artenschutzrechtliche Voruntersuchung des Augustenbühls 

(http://www.nachbarschaftsverband.de/fnp/offenlage/FNP_Buergerbeteiligung_Okt_2019/UB

_Anlage_6_Artenschutzrechtliche_Voruntersuchung.pdf) bescheinigt: Aufgrund der vorhan-

denen Biotopausstattung ist bereits jetzt erkennbar, dass einer möglichen Bebauung des Ge-

biets hohe artenschutzrechtliche Konflikte entgegenstehen. Laut der Untersuchung sei im 

Hinblick auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz "mit sehr schwer überwindbaren artenschutz-

rechtlichen Verbotstatbeständen zu rechnen". Eine Bebauung des Augustenbühls wird 

sich also kaum mit dem Naturschutzgesetz vereinbaren lassen. Dann macht es auch keinen 

Sinn, das Gebiet im Flächennutzungsplan als Baureservefläche zu halten. 

Die Hindernisse für eine Bebauung sind schon lange bekannt. So hat das Landratsamt 

Rhein-Neckar-Kreis denn auch bereits im Jahr 2005 eine Rücknahme des Augustenbühls als 

potentielle Baufläche empfohlen. In seiner jüngsten Stellungnahme vom 12.04.2018 zur Fort-

schreibung des Flächennutzungsplans hat die Behörde dies erneut bekräftigt (http://www. 

nachbarschaftsverband.de/fnp/offenlage/FNP_Buergerbeteiligung_Okt_2019/Umweltbezoge

ne_StellungnahmenToeB_und_Oeffentlichkeit.pdf). 

Schade, dass der Dossenheimer Gemeinderat dieser vernünftigen Empfehlung bis heute 

nicht gefolgt ist. 
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Aspekte der Wohnqualität in Dossenheim 

10. Der Augustenbühl hat eine wichtige Naherholungsfunktion

Für viele Dossenheimer ist der Augustenbühl ein wichtiger siedlungsnaher Erholungsbereich, 

der die Wohnqualität in der Gemeinde deutlich aufwertet. Die vielfältige Natur macht das Ge-

biet einzigartig und sehr attraktiv für Erholungssuchende. Der Erhalt dieser Funktion ist heute 

noch wichtiger als früher, denn im restlichen Gebiet zwischen Dossenheim und Schriesheim 

wurden in den letzten Jahre immer mehr naturnahe, vielfältige Lebensräume zerstört: Die im 

Vogelschutzgebiet durchgeführten (teilweise gesetzwidrigen) Fällungen von mindestens 450 

Obstbäumen seit 2012 hat die Weinberge in weiten Teilen zu einer hässlichen Rebwüste 

degradiert, die kaum noch Erholungswert besitzt. 

11. Erhalt der typischen Bergsträßer Kulturlandschaft

Ein weiterer Grund, den Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan herauszunehmen, ist: 

Das Gebiet soll als Teil der typischen Bergsträßer Kulturlandschaft erhalten bleiben. 

Zum Hintergrund: Die Fläche des Augustenbühls liegt im Plangebiet des integrierten länd-

lichen Entwicklungskonzepts (ILEK) "Blühende Badische Bergstraße" − siehe den Bestands-

plan, der im Rahmen der öffentlichen Auslegung im April 2019 veröffentlicht wurde (http:// 

bluehende-bergstrasse.de/wp-content/uploads/ILEK_Plan_1_Bestand_Teilgebiet_ 

Schriesheim_Dossenheim_Offenlage.pdf). Das Projekt "Blühende Badische Bergstraße" 

wurde 2010 von den Städten und Gemeinden Laudenbach, Hemsbach, Weinheim, Hirsch-

berg, Schriesheim und Dossenheim ins Leben gerufen, um die einmalige Kulturlandschaft 

der Bergstraße zu bewahren und zu entwickeln. 

12. Der Flächennutzungsplan verhindert mögliche Fördergelder für den Augustenbühl

Die bisher dargelegten Sachverhalte − insbesondere die Punkte 5 und 11 − verdeutlichen, 

dass ein Gebiet wie der Augustenbühl unbedingt durch Natur- und Landschaftsschutzmaß-

nahmen entwickelt werden sollte. Grundstücksbesitzer und -pächter können normalerweise 

Fördergelder für solche Maßnahmen erhalten. Aber leider nicht im Augustenbühl! Denn aus 

naheliegenden Gründen werden auf Flächen, die möglicherweise bebaut werden könnten, 

keine Schutzmaßnahmen finanziert. Das heißt: Weil der Dossenheimer Gemeinderat den 

Augustenbühl im Flächennutzungsplan hält, bleibt dem Gebiet und den dortigen Grund-

stücksbesitzern und -pächtern eine finanzielle Unterstützung für Natur- und Landschafts-

schutzmaßnahmen verwehrt. 

Ein weiteres Beispiel, wie der Status quo sinnvolle Entwicklungsmaßnahmen im Augusten-

bühl blockiert. 
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13. Grundstücksbesitzer und -Pächter im Augustenbühl verdienen eine langfristige

Planungs- und Rechtssicherheit

Viele Kleingärtner im Augustenbühl pflegen seit Jahren mit großer Hingabe ihr Grundstück 

und sorgen dafür, dass die kleinparzellige, ökologische hochwertige Landschaft erhalten 

bleibt. Sie tragen mit ihrer Arbeit zum Schutz der Natur, zum Schutz des Klimas und zur 

Lebensqualität in Dossenheim bei. Ihr Engagement verdient unser aller Wertschätzung. 

Vor diesem Hintergrund finde ich es − gelinde gesagt − eine Schande, wie wenig der Dos-

senheimer Gemeinderat tut, um die Kleingärtner im Augustenbühl zu unterstützen. Dass 

durch den Flächennutzungsplan eine finanzielle Förderung blockiert wird, wurde im vorigen 

Punkt dargelegt. Was aber noch schwerer wiegt, ist die fortgesetzte Unsicherheit über die 

Zukunft, die den Kleingärtnern zugemutet wird. Das Damoklesschwert einer möglichen Um-

wandlung in Bauland macht Entscheidungen, wie viel Zeit und Geld man vor Ort investiert, 

sehr schwer. Viele Dinge erfordern langfristige Planungssicherheit − die Entwicklung von 

Obstbaum-Pflanzungen beispielsweise dauert Jahrzehnte. 

Übrigens: Ich schreibe dies nicht aus persönlicher Betroffenheit, sondern weil es mich 

schlicht erbost, wie wenig Wertschätzung hier von Seiten der Lokalpolitik Bürgern entgegen-

gebracht wird, die einen wichtigen Beitrag zum Wohle der Allgemeinheit leisten. 

Mit der Herausnahme des Augustenbühls aus dem Flächennutzungsplan wäre allen Speku-

lationen ein Ende gesetzt und die engagierten Grundstücksbesitzer und -pächter hätten end-

lich die Planungs- und Rechtssicherheit, die sie verdienen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Stellungnahme zum Flächennutzungsplan‐Verfahren in Dossenheim: Augustenbühl 

Müßig scheint, einen Zwiespalt zu diskutieren, wenn die argumentative Dominanz der einen Seite 

erdrückend ist. Einzig die immer präsente Gefahr politischer Scheinkompromisse erfordert zumindest 

der Formulierung. 

Die Fläche des Augustenbühl als Wohnbaureserve zu belassen, wird mit wenigen, regelmäßig 

wiederkehrenden Argumenten „gestützt“. Das Hauptaugenmerk der Befürworter liegt dabei auf der 

Schaffung von notwendigem Wohnraum, flankiert vom überaus moralischen Zusatz von 

„bezahlbarem Wohnraum“. Letzteres eine Thematik, welche in den vergangenen Jahrzehnten bei 

unzähligen Neubaugebieten in Dossenheim offensichtlich von weit weniger Interesse war, jetzt aber 

als finaler Ausweg zur Rettung der Argumentation hinzukommt, den Augustenbühl im 

Flächennutzungsplan zu belassen. 

Das eigentliche Argument – der Druck auf dem Wohnungsmarkt von außen und innen – erweist sich 

schnell als irreführend. Die Schaffung weiteren Wohnraums würde diesen Druck selbstredend 

mitnichten mindern; man braucht nur die letzten Jahre zu betrachten. Je mehr Wohnraum entsteht, 

desto mehr wächst auch die Nachfrage; zu attraktiv zeigt sich die Bergstraßengemeinde und ihr 

lokales Umfeld, um anderes vorauszusetzen. Also bezahlbarer Wohnraum – oder vielleicht geht es 

um ganz anderes? In einer politischen Diskussion vor wenigen Monaten höre ich von einem Mitglied 

des Gemeinderats ein möglicherweise ehrlicheres Argument: Bezahlbaren Wohnraum in Dossenheim 

zu schaffen, sei unmöglich; künftige Bauplätze für die eigenen Kinder vorzuhalten allerdings ein 

plausibler Grund für eine Fortschreibung des bisherigen Flächennutzungsplans. Was auch andere 

formulierten – Baureserve für die kommenden Generationen – erhält hier einen doch pikanten, aber 

zumindest ehrlichen Zusatz. Wohlstandswahrung auf Kosten globaler Umweltzerstörung: eine 

verstörende Sicht. 

Doch auch ohne diese leider reale Zuspitzung der Argumentation sollte doch mit Vernunft darüber 

nachgedacht werden, was wir den folgenden Generationen überlassen wollen. Gelegentlich kommt 

mir der Vergleich mit einem Fußballstadion. Es gibt dort ein Stück Grünfläche, welche die eigentliche 

Qualität des Besuchs ausmacht. Gerne würden allerdings mancherorts mehr Zuschauer in das 

Stadion. Nachgeben kann man diesem Druck wohl nur, wenn man den Rasen nach und nach mit 

Besucherplätzen füllt. Am Ende weiß dann allerdings niemand mehr, warum er noch im Stadion ist. 

Und hinterlassen wäre eine sinnlose Ansammlung baulicher Maßnahmen, weil schließlich keine 

Lebensqualität mehr erkennbar wird. 

Es bleibt noch die Begründung mit der Tradition: was schon über 40 Jahre so ist, muss nicht 

verändert werden. Darauf einzugehen lohnt angesichts der beängstigenden Veränderung der 

klimatischen Verhältnisse – global wie lokal ‐ den Buchstaben nicht. 

Die zahlreichen – durch viele Studien verifizierten – Argumente für eine Herausnahme des 

Augustenbühls aus dem Flächennutzungsplan brauchen an dieser Stelle keine weitere Erwähnung. 

Sie sind auf den Homepages des Augustenbühl e.V. und des BUND Dossenheim klar und verständlich 

formuliert. Sowohl in Anzahl als auch in Gewichtung überwiegen sie die Gegenargumente mehr als 

deutlich. Dass dies inzwischen auch in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen ist, war zuletzt 

auch bei der Veranstaltung der Gemeinde zur Bürgerbeteiligung beim Verfahren der Fortschreibung 

des Flächennutzungsplans klar zu erkennen. Ich vermute stark, dass auch die Anzahl der schriftlichen 

Stellungnahmen mit erdrückender Mehrheit diese Meinung stützt. 
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Meine – leider keineswegs von selbst sich beantwortende – Frage lautet daher, weshalb in 

Anbetracht dieses inhaltlichen und zahlenmäßigen Übergewichts noch länger über den Sachverhalt 

zu diskutieren wäre und wie man unter Berücksichtigung dieser Situation überhaupt einen einzigen 

Gedanken daran verschwenden könnte, diese hochwertige Fläche weiter als Wohnbaureserve 

auszuweisen. Der bereits getätigte Versuch, das Gebiet in seiner ökologischen Hochwertigkeit 

herabzusetzen, ist kläglich gescheitert bzw. hat das Gegenteil bewirkt. Es wäre nichts anderes als ein 

irreversibles Vergehen an unserer Umwelt, und dies auch in jeglicher Kompromiss‐Form. Ich wünsche 

dem Gemeinderat den Mut, einer global gedachten Vernunft Vorrang vor halbherzigen „politischen“ 

Schein‐Lösungen zu geben. 

Die Herausnahme des Augustenbühls aus dem Flächennutzungsplan erweist sich als alternativlos. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Sehr hohe  Bedeutung als Ausgleichskörper im Wasserkreislaufs 
steht im Flächensteckbrief,

 Und mittlere bzw hohe bis sehr hohe Bedeutung als Filter und 
Puffer für Schadstoffe.

Daher plädiere ich erstens für Innenraumentwicklung und für ein 
Leerstandskataster, das 2015 in einem Gemeinderatsbeschluss 
festgesetzt aber nie umgesetzt wurde und später von folgenden 
Gemeinderatsbeschlüssen abgelehnt wurde. Damit macht sich für 
mich die Gemeinde absolut unglaubwürdig, wenn sie 
vorhandenes Potential nicht erschließt und aktiv an ihrer 
Wohnraumzuführung mitwirkt. Auch das Einrichten einer 
Klimawerkstatt hat dann nur Feigenblattcharakter.

Die Bebauung am Raiffeisenplatz und anderswo hat gezeigt, dass 
bezahlbarer Wohnraum(ab 16 Euro/qm aufwärts) nicht auf 
privatem Gelände geschaffen wird. Größere Wohnraumoptionen 
bieten die Konversionsflächen in Heidelberg und Mannheim, 
ohne neue Flächen zu versiegeln.

Im Interesse vom Klimaschutz halte ich es für unverantwortlich 
neue Bebauungsflächen auszuweisen oder vorhandene ohne 
Rücksicht auf Flora-Fauna-Habitat-Nähe auszunutzen.

Naherholungsgebiete und Kaltluftschneisen  benötigen alle 
Bürger in Dossenheim, ob im Norden, Süden, Westen(oder
°Osten), wenn Dossenheim ein  attraktiver Wohnstandort bleiben 
will mit Bürgern, die sich für das Gemeinwohl engagieren.

Mit freundlichen Grüßen
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An den Nachbarschaftsverband 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Nachbarschaftsverband 
Heidelberg Mannheim 

Eing.: 0 1. AU6. 2022 

hiermit möchten wir als Anwohner des Gebietes „Oberfeld/Heimat" im Rahmen der 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß§ 3 Absatz 1 BauGB Stellung nehmen zur aktuellen 
Fortschreibung eines Flächennutzungsplans für Dossenheim. 

1. Subjektiver Vortrag zur Wohnbaufläche Augustenbühl

Unabhängig von den vielen objektiven Kriterien und den daraus hervorgegangenen 
Untersuchungen zur Wohnbaufläche „Augustenbühl" ist es für uns nicht ganz 
nachvollziehbar, dass ein damals als geeignetes Baugebiet nun circa 30 Jahre später neu 
diskutiert und entschieden werden soll. Und dies aufgrund gelungener Lobbyarbeit der 
Anwohner resp. Anreiher- Personen, die zum Teil in Doppelfunktion als Vortragende von 
BUND - und einem von den vorher genannten Beteiligten gegründete 
Interessengemeinschaft Augustenbühl e.V. durch eine doch subjektiv gefärbte Kampagne. 
Die Fragen die wir zur Subjektivität haben sind: 

• Haben diese betroffenen Personen damals bei Unterschrift von Kaufvertrag oder
Mietvertrag ihrer Immobilie dies r,icht mit dem Wissen getan, dass Augustanbühl als
Wohnbaufläche bereits kartiert wurde?

Auch wir als Anwohner  haben Grundstücke in den 70er 
Jahren erworben, die vom Lkw-Verkehr zum Steinbruch Leferenz benachteiligt waren 
aber solches Wissen beim Kauf auch gehabt. Es ist lächerlich sich danach über eine 
starke Verkehrsbelästigung zu beschweren. Personen, die Grundstücke neben der 
Kirche erwerben, können sich schließlich auch schlecht über die Lautstärke der 

Kirchenglocken beschweren, oder? 

• Sind die für das Gebiet „Augustenbühl" hauptsächlich vorgetragenen
Umweltfaktoren wie Fauna, Flora und Kaltwindschneisen etc. erst in den letzten 30
Jahren aufgetaucht, und war der Augustenbühl damals eine Einöde? Wohl nicht,
denn die Umwelt wurde damals wesentlich mehr in Ruhe gelassen im Vergleich zu
heute (Bebauung von angrenzenden Wohngebieten wie Rebgarten etc.) Waren die
Umweltfaktoren bei der Festlegung des Bauerwartungsgebiets damals unwichtig
bzw. ungeprüft? Hier fehlt mir eindeutig ein Vergleich mit den damaligen
Entscheidungsgrundlagen.

• Würde die gleiche Lobbyarbeit von BUND, die in Dossenheim stark vertretenen
Grünen und andere Interessenvereinigungen, die sich für Umwelt, Fauna und Flora
einsetzen auch ohne direkte Betroffenheit als Anwohner erfolgt sein? Klares Nein,
denn Umweltthemen wurden von diese Parteien bisher nur für Augustenbühl
vorgebracht; als ob die im Gutachten zur Augustenbühl genannten Vögel, Amphibien,
etc., die in unserem angrenzenden Gebiet „Oberfeld/Heimat" oder in den anderen
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Nachbarschaftsverband 

Heidelberg-Mannheim 

Glücksteinallee 11 

68163 Mannheim 

5. August 2022

Hiermit möchte ich meine persönliche Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans in 

Dossenheim abgeben. 

Ich fordere von den GemeinderätInnen des Gemeinderats Dossenheim eine mehrheitliche Entscheidung zur 
Herausnahme des Augustenbühls aus dem Flächennutzungsplan. 

Ich möchte vom Ausgangspunkt der heutigen Situation ausgehen: Nach einem Antrag von CDU und 

Bündnis90/Die Grünen vom 26.11.2019 wurde im Dossenheimer Gemeinderat folgender Entschluss zum 

Flächennutzungsplan gefasst: 

- 1. Die Gemeinde Dossenheim beantragt für das laufende Flächennutzungsplan-Verfahren für den

Gemarkungsbereich der Gemeinde Dossenheim das Ruhen des Verfahrens. Die bisherigen Darstellungen

bleiben bis auf weiteres bestehen. Der Nachbarschaftsverband wird von der Gemeinde gebeten, alternative

Flächen für eine bauliche Entwicklung zu prüfen. Alle hiernach in Zukunft vorstellbaren Varianten werden

gemäß einem noch festzulegenden Beteiligungsprozess mit den Bürgern diskutiert.

- 2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, die Bebaubarkeit auf den größtenteils gemeindeeigenen

Flächen entlang der bereits vorhandenen Infrastruktur im Bereich nördlicher Gassenweg und Am Rebgarten

zu prüfen und ein schlüssiges Konzept zur Wohnbebauung zu entwickeln, das den preisgebundenen, sozialen

Wohnungsbau prioritär, altersgerechtes Wohnen oder evtl. weitere Infrastruktur-Maßnahmen (wie z. B. ein

Hospiz) mit einbezieht.

Zunächst bedanke ich mich für die sorgsame Ausarbeitung der Alternativflächenprüfung des 
Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheims. Der Bürgerschaft wurde somit eine Möglichkeit gegeben, 
sich zu beteiligen und das transparent zur Verfügung gestellte Material zu sichten und abzuwägen. 

Es war in der Chronologie nie klar, ob eine Prüfung der Bebaubarkeit der vorhandenen Infrastruktur im 

Augustenbühl gleichzeitig oder nach einer Alternativflächenprüfung des Nachbarschaftsverbandes 

durchgeführt wird. Leider wurde durch Vermischung der Punkte 1 und 2 aus dem oben genannten Antrag aus 

dem ohnehin aufwändigen Thema Flächennutzungsplan ein komplexer Themenbereich, der bezahlbaren 

Wohnraum, Umweltschutz, partikuläre Interessen und Strategiedebatten über Wohnraum in Dossenheim 

vermischte und für den Bürger kaum mehr nachvollziehbar machte. Es ist bedauerlich, dass es nicht möglich 

war, das Umweltgutachten zum Augustenbühl abzuwarten.  

Das Umweltgutachten ist ein klares Statement für den kompletten Erhalt des Augustenbühls als Grünfläche 
und fordert die Herausnahme des Augustenbühls aus dem Flächennutzungsplan. 

Nun wurden aber zum Thema bezahlbarer Wohnraum Flächen am Rande des Gebiets im Gemeinderat 

ausführlich diskutiert und sind auch heute noch Teil der Diskussionen. Diese Flächen (ehemalige Baracke des 

Steinbruch Vatters, der Elefant am Gassenweg und Teile der Korngaß) werden im Umweltgutachten bei dem 

Thema Boden wie folgt beschrieben: Keine Angabe, Siedlung!  

Es liegen für Teile dieser Flurstücke wertvolle Artennachweise vor (Grauspecht, Grasfrosch, Gottesanbeterin 

und verschieden Vogelhabitate), es befindet sich dort die Blühwiese „bienenfreundliches Dossenheim“, 7 

hochstämmige Birken und eine große Saalweide, die als Frühblüher extrem wichtig für Wildbienen ist. Auf 

Teilen dieser Flächen befinden sich wertvolle Gärten und schattige, kühlende Plätze. Nach dem Abriss der 

Baracke Vatter wurde leider wertvoller Mutterboden abtransportiert und zum heutigen Schotterplatz gemacht. 
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Es ist davon auszugehen, dass diese weißen Flächen (keine Angaben, Siedlung) ebenfalls aus hochwertigen 

Böden bestehen. Es bleibt die Frage, warum diese Flächen nicht definiert wurden. Lössboden ist Boden des 

Jahres 2021: „Lössboden ist (laut Umweltbundesamt) ein wertvoller Boden im Ackerbau und erfüllt zahlreiche 

Funktionen – er speichert Nährstoffe, hält aber auch Schadstoffe zurück und hilft so, das Grundwasser sauber 

zu halten. Ohne eine neue Eiszeit kann er sich nicht erneut bilden. Deshalb müssen wir ihn schützen und 

erhalten.“ 

Der Städtebauliche Steckbrief des Augustenbühls wurde von der Gemeinde Dossenheim nicht veröffentlich. 

Hierin wird die Siedlungsstruktur mit GELB bezeichnet, also geeignet, aber trotzdem wird angemerkt: 

"Gleichwohl entsteht aufgrund der Höhenlage eine weiträumig sichtbare Bebauung in einem 
Landschaftsraum, der derzeit durch die Weinberge und den Übergang zum Odenwald hin als besonders 
hochwertig anzusehen ist."  
Und es wird darauf hingewiesen, dass der Augustenbühl im Plangebiet des Integrierten ländlichen 
Entwicklungskonzepts „Blühende Badische Bergstraße“ (ILEK) liegt. Die Bergstraßenlandschaft soll unbedingt 

erhalten bleiben. 

Selbst wenn die Erreichbarkeit des Augustenbühls zur Schiene günstig ist, erlaube ich mir die Feststellung, dass 

die Bushaltepunkte im gesamten Gebiet (im Moment das Gemeinde Taxi mit zwei Fahrten am Vormittag) kein 

ausreichendes Kriterium für gute Erreichbarkeit darstellen. 

Bei den Artennachweisen beschränkt sich die Prüfung auf die Vögel, was in Hinblick auf das angrenzende 

Vogelschutzgebiet plausibel ist. Jedoch wurden über einige Jahre aus dem Augustenbühl sehr viele Arten bei 
der LUBW (Reptilien, Amphibien, Hirschkäfer, Gottesanbeterinnen) und ornitho.de (Vögel) gemeldet. Diese 

Nachweise wurden nicht berücksichtigt. Es ist beunruhigend, dass in der Bürgerbeteiligungsveranstaltung auf 

die Frage der Vollständigkeit der Artennachweise auf nachgelagerte Ebene hingewiesen wurde. Das würde 

voraussetzen, dass der Augustenbühl nicht aus dem Flächennutzungsplan genommen würde.  

Im Umweltgutachten heißt es hierzu: 

Tiere und Pflanzen: Eine abschließende Prüfung des Ausgleichs hat auf nachgelagerter Ebene zu erfolgen. 
Nachfolgend finden Sie Tiere und Pflanzen aus dem Augustenbühl, die auf der Roten Liste Baden - 

Württemberg gelistet sind und größtenteils an die LUBW und ornitho.de gemeldet wurden: 

Gottesanbeterin, Hirschkäfer männlich und weiblich, Zwergfledermaus, Mispel (Baumart), Gartenrotschwanz, 

Zauneidechse, Feldhase, Erdkröte, Grasfrosch, Wechselkröte, Grauspecht 
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Die LUBW weist in ihrem Kartendienst nach, dass der Augustenbühl in einer der größten unzerschnittenen 
Landschaften Nordbadens liegt. Es muss Priorität haben, große unzerschnittene Gebiete zu schützen, vor allem 

für die Artenvielfalt und deren genetischen Austausch. 

Die Ergebnisse der Offenlandbiotopkartierung der LUBW, die für diesen Herbst veröffentlicht werden sollen, 

wurden noch nicht berücksichtigt. Sie werden weitere Argumente für den Erhalt des Augustenbühls als 

Grünfläche liefern. 

Die Interaktion von Arten, die im nahegelegenen FFH Schutzgebiet und im angrenzenden Vogelschutzgebiet 

stattfindet, muss auch für den Augustbühl weiter erhalten bleiben. Eine Verschlechterung durch Bebauung des 

Augustenbühls für die Schutzgebiete darf nicht eintreten. Dafür wurden Erhaltungsziele für die benachbarten 

Schutzgebiete formuliert. 

Das Thema Ausgleichsmaßnahmen hat in der kontrovers geführten Diskussion zum Flächennutzungsplan 

ebenso für großes Unverständnis gesorgt. Mit angesparten Ökopunkten ist es möglich, bauliche Eingriffe in die 

Natur auszugleichen. Im Umweltgutachten, das den ökologischen Wert des Augustenbühls darstellen soll, wird 

auf 5 von 35 Seiten aufgeführt, welche Ökopunkte zum Ausgleich des überplanten Gebiets vonnöten wären. An 

anderer Stelle hatte sich in Dossenheim die Auseinandersetzung mit Ökopunkten im Gemeinderat in den 

letzten Monaten schon entfacht. Vorzurechnen, wie viele Ökopunkte ein neues Baugebiet ausgleichen, ist in 

Zeiten von Diskussionen um die Endlichkeit von Fläche für die Bürgerschaft nicht nachvollziehbar. 

Um bezahlbaren Wohnraum und hier besonders bezahlbaren Mietwohnraum zu schaffen, bedarf es 

gemeindeeigener Flächen. Diese waren noch „Am Rebgarten“ und neben Kaufland „Lise Meitner Straße“ 

ausreichend vorhanden. Sie wurden mit hochpreisigen Immobilien bebaut. Mit der Diskussion um bezahlbaren 

Wohnraum wurde somit leider spät begonnen. 

Unser geliebtes Naherholungsgebiet Augustenbühl muss erhalten bleiben als Erfahrungsraum für kommende 

Generationen. Vom Ort aus haben wir einen unverbauten Zugang zur freien Landschaft, der für unsere 

seelische Gesundheit von großer Bedeutung ist. Das aufgeheizte Klima findet hier Abkühlung. Pflanzen, Tiere 

und Menschen brauchen diese Temperaturlinderung in immer heißer werden Sommern. 

Die Natur kann nicht verhandeln: Deshalb bedanke ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern Dossenheims, 
die sich dafür einsetzen, dass der Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan genommen wird! 

Ich zähle auf den Gemeinderat und seine Entscheidung, dass der Augustenbühl vollständig aus dem 

Flächennutzungsplan herausgenommen wird. Ebenso bitte ich den Nachbarschaftsverband um die 

Herausnahme des kompletten Augustenbühls aus dem Flächennutzungsplan. 
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Dossenheim, den 30.07.2022 

An den Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim 

Stellungnahme für die ersatzlose Herausnahme des Augustenbühls aus dem 
Flächennutzungsplan für Dossenheim 

Der Augustenbühl stellt einen wichtigen und absolut schützenswerten Lebensraum für 
zahlreiche Pflanzen und Tiere ganz unterschiedlicher Arten dar, dies wurde auch in dem 
kürzlich erstellten Gutachten der Gemeinde aufgezeigt. Hier besteht ein ökologisch 
wertvolles und strukturreiches Gebiet, das das Erscheinungsbild der typischen 
Bergstraßenlandschaft prägt. Diese Grünzugschneise ist reich an heimischen Bäumen und 
Sträuchern, die für Vögel, Eidechsen, Fledermäuse, Amphibien und Insekten äußerst 
wichtige Nahrungs- und Nistangebote bieten.  

Auch für die Menschen der Umgebung, die Bürger:innen Dossenheims, sind diese 
einzigartigen, ökologisch wertvollen Naturflächen von großer Bedeutung als Naherholung 
und vor dem Hintergrund der Klimakrise und der zunehmend heißer werdenden Sommer als 
Kaltluftentstehungsgebiet. Mit seinem Mikroklima trägt der Augustenbühl in besonderem 
Maße durch abfallende kühlende Luft zum Wohlergehen aller bei.  

Zum Wohle der ganzen Gemeinde muss daher von einer Zerstörung der ökologisch 
bedeutsamen Freifläche des Augustenbühls Abstand genommen werden! Eine Bebauung 
wäre eine nicht wiedergutzumachende und nicht auszugleichende Entscheidung! Im 
Gegenteil sollte der Augustenbühl als besonderes Schutzgebiet ausgewiesen werden! 

In unserem derzeitigen linearen System wird dem Menschen und der Natur viel abverlangt, 
daher MUSS sich unser Tun und Handeln an natürlichen Kreisläufen orientieren. Der Wert 
unserer Gemeinde kann nur durch die positiven sozialen Auswirkungen einer zirkulären 
Wirtschaft aufrechterhalten werden.  

Für eine zukunftsorientierte Entwicklung der gesamten Gemeinde muss der Augustenbühl 
daher als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan ersatzlos herausgenommen 
werden! Auch unsere wertvollen Ackerböden in Dossenheim dürfen nicht durch Versiegelung 
für den landwirtschaftlichen Anbau vor dem Hintergrund multipler Krisen verloren gehen!  

Ich bitte Sie, hier verantwortungsvoll in Ihrer Position mit Ihrer Entscheidungsgewalt 
umzugehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Aufgrund des Umsetzungsdefizits hinsichtlich der internationalen und nationalen Ziele zum Klimaschutz, zur 
Biodiversität und zur Flächenversiegelung und der völlig unsicheren Prognoselage zum zukünftigen 
Immobilienbedarf sollte in der Abwägung derzeit auf jegliche Ausweisung von neuen Baugebieten im 
Flächennutzungsplan verzichtet werden, insbesondere wenn es sich um so wertvolle Flächen wie das 
Augustenbühl oder um wertvolle Ackerböden handelt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Die Gedanken der weiteren Nachverdichtung und Aufstockung von Häusern oder ein Leerstandskatasters 
sind bestimmt gut gemeint, aber es sind keine Lösungen um den akuten 
Wohnungsbedarf in Dossenheim sowie der Region Heidelberg zu lösen, sondern eher theoretischer Natur, die in 
das Eigentum anderer eingreift und faktisch nicht planbar sind. Auch die Einwände mit den Aussagen 
der "Zukunftswerkstatt" von 2011, dass Dossenheim die Einwohneranzahl von ca. 12000 Einwohner nicht 
überschreiten sollte oder die Aussagen über das "Wohlgefühl" des Dossenheimers auf das geachtet werden 
sollte und dem Verlust des "dörflichen Charakters", sind keine Argumente gegen Wohnbaureservefläche bzw. 
einer Neubebauung. Die Aussagen der Zukunftswerkstatt von 2011 sollten im Hier und Jetzt neu bewertet werden, 
niemand konnte 2011 den heutigen Bedarf an Wohnraum für Familien und vieler anderer, der sich durch die 
Stärke der regionalen Wirtschaft, der Weiterentwicklung der Hochschulen in Heidelberg und Mannheim, dringend 
benötigtem Personal in allen Bereichen aus dem europäischem Ausland  (Pflege, Handwerk, IT, etc..  ) aber auch 
durch die Flüchtlingsbewegungen aus Nordafrika, Syrien, Afghanistan oder aktuell aus der Ukraine entwickelt hat 
voraussehen. 
Das Wohlgefühl oder der dörfliche Charakter sind eher emotionaler, subjektiver Natur. Hätte man den dörflichen 
Charakter der Vergangenheit erhalten wollen, hätte man weder Nachverdichten, West I und West II noch die 
Rebgärten für 69 Familien unterhalb des Augustenbühl als Wohnquartiere/ Neubaugebiete entwickeln dürfen. 

Bedauerlicherweise begegnen dem Thema viele emotional oder aus persönlichem Interesse, als nüchtern 
und objektiv (mit absurden Begründungen wie z.B. einer versprochen freien Sicht, der Feldrandlage in West I), es 
ist immer leicht aus einer komfortablen Situation heraus, gegen etwas zu sein (weil man in Dossenheim ja selbst 
schön wohnt und den super ausgebauten, getakteten öffentlichen Nahverkehr und das Radwegenetz täglich 
nutzen kann). Man muss sich aber auch in die Perspektive von vielen Familien und älteren Menschen versetzen, 
die passenden Wohnraum und eine gute moderne, umweltgerechte und effiziente Infrastruktur suchen und 
zwingend benötigen. 

Dagegen zu sein, unpraktikable Ideen oder Theorien hervorzubringen oder subjektives ideologisches schwarz / 
weiß Denken ist keine Lösung und bringt keine Lösungen. Man muss sich bewusst sein und werden, dass wir hier 
in einem sehr wohlhabenden Ballungsraum leben, reich an Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Geschichte, es 
werden zukünftig immer mehr Menschen in diese Region ziehen wollen und müssen.  

Ich verfolge die Entwicklung von Dossenheim seit Jahren und ich kann jedem versichern, die Bebauung der 
ehemaligen Steinbruchareale Leferenz (Petrus), Vatter (Rebgärten), West I und West II haben Dossenheim nicht 
geschadet, im Gegenteil die Vielfalt hat Dossenheim bereichert. Das Bauern- und Steinbrecherdorf hat sich durch 
den Zuzug der vielen Menschen einfach verändert, wie sich alles im Laufe der Zeit verändert. Schauen Sie sich 
Ihre Nachbarschaft oder den Gemeinderat an, dort sind etliche Menschen vertreten die in den letzten 10-20 
Jahren in Dossenheim mit Ihren Familien eine neue Heimat finden konnten, weil weitsichtige Gemeinderäte der 
Vergangenheit gestaltet und Entscheidungen getroffen haben. 

Mutige Entscheidungen treffen, gestalten und machen, anstatt blockieren und Schwarzmalerei.... wir 
brauchen mehr den je vernünftige Lösungen. 

Mit freundlichen Grüßen  
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Von:   
Gesendet: Montag, 1. August 2022 15:04 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Cc: 
Betreff: augustenbühl dossenheim 

sehr geehrte damen und herren, 
anbei meine stellungnahme zum flächenutzungspla in dossenheim. ich plädiere dringlichst dafür, den augustenbühl 
als wohnbaureserve aus dem flächennutzungsplan für dossenheim herauszunehmen. ich schließe mich den 
argumenten des augustenbühl e. V. vollinhaltlich an, wie sie im gemeindeblatt vom 29.07.2022, s. 25–27 
ausführlich dargelegt wurden.  
mit freundlichem gruß, 

130









2

Von großer Bedeutung ist angesichts des Klimawandels insbesondere, dass der Augustenbühl zum einen 
selbst  ein Kaltluftentstehungsgebiet ist, andererseits würde seine Bebauung aber auch die aus dem 
Odenwald heranströmende Kaltluft auf ihrem Weg in die darunterliegenden Ortsteile blockieren. Ein 
solches Gebiet ist nicht zu ersetzen bzw. sein Verlust kann nicht ausgeglichen werden. Eine entsprechende 
Frage bei der Informationsveranstaltung am 4. Juli in Dossenheim konnte dann auch nicht beantwortet 
werden bzw. verwies man vage auf eventuelle Vorschriften in einem möglichen Bebauungsplan. 

Ich hoffe sehr, dass der Dossenheimer Gemeinderat sich der Bewertung des Umweltgutachtens anschließt 
und die Herausnahme des Augustenbühls als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan beantragt. 
Damit wäre dieses schöne Stück Landschaft nach so vielen Jahren endlich gesichert und alle Eigentümer 
und Pächter dort hätten eine klare Perspektive. 

Verfolgt man die Diskussion um mögliche Flächennutzung, erhält man zuweilen den Eindruck, Dossenheim 
hätte ein erhebliches Defizit an Neubaugebieten. Das Gegenteil ist der Fall. In den letzten Jahrzehnten hat 
sich Dossenheim enorm vergrößert, die Bevölkerungszahl ist zwischen 1970 und 2020 um 46 % gewachsen. 
Boden ist nun einmal eine endliche Ressource, mit der es deshalb sorgsam umzugehen gilt.  

Bauen, bauen, bauen wird als Mittel gegen den Wohnraummangel propagiert. Eine allzu simple Antwort! In 
der Region wurde und wird durchaus viel gebaut. Allerdings viel bezahlbarer ist der Wohnraum dadurch 
bisher nicht geworden. Insbesondere herrscht ein Mangel an erschwinglichen Mietwohnungen. Haben wir 
also eher ein Problem mit der Bezahlbarkeit von Wohnraum denn mit der Verfügbarkeit? Hier sind m.E. 
Antworten und weitere Anstrengungen dringend gefragt. Mietpreisbindungen sind ein Mittel der 
Preiskontrolle, sie müssen allerdings langfristig gelten und nicht nur für wenige Jahre.  

Das Areal Augustenbühl ist jedenfalls ökologisch zu hochwertig und für die Kulturlandschaft an der 
Bergstraße zu wertvoll, um es zu versiegeln und zu bebauen! 
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Areale, die eine vielfältige Flora und Fauna aufweisen. Dossenheim, das sich 

bienenfreundliche Gemeinde nennt, hat doch selbst ein Interesse an einer intakten Natur 

und der Bewahrung dieser Grün‐ und Erholungsflächen. Gerade die attraktive Lage mit 

kurzen Wegen in Wald, Feld, Steinbruch und Weinberge macht Dossenheim so lebenswert. 

Verständlicherweise möchten viele Menschen hier und in der Region leben. Dossenheim hat 

in den letzten Jahren mit den Neubaugebieten „West II“, „Ecologis“, „Am Kirchberg“ und 

„Waldfrieden“ große Flächen für eine Erweiterung bereit gestellt. Aber irgendwann sind die 

Grenzen für ein weiteres Wachstum erreicht. Der Autoverkehr samt Parkplatznot  ist jetzt 

schon ein großes Thema und der zusätzliche Lärm, die Abgase und Versiegelung stehen einer 

klimafreundlichen Gemeinde entgegen. Außerdem ist die notwendige Infrastruktur mit 

Kinderbetreuung, Schulplätzen etc. nicht gewährleistet. Wie schwierig ist es schon heute, 

Erzieherinnen und Erzieher für die Kindergärten zu finden, deren Betreuungsangebote 

teilweise schon eingeschränkt werden mussten. 

Die geschilderte Sachlage bringt mich zu dem eindeutigen Ergebnis, dass der Augustenbühl 

als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim herausgenommen wird 

und dass die alternativen Areale in den Flächennutzungsplan nicht aufgenommen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

138



Dossenheim, den 1. August 2022

Stellungnahme zum Flächennutzungsplan für Dossenheim

Flächennutzungsplan (FNP) allgemein

Obwohl der Rhein-Neckar Raum jetzt schon zu den am dichtesten besiedelten Gebieten in
Deutschland zählt, weist der aktuelle FNP jeweils mehrere hundert Hektar an neuen Wohnbau-
und Gewerbeflächen aus.
Das steht in krassem Gegensatz zu dem Ziel der Landesregierung bezgl. der
Flächenversiegelung:

"Langfristiges Ziel für Baden-Württemberg ist die Netto-Null" [1]

Wie soll dieses Ziel jemals erreicht werden, wenn fortlaufend immer mehr Flächen ver- aber
keine Flächen wieder entsiegelt werden?

Der Oberrheingraben gehört durch seine geographische Lage, geologische Historie, und den
(derzeit noch) hervorragenden klimatischen Bedingungen zu den fruchtbarsten Gegenden
Deutschlands. Gerade im Hinblick auf die akt. Diskussion über die Wiederbewirtschaftung von
stillgelegten Brachflächen ist es nicht mehr vertretbar, weitere landwirtschaftlich genutzte
Flächen zu verlieren. Einmal zerstörte Böden gehen für Jahrzehnte verloren!

Dossenheim

In den letzten Jahren wurden in Dossenheim - wie auch im gesamten Bereich des FNP -
eine Vielzahl von Baugebieten ausgewiesen und bebaut (West I u. II, Mühltal, Rebgarten,
Goetheplatz, akt. Raiffeisenplatz und Bergstr. Nord usw.).
Jedesmal wurde der Wohnraumbedarf als Hauptgrund angeführt.
Es sind dabei hunderte von Häusern und Wohnungen entstanden, jedoch hat sich der
Wohnungsdruck nicht verringert - im Gegenteil er stieg immer mehr an.
Dass immer mehr Bebauung der richtige Weg ist scheint daher doch sehr zweifelhaft!

Dennoch wird weiterhin die Frage nach neuen Wohnbauflächen gestellt.
Das Umweltgutachten[2] zeigt, daß es keine geeigneten Flächen mehr gibt.

Die dort genannten Prüfflächen 3 und 4 sind  - neben dem Augustenbühl - die letzten
Grünflächen in Dossenheim und als Freizeit und Erholungsflächen kaum zu ersetzen.
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Die beiden Prüfflächen 1 und 2 werden weitgehend landwirtschaftlich genutzt (vorwiegend
Gemüseanbau) und sind für die regionale Versorgung mit Lebensmitteln sowie als
Erholungsflächen viel zu kostbar um sie dem "Wohnungsbauwahn" zu opfern.

Augustenbühl

Gegen eine Bebauung des Augustenbühls spricht eine Vielzahl von Argumenten.
Ich möchte diese hier nicht weiter aufzählen - sie dürften allgemein bekannt sein - und verweise
auf die Seite des Vereins Augustenbühl e.V. [3].

Dennoch ein paar Zitate aus dem Umweltgutachten ([2], Seite 21/22):

"Unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die verschiedenen Schutzgüter
ist das Gebiet größtenteils als ungeeignet und hochempfindlich gegenüber
Bebauung anzusehen."

"Im Falle einer Bebauung ist ein hoher Ausgleichbedarf vor allem durch den
Eingriff in die Schutzgüter Pflanzen und Tiere sowie Boden zu erwarten.
Eine vollständige Bebauung des Gebietes ist nahezu nicht kompensierbar, Teilbereiche
wären ausgleichbar."

"Es wird trotz möglicher Minimierung des Eingriffs aus ökologischer Sicht
empfohlen, das Gebiet möglichst umfassend aus der Planung zu nehmen
und in seiner jetzigen Form zu erhalten."

Das Umweltgutachten zeigt eindeutig, daß eine Bebauung des Gebietes unverantwortlich wäre.
(Selbst unter Berücksichtigung des doch recht fragwürdigen Systems der "Ökopunkte" wäre eine
Kompensation nicht möglich)

Fazit

Aus den o.g. Gründen lehne ich die Ausweisung weiterer Flächen - sowohl für Wohnungsbau als
auch Gewerbe – ab, und fordere insbesondere die Herausnahme des Augustenbühls als
Wohnbaureserve aus dem FNP!

Quellen / Links

[1] "https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/boden/flaecheninanspruchnahme" (Stand: 30.07.2022)

[2] "http://nachbarschaftsverband.de/fnp/verfahren_laufend/Dossenheim_FNP_Fortschreibung/
FNP_Dossenheim_Umweltgutachten.pdf"

[3] "https://www.augustenbuehl.de/entscheidung-zum-augustenb%C3%BChl"
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An den  
Nachbarschaftsverband 
Heidelberg - Mannheim 

Dossenheim, den 02.08.2022 

Stellungnahme zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans in Dossenheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o.g. Thema, insbesondere der Diskussion, den FNP hinsichtlich des „Augustenbühl“ 
nicht fortzuschreiben, nehmen nehmen wir wie folgt Stellung: 

In der Bürgerinformationsveranstaltung vom 4. Juli 2022 wurde dieses Thema ausführlich 
erörtert.  
Dabei stellte sich heraus, dass auch alle alternativ in Betracht kommenden Gebiete 
problembelastet sind.  

So wurde es bereits vor etwa  20 Jahren abgelehnt, die erstaunlicherweise jetzt wieder zur 
Diskussion stehende Alternativfläche „Schwertäcker“, aus  Gründen des  Naturschutzes 
sowie der Naherholung, in den FNP aufzunehmen. Es dürfte stark zu bezweifeln sein, 
dass dies neuerdings anders zu bewerten wäre.  

Aber auch bei den beiden anderen Alternativflächen nördlich und südlich der 
Schwabenheimer Straße, würde es bedeuten, das in diesem Areal weitere, sehr fruchtbare 
und intensiv genutzte Ackerbaufläche verloren ginge. Die Bodenverdichtung würde zu 
einem kompletten Verlust der dort bestehenden Biotope führen und das Landschaftsbild 
würde stark verändert. Der Ortsrand würde noch mehr nach Westen verschoben werden 
und ein weiteres Siedlungsgebiet unterhalb der als Umgehung gedachten Randstraße 
entstehen.  
Die Gegend zählt zudem als Kaltluftsammel- und Abflussfläche, welche durch eine 
Bebauung völlig verloren ginge, selbstverständlich mit Auswirkungen auf das angrenzende 
Siedlungsgebiet. 

Im Interesse einer Gemeinde sollte es außerdem liegen, sich bebauungssmäßig nicht zu 
weit vom Ortskern zu entfernen, sondern eine gebündelte Besiedelung sowie 
Innenkernverdichtung zu forcieren. Diese wäre bei beiden Gebieten jenseits der 
Schwabenheimer Straße nicht der Fall.  

Sofern darauf abgestellt wird, das „Augustenbühl“ sei eine Frischluftschneise, die bei einer 
eventuell späteren Bebauung ohne Ausgleich komplett verloren ginge, so ist dies nicht 
ganz richtig.  Je nach Art des Bebauungsplans und der Vorschriften für die künftigen 
Bauherren bzgl. der Dachflächen, Ausrichtung der Häuser und ähnlichem bleibt durchaus 
genug Spielraum, größere Teile dieser Kaltluftschneise zu erhalten. Hier spielt eine gute 
Planung eine wichtige Rolle. Im übrigen betrifft wie bereits angesprochen, diese 
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Die Tatsache, dass einzelne Aspekte nicht umfänglich untersucht wurden, sondern eher überraschend lückenhaft 
bleiben, d.h. 

 konkrete Auswirkung einer Bebauung auf Kaltlufenstehung im Augusenbühl selbst sowie Auswirkung
einer Bebauung auf Fallwinde aus dem Odenwaldhängen

 unvollständige Bewertung der Vogelpopulation
 keinerlei Betrachtung weiterer aussagekräftiger Tier- oder Pflanzenarten und Habitate
 aus unserer Sicht auch wenig Konkretes zur negativen Konsequenz auf die unmittelbar benachbarten

und unter besonderem Schutz stehenden Natura 2000, FFH-, Landschaft- und Vogelschutz-Gebiete
 unzureichende Bewertung von Leerstand und Baulücken und deren Fördermöglichkeiten

und sie in Ihrem Gutachten trotzdem zu dem klaren Statement kommen, dass 
 „Unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Schutzgüter ist das Gebiet großenteils als ungeeignet

und hochempfindlich gegenüber Bebauung anzusehen.“
(abschließende Beurteilung der Schutzgüter im Umweltgutachten)

 „Es wird trotz möglicher Minimierung des Eingriffs aus ökologischer Sicht empfohlen, das Gebiet
möglichst umfassend aus der Planung zu nehmen und in seiner jetzigen Form zu erhalten.“
(abschließende Empfehlung im Umweltgutachten)

lässt für uns nur den Schluß zu, dass es gar keiner weiterführenden Untersuchungen mehr bedarf, sondern es nur die 
zwingende Kosequenz sein kann und muss, von diesem besonderen sensiblen und erhaltungswürdigen Gebiet als 
möglichen Bebauungsfläche abzusehen. 
Es liegen nun wirklich genügend Fakten auf dem Tisch, die eine Herausnahme des gesamten Gebietes der Fläche 
Augustenbühl aus der Planung nicht nur rechtfertigen, sondern geradezu erzwingen. 
Die zusätzlichen – und schwerer messbaren Aspekte und „soft facts“ wie geschätzes Naherholungsgebiet für Körper 
und Geist, Begegnung in und mit der Natur, Freizeitwert, kommen unstrittig ergänzend hinzu.  

Daher wollen und müssen wir Sie, sehr geehrte MitarbeiterInnen des Nachbarschaftsverbandes  - wie auch an die 
GemeinderätInnen, eindringlich bitten, auffordern und ermutigen, auch von Ihrer Seite ein klares und mutiges Zeichen 
der Zeit zu setzen.  
Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten, Baulandoptionen auszuweisen UND gleichzeitig Ihre Verantwortung für – 
nachgewiesenermaßen - schützenswerte Natur Ausdruck zu verleihen, um uns allen, den Dossenheimern wie allen 
Bewohnern im Nachbarschaftsverband und darüber hinaus, heutigen und kommenden Generationen, einen respekt- 
und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur zu demonstrieren und sicherzustellen. 

Es bieten sich nicht oft eine so großartige Möglichkeit, Konkretes für Klimaschutz, Biodiversität, gegen 
Insektensterben mit allen Konsequenzen, somit Respekt und Verantwortung für die Natur und damit für uns alle – zu 
tun. Lassen Sie konkrete Taten sprechen. 

Daher nochmals die eindringliche Bitte und Aufforderung, sowohl an die MitarbeiterInnen des 
Nachbarschaftsverbandes wie auch an die GemeinderätInnen -  die Gesamtfläche Augustenbühl aus dem 
Flächennutzungsplan als Wohnbaureserve herauszunehmen. 

Auch die unten aufgeführten Argumente von BUND Dossenheim und Augustenbühl e.V. dankenswerterweise 
zusammengestellten Argumente teilen wir und fügen sie daher gerne auch nochmals mit an. 

Artenschutz 

 Der Augustenbühl wurde mehrfach von Martin Müller, Leiter der Planungsgruppe des
Nachbarschaftsverbandes Heidelberg – Mannheim, als die hochwertigste aller 90(!) untersuchten Flächen
in 18 Gemeinden des Rhein‐Neckar‐Kreises bezeichnet.

 Der Augustenbühl ist im Übergang zum Landschaftsschutz‐, Vogelschutzgebiet und FFH‐Gebiet ein
besonders hochwertiges Habitat für Vögel, Reptilien, Fledermäuse und Insekten. Darunter sind besonders
geschützte und gefährdete Arten wie der Grauspecht (Kategorie 2), Gartenrotschanz (Vorwarnliste), Zaun‐
(Vorwarnliste) und Mauereidechse (Kategorie 2, FFH‐ Anhang IV), Körnerbock (Kategorie 1), Hirschkäfer
(Kategorie 3, FFH‐Anhang II), Gottesanbeterin (Kategorie 3).

 Der reich strukturierte Augustenbühl ist u.a. mit seinem Insektenvorkommen Nahrungsraum für das
Vogelschutzgebiet, für das ein Verschlechterungsverbot besteht. Das bedeutet: Es gilt den günstigen
Erhaltungszustand für Lebensräume und Arten herzustellen.

 Eine Teil‐, Rand‐ oder gar Komplettbebauung im Augustenbühl würde ein erhebliches Maß zusätzlicher
Lichtverschmutzung mit sich bringen, von der insbesondere das Vogelschutz‐ und FFH‐Gebiet betroffen
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wären. Aktuelle Forschungsergebnisse machen Lichtverschmutzung zunehmend für den dramatischen 
Rückgang von nacht‐ und dämmerungsaktiven Lebewesen und das Insektensterben verantwortlich. Der 
Verlust der Biodiversität hat demnach viel damit zu tun, wieviel künstliches Licht wir unserer Umwelt 
zumuten. Pflanzen suggerieren durch zu viel Licht „Sommer“. Sie treiben früher aus und werfen ihr Laub 
später ab, was Frostschäden verursacht. Blattflächen an Bäumen und Sträuchern vergrößern sich, sie 
werden weniger dürreresistent. Tiere leiden besonders: Nachtaktive Insekten werden von künstlichem Licht 
angezogen und verenden dort schnell. So gehen sie Singvögeln und andere Arten als Nahrungsquelle 
verloren. Zugvögel finden nach ihrer Ankunft nicht mehr die Insekten vor, die in ihre Nahrungskette passen. 
Die Vorkommen verschiedener Insekten verrutschen zeitlich. Die extrem lichtscheuen Fledermäuse meiden 
beleuchtete Orte. Je mehr Kunstlicht überall, desto weniger Jagdgebiete und Quartiere finden sie. Mit dem 
Verschlechterungsverbot, das für das Vogelschutzgebiet gilt, lässt sich dies nicht vereinbaren  

 Bei der Erfassung der Vögel für das Umweltgutachten wurden mit dem Beginn des Erfassungszeitraums im
Mai die methodischen Standards des Dachverbands Deutscher Avifaunisten (DDA) nicht eingehalten, was
insbesondere Auswirkungen auf die Qualität des Arteninventars hat. Zudem wurden leicht zugängliche und
bereits hinterlegte Artennachweise zu Reptilien, Amphibien, Fledermäuse und Insekten nicht berücksichtigt.

Bodenschutz 

 Im Umweltgutachten wird dem Bodenschutz „aufgrund der insgesamt hohen Bodenfunktionen“ im Bereich
der Prüffläche Augustenbühl „eine hohe Bedeutung“ beigemessen. Darin heißt es: „Durch eine potentielle
Bebauung würden hochwertige Böden versiegelt, verdichtet und umgelagert werden. Die Bodenfunktionen
würden in diesen Bereichen weitgehend verloren gehen.“

Klimaschutz 

 Der Augustenbühl ist mit ca. 11 ha ein großes zusammenhängendes Kaltluftentstehungsgebiet, das vor dem
Hintergrund der voranschreitenden Klimakrise zwingend erhalten werden muss. Im Umweltgutachten heißt
es dazu: „Bestand ‐Kaltluftentstehungsgebiet mit mäßig bis guten Abflussbedingungen; Freifläche mit hoher
klimatisch‐lufthygienischer Ausgleichfunktion. Konflikt:  Verlust von Kaltluftentstehungsgebiet und von
Freifläche mit hoher Ausgleichsfunktion.“ Ein Wegfall wäre nicht auszugleichen und hätte erhebliche Folgen
für das Klima im ganzen Ort. Daher ist eine abschließende Bewertung mit „Gelb“, d.h. mittlerem
Konfliktpotenzial, nicht nachzuvollziehen. Die einzig logische Konsequenz kann hier nur eine Bewertung mit
„Rot“, d.h. hohem Konfliktpotenzial, sein.

Wohnbau und bezahlbarer Wohnraum 

 Die Erfassung der Innenentwicklungspotenziale im DSK‐Konzept verzeichnet mit Bauflächen (Baulücken,
Nachverdichtung etc.), 66 bislang ungenutzte Flächen mit einer Gesamtgröße von 3,8 ha! Dies ist ein
enormes Potenzial für das es kreative, moderne Lösungen bedarf.

 Die Erfassung der Innenentwicklungspotenziale im DSK‐Konzept erhebt ausschließlich Bauflächen
(Baulücken, Nachverdichtung etc.), keinerlei Leerstände. Letztere werden offenbar nicht als Potenzial
betrachtet, was einen erheblichen Mangel darstellt. Zumal durch eine einfache Datenverschneidung von
Daten des Einwohnermeldeamtes mit Daten des Liegenschaftskatasters zu Wohngebäuden zeigen sich grob
die leerstehenden Ein‐ und Zweifamilienhäuser (EZFH) im Bestand (niemand im Gebäude gemeldet). Die
gleiche Datenverschneidung mit der Angabe „jüngster Bewohner über 70 Jahre“ zeigt sofort das
Leerstandspotenzial der nächsten 10 bis 20 Jahre bei den EZFH. Dieses ist enorm.

 Die Bevölkerungszahl Dossenheims ist zwischen 1970 und 2020 um 46% gewachsen. Dies hat zur Folge, dass
bereits jetzt die Grenzen der Infrastruktur bei Kindergärten, Schulen, Seniorenunterkünften etc. erreicht
sind. Ein weiteres Wachstum bedürfe daher auch hier zusätzlicher Angebote. In Heidelberg war die
Bevölkerungszunahme in diesem Zeitraum mit plus 22% deutlich geringer trotz der Entstehung eines neuen
Stadtteils, der Bahnstadt. Da es sich um ehemaliges Gelände der Bundesbahn handelt, findet kein
Flächenfraß statt. In Mannheim ergab sich mit minus 3,4%  im gleichen Zeitraum sogar eine Abnahme.

 Zudem entsteht in Heidelberg gerade auf der Konversionsfläche des Patrick‐Henry‐Village ein neues
Stadtviertel für 10.000 Menschen. 50% der geplanten Wohnungen sollen Mietwohnungen sein und alle
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Preissegmente einbezogen werden. Das sollte die Regionalplanung in der Metropolregion berücksichtigen, 
wenn es um die Erstellung des Flächennutzungsplanes geht. 

Kulturlandschaft 

 Die zusammenfassende Erklärung zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans formuliert: „Im
Rahmen der Gesamtfortschreibung wurden in einem ersten Schritt die Entwicklungsmöglichkeiten der
Gemeinden mit Blick auf die räumlichen Gegebenheiten geprüft. Diese begrenzen in vielen
Mitgliedsgemeinden die Siedlungsentwicklung sehr deutlich. Insbesondere entlang der Bergstraße und dem
Rhein liegen Außenbereichsflächen, die eine hohe Qualität hinsichtlich Naturschutz und Landschaftsbild
aufweisen. Diese kommen deshalb für eine bauliche Inanspruchnahme nicht in Frage.“ Das bedeutet: Die
Kulturlandschaft Bergstraße, wie sie im Augustenbühl vorliegt, muss erhalten bleiben.
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Menschen, die bereits in Dossenheim leben? 

Ich gehe etwa jeden zweiten Tag dort spazieren und 
kann dabei fast immer bemerken, wie die Luft an der 
dörflichen Bebauungsgrenze sofort kühler und besser 
wird.  
Für ältere Menschen, die in der Dorfmitte leben, nicht 
mehr so gut zu Fuß sind und keine großen Steigungen 
mehr laufen können, ist der Augustenbühl ein echtes 
Naherhohlungsgebiet. Aber auch junge Menschen 
haben dort ihren Treffpunkt. 
Außerdem wird man, wenn das mit dem Krieg und 
der damit verbundenen Rezession so weitergeht, 
irgendwann mal froh über die fruchtbaren Gärten sein 
und auch den Baugrund nicht mehr brauchen, weil die 
Wohnfläche pro Kopf einfach dadurch sinkt, weil die 
Leute es sich nicht mehr leisten können. 
Auch fände ich es komisch, wenn man wie gerade 
geschehen eine Kooperationsvereinbarung zum 
Klimaschutz unterschreibt und dann eine Fläche 
zupflastern lässt, die ebenso das Mikroklima im Dorf, 
wie auch das globale Klima positiv beeinflusst.  

Sicher lassen sich noch viele weitere Argumente 
finden, aber diese scheinen mir persönlich die 
wichtigsten und ich hätte gerne, dass der 
Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem 
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Von: 
Gesendet: Mittwoch, 3. August 2022 12:47 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Betreff: Flächennutzungsplan für Dossenheim ‐ Herausnahme Augustenbühl 

 Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der Bürgerbeteiligung zur 3. Offenlage zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
für Dossenheim teile ich mit, dass ich darum bitte, den Augustenbühl als Wohnbaureserve aus 
dem Flächennutzungsplan für Dossenheim herauszunehmen. 

Zur Begründung verweise ich auf die einschlägigen Passagen „Artenschutz“, „Bodenschutz“, 
„Klimaschutz“ usw. der Seite www.augustenbuehl.de/entscheidung-zum-augustenbühl/ und 
fordere auf, diese Argumente entsprechend zu gewichten. 

Mit freundlichen Grüßen 

160



















Augustenbühl - Das Wertvolle bewahren. 

Die Frage einer möglichen Bebauung des Augustenbühls ist eine Abwägungsentscheidung 
zwischen den Wohnbedürfnissen der Menschen, die in Dossenheim leben möchten und dem 
Erhalt der Qualität des Lebensraums in und um Dossenheim.  

Als Gründungsmitglied des Vereins Augustenbühl e.V. ist mir von Anfang an der Erhalt des 
Augustenbühls als Kulturraum, als ökologisch und klimatisch schutzbedürftige Naturfläche und 
als Naherholungsgebiet für alle Dossenheimer ein erstrebenswertes Ziel.  

Allerdings haben die Diskussionen der letzten 2 Jahre gezeigt, dass die Fragen komplex sind 
und sich nicht auf den Augustenbühl reduzieren lassen. Vielmehr muss sich Dossenheim daran 
messen lassen, ob es mutig genug ist Schützenswertes zu bewahren und gleichzeitig klug 
genug die Entwicklung im Inneren zukunftssicher zu bewerkstelligen.  

Bei dieser Entscheidung sind aus meiner Sicht mehrere Dinge zu beachten: 

Bewahrung ökologischer Schutzflächen – Wie können wir den Wohnraumbedürfnissen der 
Einwohner von Dossenheim gerecht werden, ohne kulturell und ökologische wertvolle Flächen 
unwiederbringbar zu vernichten? In einer Zeit, in der wir die Klimaveränderung täglich spüren, 
ist der Erhalt von erfahrbarem, ökologische reichen Landschaften für unsere Kinder und 
Kindeskinder essenziell. Die Speicherung von Feuchtigkeit und Kühle ist in diesen Tagen ein 
offensichtliches Desiderat. In Zeiten, wo unsere Kinder sich in „Fridays for Future“ oder 
„Extinction Rebellion“ engagieren, ist die Flächenversiegelung ein unverzeihlicher Affront gegen 
die nächste Generation. Hier wäre ein Moratorium, welches die Entscheidung der kommenden 
Generation überlässt, das Minimum des generationenübergreifenden Verantwortungsgefühls. 

Bedarf an bezahlbarem Wohnraum – Dossenheim ist beliebt und für viele Dossenheimer ist 
erschwinglicher Wohnraum schwer zu finden. Zudem führt der demographische Wandel dazu, 
dass einerseits immer mehr kleine Wohnungen für Singles oder Paare ohne Kinder gesucht 
werden, gleichzeitig aber junge Familien ein Eigenheim suchen während älter werdende 
Menschen länger alleine in ihren Häusern leben. Die Frage, wie Menschen ihrer Situation 
gerecht leben können, benötigt eine aktive Wohnungspolitik der Gemeinde. Tauschbörsen, die 
volle Ausnutzung des bestehenden Wohnraums und – anders als lange geschehen – das 
Setzen von sozialen Nutzungsrahmen beim Neubau sind sinnvolle Maßnahmen, die eine mutige 
Gemeinde erfordern. Der Ruf nach bezahlbarem Wohnraum erst dann, wenn die letzte 
Freifläche gerodet werden soll, erscheint reichlich spät. Die Abwägungsentscheidung pro 
Wohnraum / contra Augustenbühl und die Annahme, dass man so viel Wohnraum bereitstellen 
kann, dass alle, die in Dossenheim leben wollen, dies auch in unbegrenztem Umfang können, 
ist nicht realistisch und sich die Sache zu einfach gemacht. Die Qualität des Lebens in 
Dossenheim ist letztendlich auch ein Ergebnis seines Charakters als schöne Gemeinde an der 
Bergstraße eingebettet in die Umgebung und Natur. 

Verkehrslage und Infrastruktur – Die Grenzen des Wachstums einer Gemeinde sind bestimmt 
über die Infrastruktur und deren Aus- bzw. Belastung. Die Bereitstellung dieser Infrastruktur ist 
durch die Kosten und die Anzahl der steuerzahlenden Bürger bestimmt. In diesem 
Spannungsfeld müssen sich die Bürger der Gemeinde bewusstwerden, wieviel noch geht. Die 
Verkehrslage zwischen B3, OEG und Lorscher Weg ist in Anbetracht der Anzahl der Kinder, 
Fußgänger und Radfahrer, sowie des Autoverkehrs bereits jetzt grenzwertig. Eine Neubaugebiet 
würde dies Vervielfachen. Die lapidare Antwort, Verkehrsprobleme seinen technisch immer 
lösbar, wie sie bei der Bürgerdiskussion gegeben wurde, ist wenig überzeugend. Wie groß soll 
oder muss Dossenheim sein? Diese Frage muss jeder Dossenheimer für sich beantworten. 
Diese Frage ist auch eine Frage nach der Qualität des Lebens in Dossenheim. 

Für mich war die Diskussion der vergangenen 2 Jahre wertvoll und weitestgehend 
wertschätzend und damit ein gutes Zeichen gelebter und aktiver Demokratie in unserer 
Gemeinde. Unabhängig von der Entscheidung über den weiteren Fortgang wünsche ich uns 
mehr Kreativität, Innovation und Engagement beim Umgang mit den Veränderungen in 
Dossenheim und hoffe, dass wir neue Lösungen für die Fragen der Zeit finden und nicht auf alte 
Lösungsmuster des Wachstums ohne Grenzen zurückgreifen.  
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Von:   Gesendet: Donnerstag, 4. August 2022 07:03 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Betreff: Baureserveflächen 

Hallo, 

ich möchte gerne Einspruch gegen die Verschiebung der Baureserveflächen West 1 und West 2 erheben.  

MfG   
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drei Gebieten unstreitig auch zu Hause sind, weniger schützenswert sind. Entscheidet 

sich der Kaltwind kommend aus dem Odenwald nur über Augustenbühl zu wehen 

und verschmäht die Thermik abwärts den Hügeln des Gebiets „Heimat"? 

Unser Schreiben soll jedoch kein Plädoyer gegen den Augustenbühl sein, sondern gegen die 

Ausweisung eines neuen bzw. alternativen Neubaugebiets. Insbesondere gegen die 

Ausweisung des Gebiets „Oberfeld/Heimat" als Bauerwartungsland. Und darüber hinaus 

generell gegen die Ausweisung eines neuen Bauerwartungslandes für unsere Gemeinde 

Dossenheim. 

II. Das Gebiet „Oberfeld/Heimat" ist als Neubaugebiet nicht geeignet

Im Umweltgutachten wird für die Prüffläche „Oberfeld/Heimat" hohes Konfliktpotenzial 

festgestellt: 

Im Bereich „Pflanzen und Tiere" wird festgestellt, dass durch eine potentielle Uberbauung 

überwiegend hochwertige Biotopstrukturen überbaut würden und Lebensraumbeziehungen 

würden ge- bzw. zerstört. Das Konfliktpotential ist insgesamt als sehr hoch einzustufen. 

Im Bereich „Landschaftsbild" wird festgestellt, dass durch eine Bebauung das 

Landschaftsbild stark verändert werden würde. Strukturreiche Flächen würden überbaut 

und das Ortsbild aufgrund der Verschiebung des Ortsrandes nach Südosten an die 

Gemarkungsgrenze Heidelberg stark verändert werden. Ein zusammenwachsen der 

Bergstraßengemeinden (Dossenheim und Heidelberg) würde sehr deutlich und die ohnehin 

schon sehr schmale Freiraumzäsur würde nahezu verschwinden. Das Konfliktpotential ist 

als sehr hoch einzustufen. 

Im Bereich „Mensch (Wohnumfeld, Erholung, Lärm)" wird festgestellt, dass durch eine 

potentielle lJberbauung ein großer Teil eines wichtigen Naherholungsgebiets verloren 

gehen würde. Das Konfliktpotential ist daher als sehr hoch einzustufen. 

Bei der abschließenden Beurteilung der verschiedenen Schutzgüter, Boden, Klima/Luft, 

Pflanzen und Tiere, Artenschutz und Mensch, hat das Umweltgutachten folgende Bewertung 

abgegeben: ,,durch eine potentiell großflächige Bebauung, würden teils sehr hochwertige 

Biotopstrukturen in Anspruch genommen werden. Das Landschaftsbild würde durch eine 

tJberbauung des Gebietes sehr stark beeinträchtigt werden und Böden würden versiegelt 

bzw. stark verdichtet werden und der Boden würde im Bereich der neu geplanten 

Siedlungsfläche seine Bodenfunktionen weitgehend verlieren. Die bisherige klimatische 

Funktion des Gebiets würde beeinträchtigt werden. Eine ohnehin schon reduzierte und 

bereits durch Zersiedelung beeinträchtigte überörtlich bedeutsame Freiraumzäsur würde 

weiter geschmälert. Ein weiteres zusammenwachsen der Bergstraßengemeinden würde sehr 

deutlich. Aus landschaftsplanerischer Sicht ist dieser Standort für eine großflächige 

Bebauung auch unter Beachtung der oben genannten Maßnahmen nicht geeignet." 

Die Annäherung an Heidelberg, Ortsteil Handschuhsheim, bis zur Gemeindegrenze von 

Dossenheim war bei den letzten Runden zur Fortschreibung eines Flächennutzungsplans als 
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wichtiges Argument bereits._genannt worden. Es überrascht nicht, dass dieses Argument 
viele Jahren später im Gutachten wieder wie folgt zurück zu finden ist: 
„ lnsgesal'!lt pesitzt die Prüffläche eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild und den 

,, ,-·� Charakter· der Umgebung und bildet eine von Bebauung frei zu haltende Freiraumzäsur 
zwischen der Gemeinde Dossenheim und Heidelberg - Handschuhsheim aus." 

III. Dossenheim benötigt kein neues Neubaugebiet·

Die Erfassung der lnnene�twicklungspotenzlale im DSK-Konzept verzeichnet 
mit Bauflächen (Baulücken, Nachverdichtung etc.), 66 bislang ungenutzte Flächen mit einer 
Gesamtgröße von 3,8 hat Vii'arum werden diese ungenutzten Bauflächen z.B. nicht mit einer 
Bauverpflichtung versehen? 

.. 

•

Die Erfassung der Innenentwicklungspotenziale im OSK-Konzept erhebt ausschließlich 
Bauflächen (Baulücken, Nachverdichtung etc.), jedoch kein·erlei Leerstände. Leerstände 
werden offenbar nicht als Potenzial betrachtet, was einen erheblichen Mangel darstellt. 
Zumal sich durch ein�,�infache Datenverschneidung von Daten des Einwohnermeldeamtes 
mit Daten d�.s Liegenschaftskatasters zu Wohngebäuden grob die leerstehenden Ein- und 
Zweifamilienhäuser (EZFH) im Bestand (niemand im Gebäude gemeldet) zeigen liessen. Die 
gleiche Datenverschneidung mit der Angabe „jüngster Bewohner über 70 Jahre" zeigt sofort 
das Leerstandspotenzial der nächsten 10 bis 20 Jahre bei den EZFH. Dieses ist enorm. 

Die Bevölkerungszahl Dossenheims ist zwischen 1970 und 2020 um 46% gewachsen. Dies 
hat zur Folge, dass bereits jetzt die Grenzen der Infrastruktur bei Kindergärten, Schulen, 
Seniorenunterkünften etc. erreicht sind. Ein weiteres Wachstum bedürfe daher auch hier 
zusätzlicher Angebote, die die Gemeinde meines Erachtens nicht anbieten kann oder soll. In
Heidelberg war die Bevölkerungszunahm� in diesem Zeitraum mit plus 22% deutlich geringer 
trotz der Entstehung eines neuen StadtteilS: der Bahnstadt. in Mannheim ergab sich mit 
minus 3,4% im gleichen Zeitraum sogar eine Abnahme. Zudem entsteht in Heidelberg gerade 
auf der Konversionsfläche des Patrick-Henry-Villages ein neues Stadtviertel für 10.000 
Menschen. 50% der geplanten Wohnungen sollen Mietwohnungen sein und alle 
Preissegmente werden einbezogen. Das sollte die Regionalplanung in ·der Metropolregion 
berücksichtigen, wenn es um die Erstellung des Fläche.nnutzungsplanes geht. Diese Dynamik 
des Immobilienangebots von angrenzenden Gemeinden und aktuellen Bauprojekten wie 
Bahnstadt, Patrick-Henry-Village ist leider nicht in dem mittel- und langfristigen 
Immobilienbedarf eingerechnet worden�· 

Die derzeitigen Entwicklungen am Kapitalmarkt sind unverständlicherweise gar nicht im 
Bericht des DSK mit aufgenommen worden. Als Bauzinsen zuletzt weniger als 1% betrugen, 
war es fast für jedermann erschwinglich zu. Bauen. Die Nachfrage übertraf das Angebot. Die 
Preise für Baugrundstücke kannten nur die Richtung aufwärts. Seit Februar 2022 sind jedoch 
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die Bauzinsen massiv gestie��n u_nd betragen derzeit (im Monat Juli 2022) zum Teil 4% (!). 
Darüber hinaus führen gestiegenen Baukosten (höhere Preise für Rohstoffe und 
Baumaterialien) derzeit dazu, dass Bauvorhaben teilweise gar nicht realisiert werden 
können:tffe-iiachfrage nach Baugrundstücken wird zwingend geringer werden; die 
Bauwilligen werden ihr: Bauvorhaben aufgeben (müssen) oder umdisponieren und mit 
Sicherheit die Regio.n Heidelberg-Mannheim mit hohen Baupreisen meiden. 
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Dossenheim, 3.8.2022 

Nachbarschaftsverband Mannheim 

Sehr geehrte Damen und Herren 

angesichts der derzeitigen Hitzewelle wird gerade wieder überdeutlich, wie sehr wir darauf 

angewiesen sind, alle noch bestehenden Grünflächen und Baumbestände im Gemeindegebiet zu 

erhalten, da sie auf natürliche Weise zur Kühlung  beitragen. Eines dieser Kaltluftentstehungsgebiete 

ist der Augustenbühl, der mit seinen ca. 11 ha eine wichtige Funktion für das Mikroklima in 

Dossenheim hat und dessen Wegfall nicht auszugleichen wäre. 

Ich lebe seit  Jahren in Dossenheim und bin viel und gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad in der 

Umgebung unterwegs. Die wunderbare Lage am Rand der Bergstraße und das Gefühl, trotz 

Stadtnähe von viel Natur umgeben zu sein, war damals ein wichtiges Argument für unsere 

Wohnortwahl. Seit Jahren beobachte ich mit Sorge, wie die Orte an der Bergstraße immer mehr 

zusammenwachsen, Flächen versiegelt werden und die gewachsene Kulturlandschaft, die zahlreichen 

Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bietet, nach und nach verschwinden. 

Auch der Augustenbühl ist für zahlreiche geschützte oder bedrohte Vogel-, Reptilien-, und 

Insektenarten  wie z.B. Grauspecht, Gartenrotschwanz, Mauereidechse, Hirschkäfer und 

Gottesanbeterin ein wichtiger Lebensraum. Diese würden durch eine Bebauung in ihrer Existenz 

bedroht. Selbst eine Teil- oder Randbebauung würde durch die damit verbundene Beleuchtung zu 

einem Rückgang der nacht-und dämmerungsaktiven Insekten führen, was wiederum das 

Nahrungsangebot für die Vögel verknappt und so zu einer Verringerung der Artenvielfalt führt. 

Daher möchte ich Sie dringend bitten, sich dafür einzusetzen, dass der Augustenbühl als 

Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim herausgenommen wird. Bitte helfen 

Sie mit, die Kulturlandschaft Bergstraße, wie sie im Augustenbühl noch zu finden ist, zu erhalten.  

Mit freundlichen Grüßen 
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damit verbundenen Probleme wie Verkehrs- und Parksituation, Durchlüftung, Gebäudehöhe 
und Wegfall von Grünflächen führen zu immer größeren Widerständen bei den Bürgern. 
Eine kurzfristige Maßnahme, den Wohnungsmarkt zu entlasten und Wohnraum zu schaffen, 
wäre möglich. Im Jahr 2019 wurde von CDU und Grünen gemeinsam ein Antrag in den 
Gemeinderat eingebracht und mit den Stimmen der Freien Wähler mehrheitlich beschlossen. 
Hier sollte die Verwaltung ein Konzept erarbeiten, die größtenteils gemeindeeigenen Flächen 
entlang der bereits vorhandenen Infrastruktur im Bereich „nördlicher Gassenweg“ und „Am 
Rebgarten“ für die Wohnbebauung zu entwickeln. Dieser Beschluss sollte kurzfristig 
umgesetzt werden. 

Historie: 
Bereits seit 40 Jahren ist der Bereich „Augustenbühl“ als „Entwicklungsfläche Wohnbau“ im 
FNP ausgewiesen. Diese Fläche stellt eine Arrondierung des Ortsbildes zwischen 
Korngasse und Lorscher Weg abgegrenzt durch den Mantelbach im Norden dar.  

Gerade im südlichen Bereich des Augustenbühl besitzt die Gemeinde eine Reihe von 
Grundstücken, die durch die Umwandlung der Friedhofserweiterungsfläche in 
Wohnbebauung zusätzlich vergrößert werden könnte. Auf der einen Seite stellt dieses Gebiet 
für die Gemeinde einen erheblichen Wert dar, auf den die Kommune in schlechten Zeiten 
jederzeit zurückgreifen kann; auf der anderen Seite bietet sie viele Möglichkeiten einer 
kommunal gesteuerten Bebauung (Vergabe von Erbpachtgrundstücken, Bebauung in Form 
von Genossenschaftsmodellen, bezahlbarer Geschosswohnungsbau etc.).  
Herr Müller NV stellte in einer Gemeinderatssitzung vor, dass in heutigen Neubaugebieten 
Mehrfamilienhäuser bis zu 4 Stockwerken oder urbane Mehrfamilienhäuser mit 4 oder mehr 
Vollgeschossen im Trend liegen. Diese Art der Bebauung spielt deshalb eine größere Rolle, 
da dadurch 129 Wohneinheiten pro Hektar realisiert werden können anstatt 34 Einheiten bei 
Reihenhäusern bzw. 16 Einheiten beim Einfamilienhaus. 
Unter diesen Randbedingungen, die ich unterstütze, wäre eine kostengünstigere Bebauung im 
westlichen Teil des „Augustenbühls“ möglich. 

Mit der anstehenden Neuberechnung der Grundsteuer B wurden aktualisierte Bodenrichtwerte 
durch den Gutachterausschuss ermittelt. Laut Bodenrichtwertinformationssystem Baden-
Württemberg werden für die an das Augustenbühl angrenzende Bebauungen Werte zwischen 
850 €/m2 (Am Rebgarten) und 1.200 €/m2 (Korngasse) ausgewiesen.  
Dieses potenzielle Vermögen von 15 bis 20 Mio.€ für Flächen, die im Besitz der Gemeinde 
sind, darf sich unsere Kommune durch wenige, laute Meinungsführer nicht vernichten lassen. 
Zumal ein Großteil dieser „engagierten Bürger“, die für die Herausnahme des Augustenbühls 
aus dem FNP plädieren, aus dem Quartier „Am Rebgarten“ oder den angrenzenden 
Wohngebieten kommen. „Natürlich soll das Grün vor der eigenen Haustür erhalten bleiben“. 
Sie gründeten den Verein Augustenbühl e.V. mit dem Vereinsziel „Herausnahme des 
Augustenbühls aus dem FNP“.  

Als das Quartier „Am Rebgarten“ entwickelt und bebaut wurde, war der angrenzende 
„Augustenbühl“ bereits viele Jahre im FNP als Bauerwartungsland ausgewiesen. Die 
Bewohner mussten davon ausgehen, dass dieses Gebiet irgendwann in eine Wohnbebauung 
übergeführt wird. 

Viele alteingesessene Dossenheimer Bürger besitzen dort Grundstücke. Diese würden sie 
gerne an die nächste Generation als Bauland weitergeben, damit die Enkel oder deren Kinder, 
die in Dossenheim verwurzelt sind, in Dossenheim bleiben können. Die langfristige Planung 
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Nachbarschaftsverband Heidelberg Mannheim 

68163 Mannheim 

Per email : nachbarschaftsverband@mannheim.de 

Stellungnahme zum Flächennutzungsplan Dossenheim 

Herausnahme der Fläche Dossenheim-West-Südlich der Schwabenheimer 
Straße 

Sehr geehrte Dar:nen und Herren, 

hier meine Stellungnahme mit der Bitte um Herausnahme der o.g. Fläche aus 
dem Flächennutzungsplan. 

Warum wollen Menschen nach Dossenheim: 

Um der städtischen Enge zu entfliehen, dem Hitzestau im Sommer zu 
entgehen. Kinder unbeschwert auf Straßen spielen zu lassen. 

Erholungsgebiet für Bevölkerung unterhalb der 83 

Als Erholungsgebiet für Jung und Alt ist dieses Gebiet von großer Bedeutung. Denn 
die Bevölkerung unterhalb der B3 hat so die Möglichkeit durch kurze Wege sich in 
freier Natur aufzuhalten. Sich zu entspannen und der Gesundheit etwas Gutes zu 
tun. 
Der nur geringe landwirtschaftliche Kraftfahrzeugverkehr lässt es zu, dass auch die 
jüngsten ihre ersten Lauf- und Fahrradübungen durchführen können und somit für 
die Zukunft lernen. 

Vielen Menschen aller Altersgruppen dient das Gebiet zur Kurzzeiterholung um 
sich in der oft nur geringen Freizeit zu erholen, ohne große Wege (klimafreundlich) 
zurücklegen zu müssen und verkehrsreiche Bereiche können gemieden werden. 
Für den Bereich unterhalb der B3 hat dieses Gebiet für somit ein unverzichtbarer 
Erholungswert 

Gerade dieses zeichnet die Gemeinde Dossenheim aus und würde somit 
verschwinden. Das Landschaftsbild würde sich durch die Bebauung unweigerlich 
verändern. 

Oberflächen Versiegelung 
Durch die Versiegelung zusätzlicher Fläche hätte dies Auswirkungen auf das 
innerörtliche Klima des Ortes. Eine weitere für das Klima so wichtige 
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Ausgleichsfläche für den Bereich unterhalb der B3 würde vernichtet werden. 
Durch die im Sommer immer höher steigenden Temperaturen hat die Bebauung 
erheblichen Einfluss auf das Klima des angrenzenden Wohngebietes. Luftaustausch 
und somit Frischluftzufuhr fehlt, Hitzestauungen sind vorprogrammiert und führen zu 
erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. 
Die Grundwasserversorgung würde durch die zusätzliche Versiegelung der 
Bodenfläche erheblich beeinträchtigt werden. Die Auswirkungen des Klimawandels 
haben jetzt schon erheblichen Einfluss auf den Rückgang des Grundwasserspiegels, 
welcher durch den fehlenden Regen nicht mehr aufgehalten werden kann und sich 
immer weiter reduziert. 

Regionale Nah ru ngsm ittelversorg u ng 

Immer mehr Flächen werden durch Bebauung und dem erforderlichen Straßenbau 
benötigt. 
Hierdurch fällt viel Ackerland mit hoher Bodenfruchtbarkeit weg. Die Bodenfläche 
würde ihre Funktion verlieren. Den Gärtnern und Landwirten wird ein Teil ihrer 
Erwerbsgrundlage genommen, 
Brachflächen werden vorgeschrieben, der Klimawandel mit seinen hohen 
Temperaturen nebst Niederschlagsmangel trägt sein Übriges bei. 

Die Versorgung der Bevölkerung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus der 
Nähe wird reduziert und hat somit klimaschädliche Auswirkungen. Die 
Nahrungsabhängigkeit wird ebenfalls erhöht anstatt reduziert. 

Grundsätzlich sollte mit der Versiegelung von Flächen ganz sparsam umgegangen 
werden. 
Bereits in den Nachbargemeinden als aus Städten wird zurzeit zusätzlicher 
Wohnraum geschaffen. 
In Heidelberg wird die große Konversionsfläche bebaut und bietet somit etlichen 
Tausenden Menschen Wohnraum. 
Auch das bereits ausgewiesene und beschlossene Gewerbegebiet Süd stellt eine 
weitere Versiegelung des Bodens mit den bereits genannten Folgen da. 

Durch eine Erhöhung der Einwohnerzahlt sind auch zusätzliche soziale 
Einrichtungen, Schulen, Kindergärten, Kinderkrippen erforderlich, welche nochmals 
einen Flächenbedarf fordern. 

Das offene Landschaftsbild würde sich in ein städtisches verwandeln. Das Wesen 
der Gemeinde würde sich unweigerlich verändern. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Von: 
Gesendet: Donnerstag, 4. August 2022 15:56 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Betreff: Fw: Stellungnahme /Offenlage Augustenbühl in 69221 Dossenheim 

Betreff: Stellungnahme /Offenlage Augustenbühl in 69221 Dossenheim 

Ich wohne seit einigen Jahren  Dossenheim und somit in unmittelbarer Nähe zum 
Augustenbühl.  
Die Kreuzung Keltenweg, Am Rebgarten, Lorscher Weg ist sehr befahren, und daher ist die ausgleichende 
Luftströmung von den Angrenzenden Berghängen und das verkehrsfreie Gebiet im angrenzenden Feld mit 
seinen Gärten und Weinanbauflächen ein wichtiger Ausgleich und sollte nicht weiter bebaut werden, was das 
Verkehrsaufkommen erhöhen und die Luftverschmutzung  
verstärken würde. Auch wäre durch eine weitere Flächenversiegelung die ausgleichende Wirkung der Fallwinde 
und das Versickern von Regenwasser bei Starkregen behindert. Diese naturbelassene Fläche am Ortsrand Nord 
von Dossenheim sollte unbedingt so erhalten bleiben zum Wohle von Pflanzen, Tieren und Anwohnern sowie 
Spaziergängern. 
Ich plädiere dafür, den Augustenbühl aus dem Flächennutzungsplan herauszunehmen. 
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An den 
Nachbarschaftsverband Heidelberg - Mannheim 
Glücksteinallee 11 

68163 Mannheim. 

Dossenheim, den 3. August 2022 

Stellungnahme zur Einbeziehung des Augustenbühls in den Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne möchte ich eine Stellungnahme zur Einbeziehung des Ausgustenbühls in den alter-
nativen Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes HD-MA abgeben. 
Informationen bei der Bürgerinformationsveranstaltung der Gemeinde Dossenheim und 
des Nachbarschaftsverbandes am 4. Juli 2022 im Martin-Luther-Haus haben mich sehr 
nachdenklich gestimmt und mich darin bestärkt, dass es aus vielerlei Gründen unverant-
wortlich wäre, das Gebiet des Augustenbühl in einen Flächennutzungsplan zur Bebauung 
aufzunehmen. 

Der Augustenbühl in Dossenheim ist ausgewiesenes Natur- und Artenschutz- sowie Nah-
erholungsgebiet, nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger aus Dossenheim. 
Es handelt sich bei dieser Fläche, wie von Herrn Martin Müller, Leiter der Planungsgruppe 
des Nachbarschaftsverbandes, mehrfach ausgeführt, um das hochwertigste der 90 unter-
suchten Flächen in den 18 Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises. 

Der Augustenbühl ist Landschafts- und Vogelschutzgebiet und von daher ein besonders 
hochwertiges Habitat für Vögel, Reptilien, Fledermäuse und Insekten. Darunter befinden 
sich besonders geschützte und gefährdete Arten wie der Grauspecht, Gartenrotschanz, 
Zaun- und Mauereidechse), Körnerbock, Hirschkäfer und Gottesanbeterin. Herr Michael 
Ziara, Vorsitzender BUND Ortsverband Dossenheim und Naturschutzreferent Regionalver-
band Rhein-Neckar-Odenwald, wies in diesem Zusammenhang auf die Unvollständigkeit 
des Artenschutzinventars im Umweltgutachten hin, auf Methodenstandards, die nicht ein-
gehalten wurden, ebenso wie diverse – leicht zugängliche – Artennachweise zu Fleder-
mäusen, Reptilien und Insekten, die dabei unberücksichtigt blieben. 

In Zeiten der nicht mehr zu leugnenden Klimakrise, die für uns alle spürbar ist, würden 
durch eine Bebauung der Flächen des Augustenbühl, die Möglichkeit der Kühlung darun-
terliegender Ortsteile durch Fallwinde, Kaltwinde aus dem Odenwald, blockiert und, der 
Augustenbühl selbst könnte seine Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet nicht mehr erfül-
len. Fatale Folgen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. 

Die Bebauung würde das jetzt bereits massive Verkehrsaufkommen im Bereich Gassen-
weg, Lorscherweg bis hin zur B3 verstärken und ein großes Gefahrenpotential für Fußgän-
ger, insbesondere für Kinder und Senioren, aber auch für die Tiere, darstellen. In Anbe-
tracht der engen Straßenführung in diesem Gebiet ist das jetzt schon bedenklich. Ich woh-
ne seit über 30 Jahren im Keltenweg in Dossenheim und konnte die Entwicklung des zu-
nehmenden Verkehrsaufkommens hautnah mitbekommen, auch was die zunehmende 
"Geräuschkulisse" anbelangt. 
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Zudem würde eine Teil-, Rand- oder gar Komplettbebauung im Augustenbühl ein erhebli-
ches Maß zusätzlicher "Lichtverschmutzung" mit sich bringen, von der insbesondere das 
Vogelschutz- und FFH-Gebiet betroffen wären. Aktuelle Forschungsergebnisse machen 
Lichtverschmutzung zunehmend für den dramatischen Rückgang von nacht- und dämme-
rungsaktiven Lebewesen und das Insektensterben verantwortlich. Ein Teufelskreis und 
eine Kettenreaktion die damit einhergeht. Weniger Insekten, weniger Nahrungsgrundlage 
für Vögel, weniger Vögel, weniger Bienen usw.. Das kann – gerade in der heutigen Zeit – 
niemand so wollen. 

Und ich frage mich, wem soll das letztendlich nutzen? 

Wenn ich Herrn König bei der Bürgerinformationsveranstaltung richtig verstanden habe, 
wurden für die Erfassung der Innenentwicklungspotenziale im DSK-Konzept keinerlei Leer-
stände in Dossenheim berücksichtigt, was wohl über die Daten des Einwohnermeldeamtes 
und des Liegenschaftskatasters leicht hätte ermittelt werden können. Hier scheinen Mög-
lichkeiten der zusätzlichen Wohnraumbeschaffung brach zu liegen, die ohne großen Auf-
wand genutzt werden könnten und sollten. 

Aus den oben genannten Gründen bitte ich Sie eindringlich, den Augustenbühl als 
Wohnbaureserve ganz aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim herauszu-
nehmen. 

Sicherlich gibt es noch viele weitere gute Gründe, warum dieses hochwertige Areal nicht in 
den Flächennutzungsplan aufgenommen werden sollte, aber diese Gründe sind – einzeln 
und in der Summe so zentral – dass sie nicht ungehört bleiben sollten! 

Die Fläche Augustenbühl sollte als Naherholungsgebiet allen Bürger*innen weiterhin zur 
Verfügung stehen und im Sinne des Klima-, Natur- und Artenschutzes für Mensch und Tier 
erhalten bleiben und von uns geschützt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Von:  
Gesendet: Donnerstag, 4. August 2022 19:09 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Cc: 
Betreff: Stellungnahme Augustenbühl 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ich spreche mich dafür aus, dass der Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für 
Dossenheim herausgenommen wird. 

Als Economics‐Student der Uni Heidelberg, kann ich das Interesse an Bauprojekten gut nachvollziehen, immer wenn 
es um die gesamte Wohlfahrt der Bürger geht. Was im Fall einer Bebauung des Augustenbühls meiner Meinung 
nach nicht der Fall ist.  
Der Nutzen von neuem Wohnraum ist kleiner als der Nutzen des jetzigen Augustenbühls, der verloren gehen würde. 
Es handelt sich nicht nur um profitorientierte Aspekte, sondern auch um hedonische – und naturschützende 
Aspekte.  
Diese sind zum Beispiel, der Nutzen des Augustenbühls als Naherholungsgebiet für die Dossener Bürger und 
Menschen aus benachbarten Ortschaften, die Wichtigkeit des Gebiets für die Artenvielfalt und für das 
schützenswerte Ökosystem in Hinblick auf die Klimakrise. 

Das Risiko einer Bebauung im jetzigen ungewissen und eventuell volatilen Wohnungsmarkt, steht meiner Meinung 
nach nicht im Verhältnis zu dem, was als Nutzen und Wohlfahrt der Gemeinde Dossenheim bei einer Bebauung des 
Augustenbühl verloren gehen würde. 

Ich hoffe ich konnte meine Ansichten klar machen und verständlich rüberbringen. 

Mit besten Grüßen, 

212







2

durch den demographischen Wandel der kommenden Jahre kompensiert werden kann. Zusätzlich gibt es 
immer noch eine große Anzahl an unbebauten Grundstücken in bereits als Wohnraum definierten Gebieten, 
die ohne weitere Anpassung des Flächennutzungsplanes bereits heute nutzbar sind. 

Im aktuellen Flächennutzungsplan sind lediglich 2 Flächen als Entwicklungsflächen ausgewiesen: Der 
Augustenbühl als Wohnbaufläche und die Gewerbegebietserweiterung Süd. 

Keine der in den Gutachten aufgeführten Bedenken zu den Auswirkungen auf die Umwelt sind Bedenken, 
die erst seit kurzem bestehen und trotzdem wurde diese Fläche als Entwicklungsfläche ausgewiesen. Der 
Flächennutzungsplan weist sogar explizit darauf hin, dass „die bauliche Nutzung des Augustenbühls aus 
Sicht der Umweltbelange in besonderem Maße ungünstig ist“. 

Angenommen, es gäbe tatsächlich einen Bedarf zur Erweiterung der Wohnfläche in Dossenheim, wäre es 
dann nicht am einfachsten, die Gewerbegebietserweiterung in eine Wohnbaufläche zu wandeln? Laut 
Flächennutzungsplan scheint es dort keine Einschränkungen zu geben. Allerdings wird in keinem der mir 
zugänglichen Gutachten auf die Notwendigkeit der Erweiterung des Gewerbegebiets eingegangen. 

Zur Bewertung der Flächenalternativen wurden lediglich eine Bewertung aus Städtebausicht 
(Siedlungsstruktur, Erreichbarkeit, Immissionsschutz, weitere Planungskriterien) und das Umweltgutachten 
berücksichtigt. 

Gemäß Nachbarschaftsverband sollten „Belange des Freiraum-, Natur- und Landschaftsschutzes sowie der 
Landwirtschaft so gut wie möglich“ berücksichtigt werden. 

Speziell die Flächenalternativen im Dossenheimer Westen südlich und nördlich der Schwabenheimer Straße 
sind viel genutzter Freiraum der Dossenheimer Bürger, aber vor allem auch landwirtschaftlich genutzte 
Fläche zur Erzeugung von Grundnahrungsmitteln. 

Keines dieser Argumente wurde bei den vorliegenden Dokumenten berücksichtigt. 

Zu guter Letzt möchte ich zwei Aussagen weitergeben, die sich in verschiedenen Gesprächen mit Nachbarn 
zum Thema immer wieder wiederholten: 

 „Das wurde uns damals beim Bau/Kauf anders versprochen“. Es wurde in der Vergangenheit
scheinbar aktiv beworben, dass es keine Westerweiterung Dossenheims geben wird und dass die
Ortsrandlage auch langfristig bestehen bleiben wird.

 Die aktuelle Infrastruktur, speziell Kinderbetreuung, kommt kaum mit der aktuellen
Bevölkerungszahl zurecht. Wie sehen hier Konzepte aus, falls zusätzlicher Wohnraum erschlossen
wird?

Daher möchte ich zusammenfassen, dass die verfügbaren Dokumente weder die Notwendigkeit einer 
Erweiterung der Wohnfläche begründen, noch ausreichend detaillierte Untersuchungen zur Auswahl einer 
Flächenalternative beinhalten. Teilweise enthalten sie sogar widersprüchliche Aussagen. 

Ich hoffe sehr, dass auf solch schwacher Basis keine Entscheidung für eine Erweiterung des bestehenden 
Wohnraumes oder gar eine Realisierung der Flächenalternativen beschlossen wird.  
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umbenannt wurden. Es kann dort Kaltluft entstehen, aber aufgrund der „eingekesselten Lage“ 
nicht abfließen. Im Gegenteil, sie bleibt am Boden liegen.  
Die kalten Ostwinde gerade im Frühjahr während der Blüte stauen sich an der langen, nach 
Norden ausgedehnten Bebauung des „Rebgartens“. In diesem, dahinter liegenden Staubereich 
habe ich mehrere Obstbäume, die des Öfteren bei dieser Wetterlage erfroren sind. 

Weitere Feststellungen, die Auflistung von Grundstücken deren Bewuchs und Nutzung kann 
nicht kommentarlos hingenommen werden. Der „Augustenbühl e.V. hat in seinem Vereinsziel 
die Herausnahme des „Augustenbühls“ aus dem FNP festgeschrieben. An diesem Ziel wird 
unter Einbeziehung des BUND und anderer Umweltverbände gearbeitet. Es wurden gezielt 
Teiche und Tümpel angelegt, um Amphibien anzusiedeln und somit die ökologische 
Wertigkeit des Gebietes zu steigern. Es wird auch im Gutachten auf Streuobstwiesen 
hingewiesen, die aber in der Form nicht zu finden sind. 

Unserer damaligen Stellungnahme haben wir eine umfassende Bilddokumentation der 
Nutzung der Parzellen beigelegt. Daran hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Der 
Augustenbühl e.V. ist bemüht einige Parzellen „ökologisch wertvoll“ zu nutzen, das Gros 
aber sind weiterhin Hütten, Partyausrüstung, Feuerstellen, Spielmöglichkeiten für Kinder etc. 

Anteil der Rebflächen: 
In den letzten ein bis zwei Jahren wurden kleinparzellige Anbauflächen und jetzt aktuell eine 
Wiese in Weinberge umgewandelt. Darauf sind keine Bäume und Sträucher mehr zu finden.  
Weshalb legen Winzer neue Weinberge an, obwohl endgültig noch keine Entscheidung zur 
Weiterentwicklung des Augustenbühls gefallen ist? Haben die Winzer einen 
Informationsvorsprung? 
Diese Weinberge sind Monokulturen und müssen intensiv gespritzt werden. Auch wenn 
Biospritzmittel zu Anwendung kommen, enthalten sie Schwefel oder Kupfer. Gerade Kupfer 
reichert sich im Boden an. Ist das langfristig für die Umwelt gut? 
Beim Rundgang durch die angelegten Weinberge kann man feststellen, dass bei einigen die 
Bereiche um die Weinstöcke mit Unkrautvernichtungsmitteln freigehalten werden.  

Zusammenfassung: 
• Die überprüften und begutachteten Alternativflächen zum „Augustenbühl“ sind

keine Alternative und sollten nicht in einen überarbeiteten FNP aufgenommen
werden.

• Das seit ca. 40 Jahren vorgesehene Bauerwartungsland „Augustenbühl“ und die
„freigewordene Fläche“ aus der Friedhofserweiterung
(Augustenbühl/Korngasse) müssen in der Fortschreibung des FNP bleiben.

• Es kann nicht sein, dass einige wenige Bürger, gemessen an der Zahl der
Dossenheimer Bürger die langfristigen Perspektiven vieler
Grundstückseigentümer und der Gemeinde zu Nichte machen!

Mein Vorschlag: 
• Mein Vorschlag wäre, dass die Gemeinde einen Bebauungsplan aufstellt und die

Beteiligten konstruktiv einbindet mit dem Ziel Wohnraum zu schaffen und neue
Konzepte zu realisieren. Beispielsweise Mehrfamilienhäuser nach Westen,
hangaufsteigend Reihenhäuser auf Erbpachtbasis für junge Familien.

216







1

Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Von: 
Gesendet: Freitag, 12. August 2022 15:37 
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de> 
Betreff: Augustenbühl Dossenheim 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
etwas verspätet möchte ich eine Stellungnahme bezüglich der Bebauung des Augustenbühls in 69221 Dossenheim abgeben. 

Der Augustenbühl ist eine ökologisch besonders wertvolle Fläche, geprägt von typischer Kulturlanschaft der Bergstraße, mit 
Obstgrundstücken, Gärten und Weinbergen. 
Ich bin gegen die Versiegelung von Flächen, da in Dossenheim bislang nicht alle Möglichkeiten genutzt wurden, innerhalb der 
bestehenden Bebauung Wohnraum zu erschließen. Der Augustenbühl ist für die Bürgerinn und Bürger ein Naherholungsgebiet mit 
dem Lebensraum vieler Arten ( Vögel, Echsen, Fledermäuse, 
Gartenrotschwanz...) Immer heißer werdende Sommer machen Luftschneisen erforderlich, in denen kalte Luftmassen aus dem 
Odenwald nach Dossenheim hinabströmen können, um den Ort zu kühlen.  

Mit freundlichen Grüßen
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Von: 
Gesendet: Donnerstag, 4. August 2022 20:58
An: Müller, Martin 61 <Martin.Mueller@mannheim.de>; gemeinde@dossenheim.de
Betreff: Stellungnahme Dossenheim/Augustenbühl

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte auch ich die Chance nutzen eine Stellungnahme bzgl. des 
Flächennutzungsplan Dossenheim Augustenbühl abzugeben.

Wir sind eine kleine Familie und haben den Wunsch und auch den Traum in Dossenheim 
alt zu werden. Aufgrund der hohen Mieten oder auch kauf Angebote für alte und neue 
Wohngebäude sind wir wie viele Dossenheimer fast gezwungen die Gemeinde zu 
verlassen. Selbstverständlich bestimmen Nachfrage und Angebot den Preis. Muss man 
denn wirklich erst erfolgreicher Unternehmer, Manager, Arzt usw. sein, um in dieser 
Gemeinde wohnen zu dürfen? Anscheint reichen Titel wie Meister, Techniker usw. nicht 
mehr aus. Auf der Bürgerveranstaltung haben wir, die nur über ein Mittleres Gehalt 
verfügen es deutlich von den Vertretern des Augustenbühlvereins zu spüren bekommen.

Selbstverständlich bin auch ich gegen eine vollflächige Bebauung des Augustenbühls, 
aber nicht gegen eine Teilbebauung. Hier sehe ich für einige Eigentümer 
die Chance günstig eine akzeptable kleine Fläche zu bebauen die sich mit der Natur ganz 
klar vereinbaren lässt. Ich spreche hier von kleinen Häusern. Und nicht von 
Riesenwohngebäuden wie sie in der Vergangenheit bereits gebaut wurden oder aktuell 
gebaut werden. Beispiele sind hier der Rebgarten, Bergstraße (Gütertrasse), 
Raiffeisenplatz, Ecke Goethestraße. Auch hier sind Miet und Kaufpreise speziell für die 
erste Klasse Bevölkerung kalkuliert. Und das darf so nicht weiter gehen. 

Wie kann es sein, das Vertreter des Augustenbühls im gekennzeichneten Gebiet Bauen 
konnten? Hier wird es doch auch ein spezielles Genehmigungsverfahren gegeben haben?
Wurden hier vorher auch Anwohner und Kleinstlebewesen um Erlaubnis gefragt? Gleiches 
gilt auch für die anderen oben genannten Gebiete. Oder zählte nur wieder der Finanzielle 
Vorteil den jeder Hauseigentümer mitgebracht hat?         
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Wenn es nicht wie vorgeschlagen zu einer Teilbebauung kommen sollte, sind sicher viele
Eigentümer bereit gegen auskömmliche Finanzielle Mittel Ihre Grundstücke zu verkaufen
an die Gemeinde oder auch an den Verein Augustenbühl um dieses Biologisch Wertvolle
gebiet vollflächig zu schützen.  
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 dass der Augustenbühl mit seinen ca. 11 ha, ein großes zusammenhängendes
Kaltluftentstehungsgebiet ist, das vor dem Hintergrund der voranschreitenden Klimakrise
zwingend erhalten werden muss

 und dass unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Schutzgüter, das Gebiet großenteils
als ungeeignet und hochempfindlich gegenüber Bebauung anzusehen ist

Für mich persönlich bedeutet es noch mehr. Ich gehe täglich im Augustenbühl mit meinem Hund 
spazieren. Ich liebe diese kleine Insel, in der ich täglich größtenteils nette Menschen treffe, mit denen 
ich mich austauschen kann, in der ich Tiere beobachten kann und in dem ich eine Erholung vom 
stressigen Alltag finde.  

Ich sehe im Augustenbühl spielende Kinder in der Natur (und nicht auf einer Straße, auf der alle 2 
Minuten ein Auto vorbeifahren will oder auf einer innerorts verkehrsberuhigten Straße, die mit 4 
Oleander verschönert wurde – es wurde zumindest probiert – um es so Familien schmackhaft zu 
machen), ich sehe entspannt spazierende Senioren (und nicht von Verkehrschaos gehetzte und 
verunsicherte Senioren) und ich sehe Gärten, die mit viel Arbeit und Mühe angelegt worden sind und 
liebevoll gepflegt und gehegt werden und ich sehe (auch zum Ärger mancher Mitbewohner) entspannte 
Jugendliche, denen man genau so wenig einen Platz gönnt wie dem Augustenbühl. Jedoch findet das 
wohl alles kein Gewicht. Es scheint nicht zu zählen, welchen Mehrwert die Bevölkerung in Dossenheim 
davon hat – es zählt anscheinend nur der Profit einzelner Menschen, die wahrscheinlich noch nicht mal 
in Dossenheim leben. Daher möchte ich hier nochmal ganz expliziet darauf hinweisen, dass ich als 
Bürger von Dossenheim möchte, das der Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem 
Flächennutzungsplan für Dossenheim herausgenommen wird. Es sollte doch im Interesse jeden 
Gemeindemitgliedes sein, dass der Dossenheimer sich hier wohlfühlt. Und nachdem Dossenheims 
Einwohnerzahl in den Jahren zwischen 1970 und 2020 um 46% gewachsen ist, erklärt sich von selbst, das 
es keine weiteren tausende Einwohner erträgt oder gar benötigt. Sowohl verkehrtechnisch als auch 
klimabedingt.  

Es gibt Alternativen – u.a. Leerstände, 66 bislang ungenutzte Flächen mit einer Gesamtgröße von 3,8 ha 
(Erfassung der Innenentwicklungspotenziale im DSK‐Konzept ) und sicherlich gäbe es bei gutem Willen 
noch mehr Möglichkeiten. 

Der Klimawandel ist jedem Kind bekannt – aber hier in Dossenheim scheint er noch nicht bei allen 
angekommen zu sein. Den Augustenbühl zu entsorgen, wäre DIE Klimasünde, von der man noch in den 
kommenden Jahrzehnten sprechen wird und Sie, lieber Gemeinderat, müssen es Ihren Kindern und 
Enkelkinder erklären, warum sie es zugelassen haben !! Ich kann meinen Enkelkindern sagen, dass ich es 
probiert habe und Sie.........? 

Ich bitte daher noch einmal darum, dass der Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem 
Flächennutzungsplan für Dossenheim herausgenommen wird.  
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Im Flächennutzungsplan ist es zwingend erforderlich, dass auch in der Gemarkung 
Dossenheim Flächen als potenzielle(s) Baugebiet(e) ausgewiesen werden, damit die 
Gemeinde Ihrer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe gerecht werden kann. Wie die Gemeinde 
diese Flächen später gestalten möchte, muss mit der Festlegung von Flächen im 
Flächennutzungsplan nicht definiert werden und steht auf einem anderen Blatt.

Die Gemeinde Dossenheim braucht einen Zuzug, damit sie nicht überaltert. Aber auch für 
die älteren Mitmenschen müssen attraktive Möglichkeiten zum Wohnen im Alter (betreutes 
Wohnen, etc.) geschaffen werden, damit sie im Ort und damit in der Nähe Ihrer Familien und 
Bekannten bleiben können.

Eine Nachverdichtung kann nicht das einzige Mittel zur Bewältigung der Wohnraumnot sein. 
Schon jetzt ist das Verkehrsaufkommen im Ort groß, Parkplätze sind rar. Außerdem heizt 
sich der Ort mit einer verdichteten Bebauung noch mehr auf. Das ist in Zeiten des 
Klimawandels nicht sinnvoll.

Ein Baugebiet muss verkehrsgünstig gelegen sein. Das beinhaltet eine guten ÖPNV als 
auch eine gute Anbindung an Rad(schnell)-Wege und Straßen, wie der B3 als auch der 
Autobahn.

Zum ÖPNV: Dossenheim hat eine 10-minütige Taktung nach Weinheim (RNV Linie 5) und 
eine 10-minütige Taktung der Straßenbahn (RNV Linie 5) und zu Stoßzeiten zusätzlich die 
Linie 24 nach Heidelberg. Das ist für einen Wohnort ideal, vor allem wenn man eine 
Verkehrswende voranbringen möchte.

Für ein Baugebiet ist es wichtig, dass die Infrastruktur des Ortskerns gut erreichbar ist, aber 
auch die Wege zu Kindertagesstätten, Schulen und den Gewerbegebieten (Supermarkt, 
Drogerie, Apotheke, etc.) sollten möglichst kurz sein.

Problematisch dürfte es sein, das Augustenbühl als Baugebiet aufzunehmen, da hier das 
Vogelschutz- und Landschaftsschutzgebiet angrenzt. Auch als Kaltluftentstehungsgebiet ist 
es essentiell und sollte nicht verbaut werden.

Zum Bereich im Süden: Ein zerschnittener Bereich oberhalb der B3 mit Hanglage. Auch hier 
ist der Bereich oberhalb der B3 laut Umweltgutachten eine Kaltluftentstehungsfläche. Der 
Verkehr würde voll auf die B3 gehen, die jetzt schon im Berufsverkehr total überlastet ist. 
Und bei den gerade explodierenden Baukosten und steigenden Zinssätzen muss eine 
bezahlbare Wohnbebauung im Bereich der Hanglagen in Frage gestellt werden.

Bleiben also noch die zwei Gebiete westlich der B3:

Bei West I (02-05): Hier fehlt die nahe Infrastruktur. Die Wege zu den Geschäften, Praxen, 
Apotheken, zur Straßenbahn wären doch relativ weit. Der Verkehr könnte aber westlich des 
Gebietes verlaufen und müsste nicht hauptsächlich die B3 betreffen. Vermutlich würden 
viele den Autobahnzubringer nutzen. Laut Klimagutachten “nur“ Kaltluftsammel- bzw. 
Kaltluftabflussfläche.

Bei West II (02-06): Nahe Infrastruktur, Haltestelle Dossenheim Nord wäre gut erreichbar. 
Der Verkehr von der Randstraße könnte unproblematisch verlegt werden. Die B3 würde 
entlastet werden, da die Arbeitswege vermutlich über die neue Randstraße auf den 
Autobahnzubringer laufen würden. Laut Klimagutachten “nur“ Kaltluftsammel- bzw. 
Kaltluftabflussfläche. Für Dossenheim wäre dies wohl die beste Option. 
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autofreier Radweg für  Erwerbstätige, Schüler und Andere von Schriesheim nach Heidelberg 

und umgekehrt 

ein wohltuender schattiger Weg  mit einem mediterranen Flair und  freiem Blick in die  

Naturlandschaft 

„  In Mannheim gibt es eine Initiative: kühle Plätze suchen ‐   in Dossenheim soll ein wichtiger 

kühler Ort unwiederbringlich zerstört werden“  

2. Vielfalt des Gebietes

Ein etabliertes fußläufig zu erreichendes und ebenes Naherholungsgebiet mit sich

selbstentwickelnden sozialen und ökologischen Vorteilen

Zum Beispiel :

‐ www.rent‐a‐beet.de  bietet einer großen Anzahl von Menschen die Möglichkeit 

eigenes Gemüse zu ernten 

‐ Das Erdbeer‐ und Tomatenhäuschen und der Imker mit Honig und Andere ermöglichen den 

Bewohnern eine Lebensmittelversorgung aus regionalem Anbau  

‐  Für Naturfreunde bietet das Gebiet außer Rosenfeldern und Schafsgehege 

abwechslungsreiche Gewächse 

3. Konsequenzen

Wenn dieser Bereich bzw. die gesamte Fläche Dossenheim West – Südteil versiegelt,

betoniert und unwiederbringlich geopfert wird hat es große klimatische Auswirkungen.

Außerdem haben Bewohner oberhalb des möglichen Bebauungsgebietes keine Alternative

für ein Naherholungsgebiet

Der Weg zum Augustenbühl ist für Bewohner zu weit und verkehrstechnisch gefährlich.

Insgesamt wird unsere Lebensqualität massiv gemindert.

Dossenheim, 04. August 2022 
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Betr.: Geplante Änderung des Flächennutzungsplans  
Einwendungen gegen geplante Ausweisung der Prüffläche 2 
(In den Schafäckern, im Gerhart und in den Maßenäckern)  
als Wohnungsbau- Erwartungsland. 

Keine weitere Versiegelung von Äckern und Grünflächen und Ausbau von 
verkehrsberuhigten Straßen! 

Sickerflächen müssen zur Verfügung stehen, damit die Grundwasservorräte aufgefüllt 
werden können. Durch die Bebauung würde diese wichtige Bodenfunktion 
weitestgehend verloren gehen (Gutachten S. 50).  

In Anbetracht des Klimawandels mit langen Trockenperioden und Starkregen ist es 
eine besonders wichtig Aufgabe von Kommunen der weiteren Bodenversiegelung 
entgegenzuwirken. (Grundwasserschutz) 

Das Feld, als wertvolles Naherholungsgebiet muss für die Bevölkerung erhalten 
bleiben!  
Die fußläufigen Wege im Feld, werden von vielen Bewohner*innen alltäglich zum 
Spazierengehen oder für Sport genutzt, sind erreichbar ohne Anfahrtswege, gut 
geeignet auch mit Kinderwägen sowie für Senioren*innen und mobilitätsein- 
geschränkte Menschen. 

Erhalt der hochwertigen Böden für die Landwirtschaft.  
Vorhandene Biotope und Streuobstwiesen müssen für den Artenschutzerhalten 
werden.  
Laut Gutachten (S. 51) würden teilweise hochwertige Biotopstrukturen überbaut 
werden.  

Klima:  
Die Versorgung Dossenheims mit frischer Luft (Kaltluftschneisen, Luftaustausch 
von Ost nach West und umgekehrt) muss weiterhin gewährleistet sein. 
Durch eine Bebauung dieses Gebiets würden diese bestehenden Luftwege blockiert 
werden. Dossenheim würde sich weiter aufheizen. 

Wohnungsbedarf - Bevölkerungsentwicklung in Dossenheim: 
Wenn man sich mit den aktuellen Zahlen und Graphiken beschäftigt, drängt sich die 
Frage auf:  
Wie hoch ist der Wohnraumbedarf für neuen Wohnraum? 
Fakt ist: Die Einwohnerzahlen Dossenheim liegen seit über 10 Jahren bei ca. 12.500 
Einwohner*innen. 
In diesem Zeitraum ist viel zusätzlicher Wohnraum geschaffen worden.    
Prognostiziert wird ein der Anstieg  der Bevölkerung für die kommenden 20 Jahre 
in der Region Rhein-Neckar um 2,6 %.  
Auf Dossenheim proportional übertragen sind das 325 zusätzliche Einwohner. Das 
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entspräche einer Bebauungsfläche von ca. 6 ha. 
Die Gesamtfläche der im Westen gelegenen Prüffläche 2 beträgt 24ha, mehr als das 
Doppelte der vom Nachbarschaftsverband angedachten Fläche. 

Dossenheim stößt mit seiner aktuellen Bebauung an seine Grenzen.  
Die Entwicklungsmöglichkeiten sind schon auf Grund der Topografie 
eingeschränkt. 

Wir fordern einen zeitgemäßen Flächennutzungsplan in Zeiten des Klimawandels 
und eines erhöhten Klimabewusstseins der Bevölkerung! 

Dabei müssen neben städtebaulichen Kriterien besonders Umweltbelange stärker 
berücksichtigt werden,  
dass“... die abwechslungsreiche Landschaft des Dossenheimer Umlands mit Ihrer 
hohen natürlichen Qualität durch die Gemeinde geschützt „ werden muss. 
(Ergebniss der Zukunftswerkstatt 2011).  

Dieses Ziel ist heute wichtiger den je! 

Keine Ausweisung der Prüfläche 2 als Wohnungsbauerwartungsland! 

Dossenheim, 4.08.2022 

Beiliegend finden Sie die Unterschriftenliste
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Dossenheim, den 05.08.2022 

An den Nachbarschaftsverband Heidelberg Mannheim 

Betr.: Stellungnahme zur Entscheidung zum Augustenbühl 

Bewahrung des Augustenbühls durch Planungssicherheit ! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Bewohner Dossenheims profitiere ich von allen Funktionen des Augustenbühls in Sachen Klima, 

Artenschutz und Naherholung. Diese Funktionen können nur durch ein in der Gesamtheit erhaltenes 

Gebiet ausgeübt werden, dass zur Bewahrung in einem erwärmten Klima unserer Pflege bedarf. 

Die Wichtigkeit der Funktion als Kaltluftentstehungsgebiet kann in der momentanen Hitzewelle gut 

nachvollzogen werden ebenso wie die Funktion als Rückzugsgebiet für Tiere bei Trockenheitsstress. 

Beide Funktionen wären nach meiner Einschätzung bereits durch eine Randbebauung stark 

beeinträchtigt. 

Aus diesem Grunde empfehle ich dringend, dass der Augustenbühl in seiner Gesamtheit als 

Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim herausgenommen wird. 

Diese Planungssicherheit würde u.a. auch die derzeitigen Bewirtschafter des Augustenbühls 

zusätzlich motivieren, zur Erhöhung der Resilienz des Gebietes z.B. Neupflanzungen von geeigneten 

Bäumen vorzunehmen, um damit zumindest einen Teilausgleich der bisher durch Trockenheit etc. 

entstandenen Verluste zu bewirken.  

Auch eine auf die gezielte Erhaltung des Gebietes ausgerichtete Unterstützung durch die Gemeinde 

wäre wünschenswert (konkrete Beratung / geeignete Setzlinge statt „Kosmetik“ durch Mandelbaum - 

Aktionen). 

Mit freundlichen Grüßen 
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Stellungnahme 

Dossenheim 

ugustenbühls aus dem Flächennutzungsplan 

Sehr geehrte Damen und Herren vom Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, 

als gebürtige Dossenheimerin schätze ich meinen Heimatort und die lebenswerte Umgebung. Mich 
interessieren die Geschichte unserer Gemeinde, die Besonderheiten und kleinen Details, die Dossenheim 
individuell und einzigartig machen: Spuren, die die Zeiten des Steinbrechens hinterlassen haben, hundert 
Jahre alte Häuser in mitunter verwinkelten Gassen und natürlich die unverwechselbare Natur. In den letzten 
Jahren und Jahrzehnten jedoch nehme ich Veränderungen dahingehend wahr, dass das Ortsbild beliebiger 
und austauschbarer zu werden scheint. In Straßenzügen, welche früher die Handschrift der Anwohner 
trugen, werden vermehrt Bauten errichtet, zu denen die Bewohner keinen direkten Bezug mehr haben, die 
Eigentümer sind wahrscheinlich zumeist Gesellschaften/juristische Personen oder Finanzinstitute. Die 
Neubauten wirken oft unpersönlich und könnten genauso in der Bahnstadt oder in einem Berliner 
Neubauviertel stehen. Diese Entwicklung bedauere ich sehr. 

Die Möglichkeit, dass für die „Weiterentwicklung" Dossenheims neue Flächen auch im Gebiet des 
Augustenbühl „erschlossen" werden sollen, empfinde ich jenseits meiner beschriebenen Empfindungen als 
sehr bedenklich und spreche mich ausdrücklich dafür aus, dass der Augustenbühl als Wohnbaureserve aus 
dem Flächennutzungsplan für Dossenheim herausgenommen wird. Die gravierenden Nachteile, die vor 
allem von durch den gleichnamigen Verein „Augustenbühl e. V." eindringlich und überzeugend verdeutlicht 
wurden, beschränken sich nicht nur (aber vor allem) auf unser Klima und die belebte Umwelt. Verlust von 
Wohnraum für Tiere aller Art, sowie weitere Versiegelung von Böden sind nur die prominentesten 
Argumente. Vor dem Hintergrund des Klimawandels, der uns immer heißere Temperaturen beschert, ist es 
notwendig, möglichst große Naturflächen zu erhalten (dies gilt explizit auch für das Ortsinnere!), die zur 
Abkühlung (weniger Hitze wird abgestrahlt) und Belüftung beitragen. Weitere Aspekte betreffen darüber 
hinaus die Lebensqualität und psychische Gesundheit der Dossenheimer: Der Zugang zur Natur, der ohne 
jeden Zweifel maßgeblich für Erholung, Regeneration und Stressreduktion verantwortlich ist, rückt durch 
die Ausweitung bebauter Flächen für die in der Ortsmitte lebenden Anwohner weiter in die Feme. Vielerorts 
findet bereits ein Umdenken statt: Die Wichtigkeit von Klima- und Naturschutz ist anerkannt, der 
Zusammenhang von Natur und psychischer Ua auch physischer) Gesundheit ist wissenschaftlich gut 
erforscht, Nachhaltigkeit und sparsamer Umgang mit Ressourcen gewinnen wieder mehr an Bedeutung
dies würde ich mir auch für die Zukunft Dossenheims wünschen. Aus dem von der Gemeinde beauftragten 
Gutachten geht hervor, dass die Sterberate in Dossenheim höher als die Geburtenrate ist, was der 
Bevölkerungspyramide für Deutschland insgesamt entspricht. Es wird langsam, aber stetig Wohnraum frei, 
der von jungen Familien durchaus ger,utzt werden kann - höchstwahrscheinlich zu einem erschwinglicheren 
Preis als Neubauten. Für den Missstand der generell hohen Mietpreise müssen andere Lösungen, ggf. in 
Form eines Mietendeckels oder geförderten Wohnens gedacht werden. 

Unabhängig vom Schicksal des Augustenbühl möchte ich abschließend an meine obigen Ausführungen 
anknüpfen und mich dezidiert dafür aussprechen, dass bei neu errichteten Gebäuden eine der historischen 
Baukultur entsprechenden Gestaltung bevorzugt wird. Es gibt gute Beispiele, die mir persönlich etwa aus 
Marburg, Gotha oder Neumarkt in der Oberpfalz bekannt sind, in denen es gelungen ist, eine Stimmigkeit 
und Verbindung zu der baulichen Umgebung herzustellen. Mit Architektur kann man entweder Brücken 
bauen oder Gräben schlagen - einige auf der Bürgerversammlung im Juli gezeigten Beispiele riefen meines 
Erachtens einen eher fremdkörperartigen und ausgrenzenden Eindruck hervor. Es entstand die Wirkung 
einer dem eigentlichen Ort vorgelagerten, sehr uniformen Siedlung, die einen deutlichen Bruch zum alten 
Ortskern darstellte. Unsere Ortschaft, die alteingesessenen und neu hinzukommenden Bürger haben 
wahrlich etwas Besseres verdient. 
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Sehr geehrte Damen und Herren des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-
Mannheim, 

sehr geehrte Dossenheimer Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 

als promovierter Biologe mit jahrzehntelanger Erfahrung in ökologischen und 

naturschutzrechtlichen Fragestellungen und Gutachten ist es mir ein Anliegen, 

mich zu dem Vorhaben “Augustenbühl als Wohnbaureserve“ zu äußern. 

Schon während meines Studiums an der Universität Heidelberg lernte ich das 

Gebiet in den 80iger Jahren auf zoologisch-botanischen Exkursionen kennen 

und schätzen. Bereits damals zeichnete es sich durch seine vielfältigen mosaik-

artigen, reichhaltigen Habitatstrukturen von Wiesen über Weinberge bis zu 

Streuobstbeständen und Gehölzstrukturen aus, die Lebensräume für eine Viel-

zahl geschützter Tier- und Pflanzenarten boten. Faunistisch gesehen sind hier in 

erster Linie Arten von Vögeln, Reptilien, Fledermäusen und Insekten zu nennen. 

Daran hat sich, wie dem Gutachten des Büros BIOPLAN „Siedlungsentwick-

lung Dossenheim – Umweltbelange“ zu entnehmen ist, nichts geändert. Besag-

tes Gebiet liegt als Trittstein und Rückzugsgebiet für diverse Arten eingebettet 

in der zunehmend bebauten, stark technisierten und landwirtschaftlich intensiv 

genutzten Landschaft des Rhein-Neckar-Kreises.  

Eine etwaige künftige Bebauung hätte folgende Konsequenzen: 

 Verlust eines artenreichen Lebensraumes mit hoher Biodiversität, nicht

nur für streng und besonders geschützte Arten

 Bodenversiegelung von etwa 80%

 Verlust der ökologisch bedeutenden Funktion der hochwertig eingestuften

Böden wie Humusbildung, Wasserspeicherkapazität etc.

 Verlust der klimatischen Ausgleichsfunktion und Kaltluftentstehung auf-

grund minimaler Vegetationsstrukturen und fehlender Freiflächen
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 Negative Veränderung des Mikroklimas durch steigende Temperaturen

Aus den aufgeführten Gründen empfehle ich, diese ökologisch gesehen sehr be-

deutende Fläche des Augustenbühls als Wohnbaureserve aus dem Fläche-

nnutzungsplan zu streichen und ihre Bedeutung als Pufferzone zu dem benach-

barten Vogelschutz- und FFH-Gebiet anzuerkennen und festzuschreiben. 

Der zusammenfassenden Beurteilung und Bewertung des o.g. Gutachterbüros 

„unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Kli-

ma/Luft, Pflanzen und Tiere, Artenschutz und Mensch ist das Gebiet großenteils 

als ungeeignet und hochempfindlich gegenüber einer Bebauung anzusehen“ 

kann ich nur zustimmen.  

Auch ich lehne aus den dargelegten Gründen eine bauliche Nutzung ab. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Ausgleichsfunktion.“ Ein Wegfall wäre nicht auszugleichen und hätte erhebliche Folgen für das Klima im ganz 
Dossenheim. Wir alle haben, ebenso wie die Natur unter der gerade bestehenden Hitzewelle gelitten. Es kann kein 
immer weiter so im Bereich Bebauung geben, wir vernichten unsere eigenen lebenswichtigen Resourcen 
unwiderruflich. Der Augustenbühl ist ein Ort wo Bürgerinnen und Bürger an besonders heissen Tagen Abkühlung 
und Entspannung in wundervoller Natur finden können. 

Es ist wesentlich sinnvoller innerstädtisch nachzuverdichten, bzw für Wohnraumtausch zu sorgen, so dass Senioren 
in kleiner Wohnungen ziehen können und Familien in dadurch freiwerdende Ein‐ oder Zweifamilienhäuser. Hier 
kann die Stadt tatkräftig unterstützen. 

Der Augustenbühl ist ein unschätzbar wertvolles Gebiet für Boden, Klima, Pflanzen und Tiere, Artenschutz und 
Menschen. Ich fordere, dass der Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim 
herausgenommen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Der erwähnte Streuobstbestand im Linsenbühl besteht ebenfalls im Gebiet West Nord und West/Süd, eine 
Kartierung die das genannte Ergebnis rechtfertigen würde, ist gar nicht erfolgt!  

Ich möchte jedoch noch auf weitere Punkte eingehen, die bisher noch keine Beachtung in der Gesamtbetrachtung 
gefunden haben:  

 Sehr wichtig für die Gesamtbetrachtung ist die klimatische Wind‐ und Belüftungsschneise, die durch eine bauliche 
Erweiterung im West‐Nord und West‐Süd Bereich stark eingeschränkt wird, und somit zu einer Erhitzung des 
Ortskerns beitragen würde, da die Bergketten deutlich wärmer sind, als die kühlenden Freiflächen, die nun durch 
eine Bebauungserweiterung im Bereich West‐Nord und West‐Süd versiegelt würden.  

Der Klimawandel betrifft uns alle, daher sollte die Innenentwicklung und Nachverdichtung weiterhin eindeutig 
Vorrang vor einer Außenentwicklung haben. Weder sind aktuell alle verfügbaren Grundstücke im Bereich WestI und 
WestII bebaut, noch wird über eine sinnvolle Nachverdichtung im Ortsbestand nachgedacht, obwohl hier, wie 
Luftaufnahmen zeigen, im Vergleich zu den Gebieten WestI und WestII deutlich größere Grundstücke mit hohem 
Nachverdichtungspotential liegen.   

Auch sollte man in der aktuellen weltpolitischen Situation die Möglichkeit zur Getreideproduktion auf Feldern und 
Freiflächen absolut nicht unterschätzen, an vielen Orten im Land wird bereits gefordert, ökologische 
Ausgleichsflächen wieder für den Ackerbau freizugeben.  

 Bedauerlicherweise ist das aktuelle Gutachten auch nicht auf den Erholungs‐und Freizeitwert der Freiflächen West‐
Nord und West‐Süd eingegangen. Gerade für Bewohner der Dossenheimer Seniorenresidenzen, sowie für Menschen 
mit Gehbehinderung, Rollstühlen, Rollatoren, Familien mit Kinderwägen oder kleinen Kindern mit Laufrädern ist 
dieses schnell erreichbare und barrierefrei Zugängliche Gebiet von unschätzbarem Wert. Die aktuelle 
Wegesituation (uneben, holprig, ansteigend) im Linsenbühl erlaubt den genannten Personengruppen diese Nutzung 
nicht und schließt durch ein eventuelles Baugebiet in der Ebene eine gut zu erreichende Naherholungsmöglichkeit 
aus.  

Auch erinnere ich mich an Diskussionen bei der Erschließung des Baugebietes WestII, dass eine Erweiterung des 
Gebiets durch Probleme bei Wasserversorgung und Druck der Leitungen kaum möglich sei.  

Ebenfalls außer Acht gelassen wird die Problematik der Zersplitterung des Ortes: Eine Bebauung im Bereich West‐
Nord/ bzw West‐Süd müsste Lärmschutztechnisch wie WestII mit einer Lärmschutzwand umgeben werden. WestII 
verfügt über eine Öffnung zur B3 hin, die neuen Baugebiete müssten jedoch rundherum eingeschlossen werden.  

Diese Zersplitterung betrifft aber nicht nur das optische Ortsbild, sondern verhindert nicht nur nachbarschaftlich‐
solziale Beziehungen durch die verminderten Begegnungs‐ und Zutrittsmöglichkeiten, sondern auch den 
ökologischen Austausch verschiedener Tierpopulationen und behindert die Belüftung des bestehenden Ortskerns 
noch einmal mehr.  

Nicht zuletzt sollte in einem Wohnort die faire Verteilung von Belastungen Beachtung finden, so dass nicht die 
Bewohner eines Ortsteils schon jetzt die Belastungen des Lärms zu tragen haben und zusätzlich noch die 
Naherholung und Belüftung genommen wird. Zu einer fairen Verteilung von Belastungen und Freiflächen würde 
auch das prinzipielle Überdenken von Nachverdichtungsmöglichkeiten im alten Ortskern gehören.  

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die vorbildlichen Leitlinien des Städtebaulichen Konzeptes der Stadt 
Frankfurt 2030 hinweisen (faire Belastungsverteilung, Frischluft, Kalt und Grüngürtel etc.).  

Auch würde die mögliche Bebauung von West‐Nord bzw West‐Süd an ein Wasserschutzgebiet grenzen. (siehe blaue 
Linie, Quelle Hochwasserkarte des Landes Baden‐Württemberg)  
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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Von: 
Gesendet: Freitag, 5. August 2022 20:28 
An: 
Betreff: Stellungnahme Augustenbühl 

Sehr geehrte Adressaten, 

ich möchte mich gerne den Ausführungen meiner Mutter anschließen und dafür stimmen, dass der 
Augustenbühl als Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim 
herausgenommen wird. 

Herzliche Grüße  

 schrieb am Fr., 5. Aug. 2022, 16:20: 

Lieber Nachbarschaftsverband, liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 

ich möchte hiermit meine Stellungnahme abgeben und klar dafür plädieren, dass der Augustenbühl als 
Wohnbaureserve aus dem Flächennutzungsplan für Dossenheim herausgenommen wird. 

Folgende Gründe sind für mich ausschlaggebend: 
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1. Der Augustenbühl ist von 90 untersuchten Flächen in 18 Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises
die hochwertigste aller Flächen. Warum gerade diese Fläche dann für eine Bebauung zur
Verfügung stehen sollte, ist nur schwer zu begründen.

2. Der Augustenbühl ist im Übergang zum Landschaftsschutz-, Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet
ein besonders hochwertiges Habitat für Vögel, Reptilien, Fledermäuse und Insekten. Darunter
sind besonders geschützte und gefährdete Arten. Wie gehen abends gerne spazieren und genießen
die Natur und die kühle Abendluft - der Augustenbühl ist tolles Naherholungsgebiet für alle
Dossenheimer.

3. Eine Teil-, Rand- oder gar Komplettbebauung im Augustenbühl würde ein erhebliches Maß
zusätzlicher Lichtverschmutzung mit sich bringen, von der insbesondere das Vogelschutz- und
FFH-Gebiet betroffen wären.

4. Eine Versiegelung und weitere Verdichtung von hochwertigen Böden im Augustenbühl durch
eine Bebauung lehne ich strikt ab.

5. Der Augustenbühl ist mit ca. 11 ha ein großes zusammenhängendes Kaltluftentstehungsgebiet,
das vor dem Hintergrund der voranschreitenden Klimakrise zwingend erhalten werden muss. Wir
sehen gerade aktuell in der Hitzeperiode wie wertvoll und unersetzlich solche
Kaltluftentstehungsgebiete sind. Wer mit dem Fahrrad abends durch Dossenheim fährt und dann
über den Lorscher Weg in den Augustenbühl weiterfährt, kann den deutlichen
Temperaturunterschied schnell auf der Haut spüren. Der Augustenbühl wäre demnach in einem
Hitzeaktionsplan eine auszuweisende Fläche, wo Bürgerinnen und Bürger an besonders heißen
Tagen Abkühlung im öffentlichen Raum finden können.
Als Präventionsforscherin auch mit starkem Bezug zu Planetary Health, kann ich nicht deutlich
genug darauf hinweisen, wie wichtig solche kühlen bzw. kühleren Erholungsflächen sind und in
Zukunft sein werden. Ich denke Klimawandel und Klimakrise sind mittlerweile ein Fakt.
Wertvolle Klima-Gebiete wie den Augustenbühl zu schützen ist deshalb mehr als sinnvoll,
sondern vielmehr eine Pflicht - in der Bahnstadt wird vor dem Hintergrund aktueller Hitzeperioden
diskutiert bereits versiegelte Flächen im Nachhinein besser zu begrünen bzw. wieder aufzubrechen
und mit neuen Pflanzkonzepten einen ganzen Stadtteil „abzukühlen“.

6. Offensichtlich gibt es in Dossenheim genug andere Bauflächen (Baulücken, Nachverdichtung –
3,8 ha), sodass hier angesetzt werden muss.

Ich schließe mich deshalb gerne der abschließenden Empfehlung im Umweltgutachten an: 

„Es wird trotz möglicher Minimierung des Eingriffs aus ökologischer Sicht empfohlen, das Gebiet 
umfassend aus der Planung zu nehmen und in seiner jetzigen Form zu erhalten.“ 

 Vielen Dank, dass wir als Bürger:innen die Möglichkeit haben uns hier aktiv einzubringen. 

Herzliche Grüße 
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